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Vorwort. 
Die vorliegende Arbeit ist aus der von dem gleichen Verfasser 

bearbeiteten Preisaufgabe der theologischen Fakultät der Universi
tät München 1930/31 hervorgegangen. Die publizistische Literatur 
des Nnntiaturstreits soll hier zum ersten Male dargestellt und. zur 
Kirchenpolitik Karl Theodors von Pfalzbayern in Beziehung gesetzt 
werden. Lediglich bei der Aufstellung der Broschüren- und Zeit
schriftenliste in § 2 glaubte der Verfasser über Jas gestellte Thema 
hinausgehen zu dürfen und das Schrifttum, das der Nuntiaturstreit 
und in seinem Gefolge der Emser Kongreß hervorriefen , insgesamt 
aufführen zu müssen . Dabei konnte das Verzeichnis der bisher be
kannten Nuntia turschriften bei Johann Ludwig Klüber: Literatur 
des deutschen Staatsrechts, Erlangen 1791 , S. 556-579, nicht un
wesentlich ergänzt werden. 

Zum Schlusse obliegt dem Verfasser noch die Pflicht des 
Dankes. Er gebührt vor allem seinem hochverehrten Lehrer Herrn 
Pwf. Dr. Karl Alexander von M ü 11 er, der ·den Verfasser allezeit 
mit Rat und Tat unterstützte, sowie Herrn Geheimrat Prof. D. Georg 
Pf e i 1 schifte r, welcher der Arbeit stets warmes Interesse ent
gegenbrachte, fern er Iierrn Geheimrat P ro f. D. Dr. Eduard Eich
m an n und Herrn Prof. Dr. Heinrich G ü n t er, in deren Seminarien 
der Verfasser mit den Grund zu seinen kanonistischen und histori
schen Studien legte. Außerdem gebührt wärmster Dank .Herrn Prof. 
Dr. Ludwig Männer, Staatsarchivrat am Geh. Staatsarchiv, Herrn 
Privatdozenten Staatsarchivrat Dr. •Eugen Franz vom Geh. Haus
archiv, Iierrn P . Benedikt Her m a n n, 0. S. B., Stiftsbibliothekar 
der Abtei St. Bonifaz, München, sowie den übrigen Beamten der 
Münchener Archive und Bibliotheken für ihr stetes Entgegenkom
men. Für die Aufnahme der Schrift in die „Beiträge zur altbaye
ri schen Kirchengeschichte" dankt der Verfasser Herrn Prälaten 
Dr. Michael H a r t i g und Herrn Geist!. Rat D. Heinrich H e 1 d 
bestens. 

Der hohen philosophischen Fakultät 1. Sektion der Ludwigs
Maximilians-Universitä t München, welche die Arbeit als Disse rtation 
zur Erlangung der Doktorwürde annahm, sei an dieser Stelle. der 
ehrerbietigste Dank zum Ausdruck gebracht. Referenten waren 
tterr Prof. Dr. Kar·! Alexander von M ü 11 er und Herr Prof. 
Dr. Heinrich G ü n t er. Tag der mündlichen Prüfung war der 
13. Mai 1932'. 

München, im Juli 1933. 
D e r V erfass er. 
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1. Kapitel. 

Die Voraussetzungen. 
§ 1. 

Die kirchenpolitischen Grundlagen. 

Das Konzil von Trient hatte eine Lösung der Frage nach dem 
Wesen und Inhalt des päpstlichen Primates nicht gebracht und der 
großen, Jahrhunderte alten Bewegung des Episkopalismus keinen 
Einhalt geboten. Die seit den Tagen der Konzilien von Konstanz 
und Basel noch immer nachwirkenden konziliaren Gedanken konnten 
daher innerhalb der Kirche unter günstigen Verhältnissen neue Kraft 
gewinnen. Je mehr nun im 17. und 18. Jahrhundert die tatsächliche 
äußere Macht des Papsttums dahinschwand, desto stärker mußten 
solche Ideen wieder in den Vordergrund treten, zumal wenn sich 
der absolute Staat in dem Episkopat seines Landes eine feste Stütze 
schuf, wie diesi in Frankreich der Fall sein sollte. Dort nahm auch 
der Episkopalismus nach dem Tridentinurn zum erstenmal wieder in 
den vier Artikeln der Declaratio cleri Gallicani von 1682 feste GeiStalt 
an. Von .Frankreich pflanzte sich die neue episkopalistische Welle 
in die Nachbarländer fort, so vor allem in die Niederlande, wo der 
Episkopalismus an der Universität Löwen bald eine t:lochburg er
hielt und wo ihm der berühmte Kanonist Bernhard Zeger Van Espen 
(gest. 1728) in seinem Jus ecclesiasticum universum (1702) eine 
kirchenrechtliche Grundlage zu geben suchte. Zu Füßen Van Espens 
saß auch der Mann, welcher für Deutschland der Vermittler des 
neuerstandenen kirchenrechtlichen Gedankengutes werden sollte: 
Nikolaus von ttontheim, der spätere Weihbischof von Trier (geb. 
am 27. Januar 1701 zu Trier, gest. am 2. September 1790 zu Mont
quintin). Unter dem Pseudonym Justinus Febronius verfaßte er 1763 
das Buch: De :statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis 
liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione · christiana 
compositus (1). 

:In neun Kapiteln behandelt darin der Trierer Weihbischof die 
päpstlichen Rechte im Sinne der Episkopalisten: Die ursprüngliche 
Kirchenverfassung, den Wesenskern des Primates, seine historische 
Ausbildung, die allgemeinen Kirchengesetze, die Konzilien, die bischöf
liche Gewalt, die Freiheit der Kirche und schließlich die Mittel und 
Wege, um die letztere wiederum von Rom zurückzue rhalten (2). 
Grundzug des febronianischen Kirchenrechts ist die Ablehnung jeder 
monarchischen Regierungsform für die Kirche, da nach liontheim 
Christus die Schlüsselgewalt nicht einer Person, sondern allen Gläu
bigen übertrngen hat. Die Kirche übt diese Gewalt durch die Bischöfe 
aus, unter denen der Papst nur primus inter pares ist (3). Notwen-
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dige Konsequenz dieser febronianischen Ansichten ist daher, daß die 
Kirche nur durch ein allgemeines Konzii voll repräsentiert werden 
kann, das über dem Papst steht, dem nur solche Rechte zukommen, 
die mit dem einzigen Zwecke des Primates, der :Erhaltung der Ein
heit in der Kirche, in Verbindung stehen. Alle übrigen sind nach 
lfontheim angemaßt und lediglich durch die Dekretalen Pseudoisidors 
dem apostolischen Stuhle übertragen worden . Nachdem nunmehr 
deren Falschheit feststeht, muß man die päpstlichen Rechte auf die 
folgenden vier reduzieren: l. Ueber die Beobachtung der kirchlichen 
Ge.setze zu wachen, 2. die Bischöfe gegen die Schmälerer ihrer 
I~echte zu schützen, 3. bei Glaubensstreitigkeiten zu richten, 4. all
gemeine Synoden zu berufen, falls die einzelnen Kirchen sich nicht 
mit der päpstlichen :Entscheidung begnügen (4). Träger der geist
lichen Regierungsgewalt sind nach febronius allein die Bischöfe. 
:Erfüllen sie ihre Pflicht, so besitzt der Papst kein Recht, irgend
welche Gewalt in deren Sprengel auszuüben und die bischöfliche 
.Jurisdiktion zu beengen . 

.Dies sind die Grundgedanken des Buches, das nunmehr dje 
Geister des katholischen Deutschland in zwei Lager teilte: In febro
nianisch gesinnte :Episkopalis ten und in Ultramontane. Mit letzterem 
Namen bezeichnete man in der zweiten Hälfte des 18 . .Jahrhunderts 
die Anhänger des päpstlichen Jurisdiktionsprimates , wie er 1870 auf 
dem Vatikanum seine dogmatische Fixierung fand (5) . 

Das Werk ttontheims erlebte rasch mehrere Neuausgaben und 
Auflagen. 1766 und 1770 vermehrte er es um 2 Teile, welche die 
gegen die erste Auflage von 1763 g emachten Einwürfe zurückweisen. 
1764 und 1770 wurden die ersten beiden Teile ins Deutsche über
setzt, der erste Teil 1766 und 1767 ins französis che und im gleichen 
Jahre auch ins Italienische übertragen (6). Mit der Verbreitung des 
Buches regte sich aber auch die Opposition. 1764 wurde das Buch 
auf den Index gesetzt, ohne freilich hierdurch an Werbekraft zu ver
lieren (7) . Größten Beifall fand der „febronius" dagegen bei den 
:Erzbischöfen und Bischöfen Deutschla nds, die in ihm ein geschätztes 
Mittel sahen, sich wieder in ihre alten geist lichen Rechte einzusetzen. 
Von den regierenden Kreisen der drei geistlichen Kurfürstentümer 
ging .schließlich auch der erste Anstoß aus, das febronianische System 
in die praktische Wirklichkeit umz usetzen. Dies geschah auf dem 
von den Abgesandten der drei rheinischen Metropoliten 1769 zu 
Koblenz unter der geistigen Leitung Hontheims g ehaltenem Kongreß, 
wo in 31 „Desiderandis" die Revi1sion der katholischen Kirchenver
fassung im febronianischen Sinne formuliert wur.de (8). 

Doch versagte schon bei diesem ersten Versuch einer Verwirk
lichung episkopalistischer Ideen derjenige F aktor, der zur Durch
fü9nrng des Planes am nötigsten gewesen wäre: Der Kaiser Josef II. 
Trotz der hohen Wertschätzung, welche der „febronius" für die 
weltlichen katholischen fürsten heg t und trotz des großen Einflusses, 
den er ihnen in kirchlichen Dingen einräumt, mußte eine Realisierung 
febronianischer Ideen dem z ur vollen Ausbildung gelangenden katho
lischen Staatskirchentum in Deutschland zur größten Gefahr werden. 
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Denn praktisch bedeutete der deutsche Episkopalismus nicht, wie 
der galikanische, eine Stütze des absoluten f .ürstentums, sondern 
eine Stärkung der dem territorialistischen Staatskirchentum wider
strebenden fürstlichen Stellung der deutschen Bischöfe. Daher 1770 
die ablehnende Haltung des konsequentes ten Vertreters des Kirchen
territorialismus, Josefs II., bei der Ueberreichung der Koblenzer 
Artikel und daher auch seine iS pätere ablehnende Stellung zum 
1Emser Kongreß. 

Dieses Staatskirchentum, das die Regierungen der katholischer; 
weltlichen fürsten beherrschte, muß hier kurz beleuchtet werden, da 
es für die Nuntiatur.s treitigkeiten und den E(mser) K(ongreß) sowie 
deren publizistische Auswirkungen von größter Bedeutung war. 
Hervorgegangen aus ·der starken kirchlichen Position, welche die 
katholischen fürsten seit Ausgang des Mittelalters und in den Zeiten 
der Gegenreformation erhielten, gelangte es zur vollen theoretischen 
und praktischen Ausbildung durch das galikanische Kirchensystem. 
Der Staat nimmt nunmehr Rechte für sich in Anspruch, die bisher der 
Kirche allein zustanden. Zu diesem Zwecke konstruierten die Staats
kanonisten ein eigenes landesherrliches jus. circa sacra, das die Ein
griffe der weltlichen Macht in die geistliche Sphäre legalisieren 
sollte (9). Davon unterschie·d man das jus in sacra, worunter man die 
reinen Weiheakte verstand, so daß theoretis.ch von einer ta tsäch
lichen geistlichen Regierungsgewalt der Ordinarien wenig mehr übrig
blieb. Das jus circa sacra hinwieder teilte man in einen positiven 
und einen negativen Teil, in das jus advocatiae und das jus cavendi. 
Verfolgt der Landesherr in seinem Schutzrechte über die Kirche 
nur den Zweck, deren Wohlfahrt z u fördern, so verteidigt er im jus 
cavendi den Staat gegen alle Einmischungen .der Kirche in die welt
liche Sphäre. Von diesem Standpunkt aus ließ sich natürlich so 
ziemlich alles in den Bereich der staatlichen Kompetenz eingliedern. 

Wie erfuhr nun das theoretische jus circa sacra, wie es von den 
bedeutender.en Kanonisten des 18. Jahrhunderts ein Riegger, Rauten
strauch, Eybel, Pehem, Gmeiner, Sauter, Rechberger u. a. vertraten, 
in Bayern seine praktische Verwirklichung? Schon 1583, beim Ab
schluß des Konkordates, hatte sich Wilhelm V. großen Einfluß · in 
geistlichen Dingen zu sichern gewußt (10). Seine Nachfolger ließen 
sich ihre kirchlichen Rechte nicht mehr entreißen. Einen neuen Auf
schwung aber nahm das bayerische Staatskirchentum während der 
Regiemng des allen Reformen geneigten Kurfürsten Max Ill. J osd 
(1745 bis 1777). führend in dieser neuen staatskirchlichen Bewegung 
in Bayern waren der Schüler des Wolffianers lckstatt, der kurfürst
liche Hofrat Lori (11) sowie der Direktor des kurfürstlichen geist
lichen Rates, Peter von Osterw.ald, der Verfasser der 1766 er
schienenen Schrift: „Veremund von Lochsteins Gründe sowohl für 
als wider die Geistliche Immunität in zeitlichen Dingen", worin 
Osterwald seinen staatskanonistischen Ideen in scharfer ·weise Aus
druck verlieh (12). Seir:en praktischen Ausdruck fand das neue 
bayerische Staatskirchentum in den geistlichen Reformmandaten der 
Jahre 1768 bis 1770, von denen die wichtigsten hier zu nennen sind. 
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Am 20. Dezember 1768 erließ die Regierung das Indigenatsmandat, 
wodurch alle Nichtbayern von bayerischen Benefizien ausgeschlossen 
wurden. Diesem folgte am 24. Juli 1769 eine Neuordnung des Spon
salienrechtes, welche dieses bisher rein kirchliche Gebiet der staat
lichen Rechtssphäre einverleibte. Durch kurfürstliches Dekret vom 
16. Februar 1769 wurde sodann eine staatliche Bücherzensurbehörde 
geschaffen, neben deren Urteil keine andere Zensur Gültigkeit be
sitzen sollte. Ein weiteres Dekret vom 30. Dezember 1769 gebot die 
völlige Loslösung der bayerischen Klöster VO!l ausländischen Pro
vinzen. Außerdem nahm die München er Reg ierung noch eine Neu
ordnung der P rälatenwa hlen vor und führte am 7. April 1770 für 
sämtliche geistliche Erlasse 1das placetum electorale ein (13). Seit 
1770 herrschte also in Bayern ein konsequent durchgeführ tes staats
kirchliches Sys tem, das zwar auf dem Salz.burger Kongreß (1770 bis 
1772) den lauten Widerspruch der Bischöfe hervorrief, im wesent
lichen aber bis zur Säkularisation in Kraft blieb. 

Die folgende Regierungsperiode Karl Theodors fußte staats
kirchenrechtlich auf den genannten Refo rmdekreten. Der pfalz
bayerische Kurfürst fand in Altbaye rn bereits ein festes Sys tem vor, 
auf dem er seine kirchenpolitischen Pläne weiterbauen konnte (14). 
Der Pebronianismus der erzbischöflichen tlöfe und das Staatskirchen
tum wurden durch seine Politik, welche die alten Bestrebungen der 
bayerischen fürsten nach Landesbistümern aufs neue verfolgte und 
schließlich die Errichtung der Münchener Nuntiatur bezweckte, zur 
Auseinandersetzung geführt. 

. !Schon 1583, anläßlich des Konkordates, war der Gedanke eines 
baye rischen Landesbistums aufgetaucht (15); ebenso wieder 1679 unter 
Ferdinand Maria und 1703 unter Max Emanuel (1 6). Die konsequen
teste und radikalste Lösung der frage war das große Säkularisa
tionsprojekt von 1743, sämtliche in bayerisches Gebiet einschlagende 
Erz- und lfochstifter ihrer Landeshoheit zu berauben und dem 
bayerischen Staate einzuverleiben (17). Der s owohl der Kurie als 
auch dem Episkopate wenig geneigte Max III. Josef strebte 1770 
und 177 4 wiederholt nach eigenen Bistümern. Aber der kluge Real
politiker griff dann 1776 nach einer gew issen Annäherung an l\0111 
den Plan auf, der acht Jahre später Wirklichkeit werden sollte: die 
.Errichtung einer päps tlichen Nuntiatur in München (18). In sei;1e 
letzte Phase trat der Plan unter Karl Theodor. Durch Vereinigung 
nahezu sämtlicher wittelsbachischer Iiauslande wurde der Kurfürs t 
von „Pfalzbayern" nach Oesterreich und Preußen der größte 
deutsche Landesherr. Bei der Zerstreutheit seiner Gebiete: Bayern, 
Kurpfalz und Jülich-Berg mußte er das geistliche Regiment , der 
17 Fürstbischöfe seiner Staaten (19) als absoluter Fürs t um so 
lästiger empfinden, als der Pfälzer Landesherr als summus episco · 
pus :seiner evangelischen Landeskinder gewohnt war, nach eigenem 
Gutdünken in dereE Religionsangelegenheiten zu verfahren. Die 
Stellung zu den Ansprüchen des ,Episkopates mußte daher bei ihm 
noch ablehnender sein als bei seinen Vorgängern. Zuerst verlangte 
nun Karl Theodor, die Bischöfe möchten für die pfalzbayerischen 
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Anteile ihrer Sprengel eigene Generalvikare aufstellen (20). Als 
dies verweigert wurde, verfolgte er 1783 fest den Plan der Errich
tung eigener Landesbistümer (21). Aber trotz aller Sympathien für 
Bayern war die Kurie nicht gewillt, die Konsequenzen eii1es solchen 
Schrittes w tragen. Sie mußte ja von der Verwirklichung dieses 
Planes ebensoviel befürchten wie die hiervon betroffenen Fürst
bischöfe. Das Beispiel Josefs II., der mit Jiilfe seiner Landesbischöfe 
Rom möglichst ausschalten wollte, mochte für die abermalige 
Ablehnung dieses Planes durch den apostolischen Stuhl schwer mit 
in .die Waagschale fallen. Nunmehr bot aber die Kurie den „terri
torialistischen, auf Neutralisierung der bischöflichen Diözesangewalt 
gerichteten Tendenzen Pfalzbayerns" (22) insoferne Unterstützung, 
als sie dem Münchener Jiofe die Kompromißlösung der Errichtung 
einer Nuntiatur in München genehmigte; w <:i.s ihrem ureigensten 
Interesse entsprach. Die tatsächliche Errichtung der Nuntiatur, die 
am 14. Februar 1785 im öffentlichen Konsistorium stattfand, war 
also ein Sieg Roms, sowohl über den Episkopalismus als a uch über 
das bayerische Staatskirchentum (23). 

Die Publizistik bemächtigte sich natürlich sofort des Ereignisses. 
So spricht die „Oberdeutsche Staatszeitung" am 24. Februar 1785, 
die Märznummer der „Mainzer Monatschrift von geistlichen Sachen" 
von dieser Neuerscheinung. Das bayerische offizielle Regierungs-
organ, das „ Chur bayerische Intelligenzbl3 tr" brachte schließlich noch 
die .geistlichen Vollmachten der Kölner Nuntien, mit denen auch der 
neue päpstliche Gesandte in München erscheinen rnllte (24). 

Den nunmehr folgend.en cliplom2.tischen K.ampf mit der Kurie 
führten die Erzbischöfe von Mainz, Friedrich Karl Josef Freiher;· 
von Erthal (25) und Salzbur.g, füeronymus Josef Franz Graf von Kol
loredo (26). Sie wurden unterstützt von dem durch die neue Nun
tiatur am meisten bedrohten Fürstbischof von Freising, Ludwig 
Josef Freiherrn von Weiden (27) und später von den beiden Kur
fürsten von Kö!n und Trier, Max Franz, Erzherzog von Oester
reich (28) und Klemens Wenzeslaus Prinz von Sachsen und Polen 
(29). Da .alle diplomatischen Vorstellungen, die im Frühjahr und 
Sommer 1785 zu Rom unternommen wurden, fruchtlos blieben (30\ 
wandten sich Nlainz und Salzburg durch zwei Schreiben vom 
22. September und 4. Oktober 1785 (31) an den Kaiser, um gegen 
die neue Nuntiatur Beschwerde zu erheben. Max Franz begab sich 
persönlich nach Wien, um seine und des Trierer Kcurfürsten l\lagen 
gegen die Nuntiaturgerichtsbarkeit bei seinem kaiserlichen Bruder 
vorzubringen. Die Folge dieser erzbischöflichen Beschwerden war 
das berühmte kaiserliche Reskript vom 12. Oktober 1785 (32), auf 
dem der EK beruht (33), welches eine . seiner rechtlichen Grund
lagen im Kampfe gegen die Nuntiaturen bilden sollte und das auch 
publizistisch von Bedeutung wurde. In Wirklichkeit besagt aber das 
Schreiben, trot;r,dem es bahnbrechend im ganzen Streite werden 
sollte, nicht viel, denn ohne Mitwirkung des Reichstags konnte die 
Jurisdiktion der Nuntien nie aufgehoben werden. Die Ausdrucks
weise des kaiserlichen Schreibens ist überdies so vorsichtig, daß es 
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schwer ist, den wahren Sinn desselben eindeutig festzulegen. Ver
standen aber wurde es - und dies ist für seine publizistische Aus
wirkung a llein wichtig - als eine Ablehnung de.r Nuntiaturgerichts
barkeit durch den Kaiser (34). Die unmittelbaren folgen des Re
skriptes waren, daß Kurköln durch :Erlaß vom 19. Dezember 1735 
jede Angehung der Kölner Nuntiatur verbot; ihm folgte am 23. De
zember das Salzburger Konsistorium, welches die Annahme eines 
päpstlichen Indultes untersag te (35), und Kurtrier, das am 18. Januar 
1786 ailen Rekurs an ·die Kölner Nuntiatur verbot (36). 

Der neue Münchener Nuntius, Julius Caesar Graf von Zoglio, 
Erzbischof von Athen, kam am 20. Mai 1786 in München an (37). 
Am 26. Mai ließ die Münchener Regierung .an sämtliche Unter
tanen die Aufforderung ergd1en, sich in Sachen, welche bisher die 
Nuntien von Köln , 'Wien und Luzern erledigt hätten, an die rleuc 
päpstliche Gesandtschaft in München zu wenden (38) . Am 9. Juni 
1786 war auch der neue Kölner Nuntius, Bartholomäus Graf Pacca 
in Bonn eingetroffen und von seinem Amtsvorgä nger Bellisomi auf 
die Unmöglichkeit hingewiesen wor,den, bei der Lage der Dinge in 
seiner :Eigenschaft als ein mit Jurisdiktion versehener Nuntius vom 
Kurfürsten empfan gen zu werden. Pacca tat das in dieser Situation 
einzig mögliche: Er ignorierte den Bonner liof und übte in seinem 
Amtssitze Köln einfach seine F akultä ten aus. 

Inzwischen war bei den Erzbischöfen das Projekt eines Kon
gresses zum festen :Entsch luß gereift. Dies erscheint ohne weiteres 
begreiflich, da die :Erinnerung an die Kobl enzer Zusammenkunft von 
1769 bei den leitenden Staatsmännern · der drei geistlichen Kur
fürstentümer noch immer fortlebte und da auch das kaiserliche 
Schreiben vom 12. Oktober 1785 a uf eine Verständigung unter sich 
hinwies (39). Die Seele der Be·wegung wurde nunmehr der Mainzer 
Weihbischof und Geh. Staatsrat Valentin Iieirnes, der das ganze 
Unternehmen den ehrgeizigen politischen Plänen seines ttofes dienst
bar machen wollte (40). Von ihm ging auch der Plan eines Kon
gresses aus, der nach Ueberwindung mancher Schwierigkeiten am 
24. Juli 1786 zu Bad :Ems zusa mmentrat (41). Die Grundlage der 
Verhandlungen bildeten die Koblenzer „Desideranda" (42) . Doch 
machte sich im Laufe der Verhandlungen „.das Bedürfnis nach einer 
mehr prinzipiellen Behandlung der Fragen fühlbar und bewirkte, daß 
die von Febronius neu aufgerollte und in den letzten Dezennien 
hä ufig, ventilierte Frage nach dem Inhalt und den Grenzen ·der 
bischöflichen Gew.alt in den Mittelpunkt der Beratungen rückte" 
(43). Die Punkta tion, wie sie schließlich am 25 . Augpst 1786 von de n 
Abgesandten der vier deutschen fa·zbischöfe unterzeichnet wurde, 
stellt jedoch nur einen Teil der auf dem Kongreß selbst verhandelten 
Gegenstände dar . Sie enthält jene Punkte, zu deren Durchführung die 
kaiserliche Unterstützung notwendig war. Die weitere Aufgabe be
stand in der Ausarbeitung eines innerkirchlichen Reformprogramms , 
das in einer nicht für die Oeffentlichkeit bestimmten Punktation 
niedergelegt wurde (44). 

12 



Am 3., 7, urid 8. September 1786 erließen nun die vier Erzbischöfe, 
zugleich mit der Uebersenclung der E(mser) P(unktation), eine ge
meinsame Zuschrift an den Kaiser, worin sie ihn aufforderten, durch 
seine Mitwirkung den Emser Beschlüssen Geltung zu verschaffen (45). 
Das kaiserliche Antwortschreiben, datiert vom 16. November 1786 
(46), sagt den Erzbischöfen zwar in reichlich unbestimmten Worten 
den kaiserlichen Schutz zu, verweist sie aber an erster Stelle auf 
eine Verständigung mit ihren Suffraganen. In der Folgezeit teilten 
auch die Metropoliten diesen den Inhalt der EP mit. Prinzipiell ein
verstanden erklärten sich aus leichtbegreiflichen Gründen nahezu 
sämtliche Bischöfe, die bayerische und österreichische Diözesan
anteile besaßen, da sie unter dem Kirchenterritorialismus der ge
nannten Staaten am meisten zu leiden hatten. Gegen die praktische 
Durchführung der EP dagegen erhoben sie schwerwiegende Be
denken. Die Haltung der übrigen Bischöfe war lau und mißtrauisch. 
Direkt ablehnend verhielten sich aber nur Speier und Lüttich (47). 
Der Speierer Oberhirte Graf Limburg-Stirum (48) hatte sich bereits 
am 2. November 1786 in einem Schreiben an den Kaiser selbst ge
wandt, nachdem der Inhalt der EP durch eine Indiskretion des 
„Politischen Journals" (Brief aus Mainz vom 7. Oktober 1786) 
bereits in die Oeffentlichkeit gedrungen war. Stirum gab darin 
seiner Befürchtung Ausdruck, die bischöflichen !\echte könnten 
durch die Metropoliten verletzt werden (49). Die kaiserliche Rück
antwort, die am 16. November 1786, also am gleichen Tage wie 
diejenige an die Erzbischöfe, erlassen wurde, weist ebenfalls wieder 
auf die Notwendigkeit einer Einigung des gesamten deutschen 
Episkopates in diesen fragen hin (50); im übrigen hält sie sich in 
der Tonart an das Schreiben an die Metropoliten. Speier wurde 
nun in der Folgezeit das Haupt der bischöflichen Opposition gegen 
die Erzbischöfe, nicht etwa aus grundsätzlichen Erwägungen oder 

·aus besonderer Sympathie für die Kurie, sondern aus der kühlen 
und nüchternen Berechnung aller Gefahren, die den bischöflichen 
Rechtep durch ein Ueberwiegen der Metropolitangewalt unter Un1-
ständen drohen konnten (51). 

Zunächst führten die Erzbischöfe das :Emser Programm auf dem 
Wege der Selbsthilfe durch, indem sie alle vorkommenden Dispens
und Appellationssachen selbständig erledigten. Da die rheinischen 
Erzbischöfe gemäß Art. II Abs. b u. c u. Art. IV Abs. a der EP (52) 
Ehedispensen in Graden .erteilten, die ihnen auf Grund der Quin
quennalfakultäten (53) nicht zukamen, ergriff der Kölner Nuntius 
Pacca eine fo lgenschwere Maßnahme. Er. sandte am 30. Novembe1' 
1786 den Seelsorgern der drei rheinischen Erzdiözesen ein I~und
schreiben zu, worin er sehr energisch die Nichtigkeit solcher durch 
unerlaubte Dispensen zustande gekommenen Eheverbindungen er
klärt (54). Das Zirkular erregte bei den betroffenen Vikariateri 
einen wahren Sturm der Entrüstung (55) und hinterließ auch in der 
Publizistik großen Eindruck. Sekundiert wurde Pacca in seinem 
Vorgehen gegen die rheinischen Metropoliten wenige Monate später 
durch ein Schreiben der pfälzischen Regierung an die Pfarrer der 
mit Mainz in Personalunion stehenden · Wormser Diözese vori1 
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6. März 1786, worin die Regierung unter Androhung der Temporal
sperre verbietet, irgendwelche Vikariatsverordnungen ohne das lan
desherrliche Plazet anzunehmen, da widerrechtlich vorgenommene 
Ehedispensen nur Gewissensunruhen und Mißhelligkeiten .bei den 
Landeskindern hervorriefen (56). 

Neben diesen Dispensstreitigkeiten gab ein Schritt der bayeri
schen Regierung und der Münchener Nuntiatur weiteren Anlaß zu 
Beschwerden für die drei geistlichen Kurfürsten. Am 11. Oktober 
1786 ernannte Zog lio den Propst von Düsseldorf, Baron Robertz und 
den Geh. Geist!. Administrationsrat Philipp von Jiertling zu Heidel
berg zu seinen Subdelegaten (57). Zwar schärfte ein Schreiben der 
Münchener Regierung vom 5. November 1786 (58) den beiden ein, 
sich aller Eingriffe in die Ordinariatsrechte zu enthalten, aber so 
sehr auch die Regierung dies versichern mochte, das Mißtrauen der 
Metropoliten war nicht zu beseitigen. 

Die Folge des P acca'schen Streites und der Errichtung der 
Nuntiaturkommissariate zu Düsseldorf und Heidelberg waren heftige 
Beschwerden der drei geistlichen Kurfürsten in Wien, deren Er
gebnis ein kaiserliches Reichshofratsreskript vom 27. Februar 1787 
war, welches den Befehl der drei erzbischöflichen Vikariate, das 
Zirkular Paccas zurückzusenden, billigte und dem Pfälzer Kur
fürsten anbefahl, die Aufstellung eines Nuntiaturkommissars für 
Jülich-Berg zu verbieten. Innerhalb zweier Monate sollte Karl Theo
dor die Befolgung dieses Reskriptes in Wien anzeigen (59). Die 
Antwort von München erfolgte am 4. April 1787 (60). Karl Theodor 
nimmt hierin die Befugnis, einen Nuntius mit geistlichen Vollmachten 
in seine Staaten aufzunehmen, als ein Recht in Anspruch, das aus 
dem „liberum iuris territorialis tam in ecclesiasticis quam in politi
cis exercitium" (61) fließe . Weiterhin bestreitet die Denkschrift, daß 
die Nuntiaturgerichtsbarkeit mit den Konkordaten und den Reichs
gesetzen in Widerspruch stehe. Außerdem wird dem Reichshofrat 
das Recht abgesprochen, die Territorialrechte eines deutschen Lan
desherrn zu beschränken (62). 

War nun schon die energische Haltung des Münchener liofes für 
die Emser Bewegung sehr gefährlich, so mußte ein anderes Ereignis 
von der drohendsten Bedeutung für sie werden und die Schlagkraft 
der Opposition a uf eine Zeitspanne lähmen. Der Mainzer Kurfürst 
Ka rl Friedrich war lebensgefährlich erkrankt. Daher trug man sich 
mit dem Gedanken, ihm einen Koadjutor zu geben. Bei der wichtigen 
Stellung des Mainzer Metropoliten als Erzkanzler des Reiches und 
als Mitglied des Fürstenbtmdes mußte es das Bestreben Preußens 
sein, einen Kandidaten wäh len zu lassen, der fürstenbundsfreundlich 
war. Als solcher empfahl sich dem Berliner Hofe der Mainzer Dom
herr und Kämmerer von Worms, Reichsfreiherr Karl Theodor von 
Dalberg, damals Statthalter von Erfurt, durch den Liberalismus 
seiner kirchlichen Gesinnung und durch seine preußisch orientierten 
politischen Ansichten. Im Interesse der Fürstenbundspolitik lag es 
daher, die Gegensätze zwischen Rom und Mainz auszugleichen, 
denn es war selbstverständlich, daß die Kurie keinen kirchenpoliti-
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sehen Gesinnungsgenossen Erthal' s wählen ließ, wenn nicht der Erz
kanzler im Nuntiaturstreit nachgeben würde (63). Auf Grund eines 
geheimen Abkommens vom 2. Mai 1787 wurde nach langen Ver
handlungen zwischen Rom und Mainz unter preußischer Garantie 
der Status quo vereinbart und Erthal jeder Schutz seiner bischöf
lichen und erzbischöflichen Rechte zugesag t. Der Vertrag als solcher 
war zwe ideutig. Die Kurie faßte ihn als e ine Verpflichtung Erthal 's 
auf, sich vorn EK loszusagen. Mainz dagegen verstand darunter, daß 
Rom ein Kompromiß im Nuntia turstreit schließen wollte. Wie diese 
beiden Auffassungen im we iteren Verlaufe der Nuntiaturaffäre sich 
noch auswirkten, wird das Folgende zeigen. Vorläufig jedenfalls 
war der Zweck Preußens erreicht. Rom erteilte Dalberg das für 
seine Wahl zum Koadjutor nach den kanonischen Gesetzen nötige 
breve eligibilitatiis und er w urde am 25. Juni Koadj uto r von Mainz 
und Worms. Die Vikariate beider Sp rengel erholten wieder die 
Quinquennalfakultäten. 1Ein äußerer Friede war zwiscl1en Rom und 
Mainz herges tellt (64). 

Die Lage war am Ende des Jahres 1787 für die Kurie verhält
nismäßig günstig und es ließ sich, nachdem Mainz seine Verbündeten 
ve rlassen hatte, wohl ein Ausgleich hoffen. Die Gegensätze aber 
verschärfte aufs neue di e am 6. November 1787 von Pius VI. für 
den pfalzbayerischen Kmfürsten erlassene Dezimationsbulle, welche 
diesem das Recht gab, die Geistlichkeit seiner Lande auf weitere 
10 Jahre zu besteuern. An und für sich war dies mit Ausnahm e der 
langen Dauer der neuen Dezimation, die bisher immer alle 5 J ahre 
erneuert worden war, nichts, was zu normalen Zeiten hätte Anstoß 
erregen können, denn seit 1759 war der bayer ische Klerus immer 
mit dieser Steuer belegt wo rden. Was aber die Bischöfe zum Wider
stand reizen mußte, war die neue Art der Dezimationsdurchführung. 
War die Geldeintreibung bisher immer den Bischöfen übertragen 
worden, so wurde sie jetzt in die Iiände des 'Münchener Nuntius 
gelegt. Von dieser Maßnahme, welche eine direkte Herausforde
rung des Episkopates durch die bayerische Regierung bedeutete 
und für den Münchener Iiof ein Kampfmittel gegen den EK war, 
wurden sämtliche Erzbischöfe und Bischöfe Pfalzbayerns betroffen. 
Widerstand leisteten aber nur Salzburg und Trier (65) in zwei 
Protestschreiben vom 11. und 28. Juli 1788 (66) . Dem Salzburger 
Oberhirten an twortete Karl Theodor am 30. August sehr scharf mit 
nachdrücklicher Betonung seines landesherrlichen Besteuerungs
rechtes. Als Entgegnung erfolgte am 29. September 1788 nochmals 
ein Schreiben Kolloredo's. Ein für die Erzbischöfe günstiges Ergeb
nis jedoch hatte dieser Briefwechsel zw ischen München und Salz
burg, der auch publ)ziert wurde (s. § 2), nicht gebracht. Vielmehr 
mußten sie erkennen, daß jede Hoffnung auf ein ihre Wünsche nur 
halbwegs erfüllendes Kompromiß mit der bayerischen Regierung 
sowohl als auch mit der Kurie vergeblich sei. Insofern wurde diese 
Dezimationsbewilligung für die weitere Entwicklung des Streites 
ausschlaggebend. Mainz faßte sie als eine mit dem Vertrag vom 
2. Mai 1787 unve reinbare Neuerung auf , da die Bistümer Mainz und 
Worms durch die Dezimationseinhebung in der Kurpfalz betroffen 
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wurden, die Münchener Nuntiatur aber bei den Verhandlungen aus
drücklich von der Anerkennung durch Mainz ausgeschlossen war 
(67). Erthal erachtete sich daher nicht mehr an diese Vereinbarung 
gebunden (68). 

Da die 1788 geführten Vergleichsverhandlungen der erzbischöf
lichen Koalition mit der Kurie natürlich zu keinem Ergebnis führten, 
entschloß man sich auf dem Wege eines Gesetzes gegen die Nun
tiaturgerichtsbarkeit durch den Reichstag sein Ziel zu erreichen. 
(69). Am 5. April 1788 erklärte sich der Kaiser auf Ersuchen Erthal's 
bereit, die Nuntiaturmaterie an den Reichstag zu bringen. Durch 
kaiserliches liofdekret vom 9. August 1788 (70) wurde sie dorthin 
gebracht; am 22. August 1788 erfolgte die Reichsdiktatur. Der 
Kampf war in seine letzte Phase eingetreten. Doch gerieten die 
Verhandlungen am Reichstag über Vorbesprechungen nicht hinaus. 
Daher sondierten die vier Metropoliten im Dezember 1788 abermals 
in Rom (71). Als Antwort erschien nach fast einem Jahre ein päpst
liches Breve vom 14. November 1789 (72), die berühmte ,Responsio', 
worin der Papst unverändert seinen Standpunkt aufrechterhält. Die 
l(echnung der Kurie, in keiner Weise nachzugeben, hatte sich als 
richtig erwiesen. Unter dem Drucke der französischen Revolution 
brach die erzbischöfliche Üppostion zusammen. Der erste, der sich 
vom Emser Bunde zurückzog, war der von den Wogen der Revolu
tion <lm meisten bedrohte Klemens Wenzeslaus von Trier (73). Ihm 
folgten Köln und Salzburg (74). Am längsten widerstand Mainz, dem 
aber infolge der kommenden Kriegswirren jede Aktionsmöglichkeit 
genommen war. Noch einmal sollte die Bewegung von 1786 anläß
lich der Kaiserwahl Leopolds II. 1790 eine gewisse Bedeutung er
langen. Bei der Abfassung des 14. Artikels der Wahlkapitulation 
brachten Mainz und Salzburg wiederum die Forderungen des EK 
zum Vortrag und erreichten verschiedene Modifikationen in seinem 
Sinne (75), trotz des Einspruches des zum Wahltag entsandten 
Wiener Nuntius Caprara. Die gleiche Aenderung behielt auch die 
Wahlkapitulation des letzten römischen K1aisers, Franz II., bei, ob
wohl auch hier der päpstliche Delegierte Maur:y Verwahrung ein
legte. freilich irgendwelche praktische Bedeutung besaßen diese 
Abänderungen nicht mehr. Die weltpolitischen Ereignisse ließen das 
Interesse an kirchlichen Dingen erlöschen und die große Säkularisa
tion von 1803 machte einem Wiederaufleben des EK völlig ein Ende. 
Die Publizistik über den Nuntiaturstreit und den EK, welche der 
lebendige Ausdruck .der ganzen Bewegung ist, findet daher mit dem 
.Jahre 1792 ihren zeitlichen Abschluß. 

§ 2. 

Die Publizistik über den Nuntiaturstreit und den Emser J\ongreß. 
Als Ereignisse von großer kirchenpolitischer Bedeutung mußten 

sich der Nuntiaturstreit und der EI( naturgemäß publizistisch stark 
auswirken. Die große Anzahl der Bn, der Artikel ,und Rezensionen 
in den größeren Zn der Jahre 1786 bis 1792 beweisen deutlich, wie 
rege die Anteilnahme weiter Kreise für die aufgeworfenen kirchen-
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politischen und kirchenrechtlichen Fragen war. :Einer starken Ver
breitung dieser Literatur war übericlies durch die ge istige Grundlage 
des Systems von 1786, den Yebronianismus , der Boden geebnet und 
damit für die publizistischen Vertreter der erzbischöflichen Politik 
der Grund zur Auseinandersetzung mit ihren Gegnern, den Ultra
montanen und den bayerischen Territorialisten, ge legt worden. Die 
Schärfe der Gegensätze zeigte sich hierbei deutlich. Nicht nur daß auf 
beiden Seiten die Sprache oft eine äußerst heftige war, auch die 
sachliche AuseinandeflSetzung bewies, wie unüberbrü.ckbar die ultra
montanen und die episkopalistischen Auffassungen von den Rechten 
des Primates und .der Kirchenverfassung seit Febronius geworden 
waren. Eigentümlich in der ganzen publizist ischen Literatur ist 
natürlich die Stellung der Schriften, die weder episkopalistisch im 
Sinne des EK noch ultramontan eingestellt sind . Es ·s ind dies drei 
Gruppen: 1. Die bereits erwähnte territoriali stisch orientierte baye
rische Gruppe, 2. die antimetropolitane febronianische, deren 
Autoren eine Schmälerung der bischöflichen I<.echte nicht nur durch 
Papst und Nuntien, :sondern auch durch eine· Neubelebung der 
Metropolitangewalt befürcllteten, 3. die protestantische, deren Ver
fasser sich vorwiegend mit der rechtlichen Seite des Nuntiatur
streites befaßten. Den literarischen liauptkampf aber fochten die 
publizistischen Vertreter der beiden großen Parteien im deutschen 
katholischen Lager aus: die fcbronianischen Verteidiger des EK und 
die Ultramontanen ; die letz teren .dabei unterstützt von den literari
schen Vertretern der Nuntiaturpolilik des Münchener lioics, deren 
ßn für die publizistische Auswirku11g des Münchener Nuntiatur
streites von besonderer Bedeutung s ind. Ihrer Herkunft nach stam 
men die Verfasser der vier ersten Gruppen zu einem großen Teile 
aus den Kreisen der hohen und höchsten ge istlichen und weltlichen 
Beamtenschaft, was auf das s ta rke Interesse ihrer tiöfe an der 
publizis tischen Propaganda für bzw. gegen die Nuntiaturen 
schließen läßt. 'Ein kleinerer Teil dies er Schriften trägt privaten 
Charakter, der bei der 5. Gruppe aus leichtverständlichen Gründen 
überwiegt. Die vorl1errschende Form der publizistischen Produkte 
ist die anonyme bzw . pseudonyme B. Die Gründe für diese Ano
nymität und Pseudonymität können mannigfach sein. Bei den priva
ten Schriftstellern die furcht vor irgendwelcher ideeller oder ma
terieller Schä1digung; bei den amtlich anbefohlenen Schriften mochten 
oft die fürstlichen Inspiratoren die Namensnennung der beamteten 
Autoren nicht für opportun halten. Bei Erwägung dieser Gründe ist 
ferner das o.ft sehr rigo:rose Zensurwesen in einzelnen deutschen 
Territorien in Betracht zu ziehen, das eine Anonymität angeraten 
sein ließ. Schließlich darf .aber nicht vergessen werden, daß neben 
diesen angeführten Gründen ein tta uptfaktor der gewählten Namens
deckung die Zeitmode war, ·die es für passend hielt, anonym zu 
sch1:eiben. Da diese Form den Verfassern auch eine größere Freiheit 
gewährte, so mußte sie a ußerdem den Schriften von vornherein 
eine größere Anziehungskraft verleihen. Einen s tarken Widerb a ll 
hinterließ diese Broschürenliteratur in den Zn der Jahre 1786 bi1s 
1792. Die Rezensionen der einzelnen Broschüren sind auch hier vom 
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jeweiligen parteipolitischen Standpunkt aus erfolgt. Bezeichnend für 
die gewaltige Macht der deutschen Episkopalisten ist es, daß fast 
sämtliche katholische Zeitschriften sich in ihren Händen befanden. 
Diese Uniformität der Anschauungsweise bei den katholischen Zn 
beeinträchtigt selbstverständlich den Wert ihrer Besprechungen 
sehr, denn eine klare Einsicht in die. tatsächliche Wirkung der 
publizistischen Literatur auf die katholische Oeffentlichkeit wird 
hierdurch zum Teil unmöglich gemacht. Ist eine B episkopalistisch, 
so findet sie den Beifall des Rezensenten; huldigt sie einer anderen 
Richtung, so erfährt sie eben seine Ablehnung. Größere Bedeutung 
kommt dagegen den verhältnismäßig zahlreichen Rezensionen der 
protestantischen Zn zu. Hier war ein ruhiges sachliches Ab
wägen prinzipiell mögHch und meistens wurde ·von dieser Seite 
aus objektiv über die Bn, die ·der Nuntiaturstreit und der EK her
vorriefen, geurteilt, obschon viele protestantische Rezensenten den 
Bestrebungen .der Emser Bewegung sympathisch gegenüberstanden. 
Völlig versagen dagegen die bayerischen Zn, in denen sich nicht 
eine Besprechung der Nuntiaturschriften findet, ein Umstand, der 
sich aus der strengen überängs tlichen Zensur unter Karl Theodor 
leicht erklärt (1). Lediglich in kurzen Notizen nahmen die Münchefü~r 
Zn (s. u.) zu den Vorgängen Stellung. 

Dieses publizistische Material über den Nuntiaturstreit uncl 
den EK ist in München über nahezu sämtliche Archive und Bi
bliotheken verstreut. Die größten Bestände besitzt das OH, das 
GM und die BSt. Für den Münchener Nuntiaturstreit ist die Samm
lung des OH, die von dem geh. Hausarchivar Karl von Eckartshausen 
(s. u.) systematisch zusammengestellt wurde, von besonderer Be
deutung. Ihr Zweck war vermutlich die persönliche Information des 
Kurfürsten über den literarischen Niederschlag der Nuntiaturaffäre; 
sie enthält fast alle bayerischen Abhandlungen, dagegen nur die be
deutenderen episkopalistischen Bn. Die Sammlung des GM zerfällt 
in zwei Unterabteilungen: 1. in die Serie der Bn, die der kurpfalz
bayerische Reichstagsgesandte Graf Lerchenfeld seinen von R.egens
burg - der größten Verbreitungszentrale dieser Schriften - nach 
München übersandten Berichten (RL) beigab, und 2. in die weit 
umfangreichere Reihe von Bn, die der herzog). pfalzzweibrücken
sche Geschäftsträger am Reichstag, Graf Seinsheim, seinen Rela
tionen (RS) hinzufügte und die heute größtenteils der BS des GM 
unter dem Buchstaben H einverleibt sind. Die Stellungnahme der 
beiden Diplomaten zum Nuntiaturstreit und zum EK ist in ihrem 
Berichten verschieden. Während Lerchenfeld auffallenderweise sicl). 
jeder persönlichen Bemerkung enthält, läßt Seinsheim seine eigene 
Meinung durchblicken und macht aus seiner Abneigung gegen die 
erzbischöflichen Bestrebungen kein Hehl. Die Berichte der beiden 
Gesandten, die für die publizistische Aul'>wirkung des Münchener 
Nuntiaturstreites von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind, 
werden in den folgenden Paragraphen ihre entsprechende Verwer
tung finde n. Die größte BS ist diejenige der BSt. Sie verdankt ihren 
Ursprung nicht einer planmäßigen Zusammenstellung, sondern wurde 
w:ohl nach und nach erworben. Bbenso sind die kleineren Bn-Bestände 
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der UB, des OA und der OB, der BA und der BB entstanden. Die 
einsch lägigen Zn befinden sich in der BSt, der UB und der BB. 

Als naturgemäße Einteilung dürfte sich für die Liste der ge
samten publizistischen Literatur eine Gruppierung nach ihrer je
weiligen Provenienz empfehlen, die zugleich den Anteil der ein
zelnen Verfasserkreise an der gesamten Publizistik erkennen läßt. 
Innerhalb dieser Kreise sind dabei drei Unterabteilungen zu machen: 
a) Bn bekannter bzw. verifizierter Autoren. Für die Beurteilung 

einer Schrift ist die Kenntnis ihres Verfassers, seiner Stellung 
usw. von großer Wichtigkeit; daher erscheint die Voraus
schickung eines kurzen Lebenslaufes des Verfassers -- soweit 
überhaupt möglich - geboten . 

b) B n unbekannter Autoren. Ihre Zugehörigkeit zum jeweiligen Ver
fasserkreis konnte vielfach nur aus inneren Merkmalen er
schlossen oder auch bloß vermutet werden; desgleichen ist bei 
ihnen der amtliche oder private Charakter oft zweifelhaft. 

c) Zn, soweit möglich, mit Ang,abe der Herausgeber und der :Er
scheinungsjahre. 

Sämtliche Bn und Zn werden laufend numeriert uüd in den fol
genden Paragraphen unter ihren Nummern zitiert. Zur Erleichterung 
der Auffindung werden die Bn nach dem ersten Substantiv im 
Nominativ geo rdnet. 

Liste der Broschüren und Zeitschriften*). 
1. 

febronianische Verteidiger des EK. 
A. Der Kölner Kreis. 

a) 
Ph i l i p p li e d d er i chi, geb. zu Budenheim am 4. November 1743, gest. zu 

Düsseldorf am W. Ma< 1808. 1759 trat er in den Minoritenorden, 
studierte zu Trier unter Iiontheim, Neller, Frank und Iielbrunn kano
nisches Recht und wurde 1774 als Professor des Kirchenrechts an die 
neugegründete Bonner Akademie berufen. .Hiedderich war einer der 
konsequentesten febronianischen Kanonisten (2'). Bn: 

1. Abhandlung über das Päbstliche Gesandtschaftsrecht, in' welcher die 
offenbaren Eingriffe des Römischen li'Ofes und dessen Nuncien in die 
ordentliche Bischöfliche Gerichtsbarkei t entdecket, und aus dem Pri
mate, päbstlichen Bullen, Reichskonkordaten, Friedensschlüssen, wie 
auch aus dem Sr. kurfürstl. Dchl. zur Pfalz Carl Theodor a~1 f jüngern 
Wahlkonvente gefüh rten Voto gründlich widerlegt werden. Mit lB!ey
lagen von A bis Q dem Herrn Zoglio, Erzbischof zu Athen, gewid
met von Arminius Seld, der beiden Rechte Doktor. Athen, gedruckt 
mit akademischen Schriften [Bontn] 1787. 4, 56' S. '(3). 

2. Bulle. Die - Paul des Zweiten an Erzbischof Rupr.echt vou Köln 
kritisch untersuchet und gegen die Einwürfe einiger neuerer Schrift
steller gerechtfertiget. Bonn 1789. 8, 61 S. (4). 

*) Gegenüber der hei Pastor: Oeschichte der Päpste 16, 3 387 ge
äußerten Ansicht muß betont werden, daß die hier aufgeführte Liste , die 
auf Grund eingehenden Studiums der zeitgenössischen kritischen Blätter 
sowie mit gütiger Beihilie des Auskunftsbüros der deutschen Bibliotheken 
zusammengestellt wurde, Anspruch auf möglichste Vollständigkeit erheben 
darf. Daß sich nahezu das gesamte Material in München befindet, ergibt 
sich aus der Natur der Sache. 
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0 eo r g li e im b ur g. Di e näheren Lebensumstiinde des Autors sind un
bekannt. B : 

.'!. Beleuchtung der zu Düsseldorf herausgekommenen Druckschrift 
veritable Etat du diffe re1~t eleve entre le Nonce Apostoliq ue resident 
a Cologne, et !es troi s electeurs ecclesiastiques a u sujet d' une Lettre 
circulaire adressee aux Cures de !e llirs dioceses . Von Georg Heim
burg, der heil. Schrift und beider Rechte Doktor. Ohne Druckort 
1787. 4, 63 S. BSt. 

li e r m a n n f r h r. v o n W a 1denf e 1 s, kurköln . Staatsminister z·u Bonn, 
der Berater des Kurfürs ten im Nuntiaturstreit. Bn: 

4. Betrachtungen über das Schre iten des Pabsts Pii VI. an den lierrn 
fiirst Bischof von frei s in gen1 v. 18ten Oct. 1786. Mit deutscher fre!
müthigkeit entworfen von Joseph Hermann. Gedruckt zu Damiat 
[Bonn] im Jahr 1787. 4, 38 S. (5). 

5. Pro-Memori a von Kurköln. Ohne Druckort 1788. 4, 43 S. (6). 
6. Widerlegung. Kurze - der Reflexions sur !es 73 Articles ·du Pro 

Memoria presente a Ja diete, de !'Empire touchant !es Nonciatures 
de Ja Part de !'Archevcque-electeur de Cologn e. [Bonn] 1789. 8, 162 
u. CVJtl S. (7). 

C h r i s t i a n f r i e d r i c h v on W e i den f e 1 d. lief- und Regierungsrat 
zu Bonn; seit 1796 Reichskammergerichtsassesor zu Wetzla r. Geb. zu 
Neukirchen im Erzstift Köln a m 22. Januar H57. Seine näheren Lebens
umstiinde sind unbekannt; auch trat er spiiter nicht mehr literarisc!J 
hervor (8). Bn: 

7. Entwicklung. Griin dlich e - der Dispens- und Nuntiatur-Streitigkeiten 
zur Rechtferti gung des Verfahrens der vier deutsch:en Erzbischöfe 
wider die Anmaß ungen des römischen Hofes samt ei.mer Prüfung des 
fürstbi schöfl. Speyerischen Antwortschreibens an Sr. Kurfürst!. 
Gnaden Z'lJ Mainz. In Betreff der Emser Punkte. Ohne Drncko1 t 1788. 
4, 426 S. (9). 

8. Erörterung der Kölni schen Nu.111tiaturstreitigkeit nebst Vorlegung der 
einschlägigen Urkun den zu mehrerer Bestiirkung des Kurkölnischen 
Promemoria samt einer Priifung der unpart!l;eiischen Oeda:iken üb er 
di e dermaligen Nurntiaturstreitigkeiten in Deutschland. [Bonn] 1788. 
8, 145 S. (10). 

J o hann Ludwig von Werner, Hofrat zu Bonn und Prnfessor der 
deutschen Reichsgeschichte an der dortigen Uni versitiit (111). B: 

9. Prüfung. Unpartheii sche - des von Kurpfalz in. der Reichsversamm
lung zu Regensburg und im teutschen. Publik t! m ausgetheilten Pro
memori a, die gegenwärti ge Nuntiaturstreitigkeiten betreffend, von 
Wittelsbach. Ohne Druckort und Jahreszahl, jedoch li90 erschienen. 
4° (121

). 

K a r 1 Jo s ef von W r e d e n, Kan onikus zu Bonn, geb. in Ma nnheim 1761 , 
ges t. in Darmstadt 1829. Als Vorlese r des Kurfürs ten und Oeh. Referen
dar fü r das gei stliche f ach war er im engsten Kreise von Max Franz. 
1801 w urde er Mitglied des nach Arnsberg geflüchteten Kölner Dom
kapitels. Als Geh. Referendar kam er 1802 nach Salzburg und in der 
gleichen Eigenschaft 1803 nach Darmstadt, wo er zum Geh. Sta '<ttsrat 
aufrückte (13). Bn: 

10. Beleuchtung. Kurze - der Fakultäten päbstl. Nunzien in Deutsch
land. Zur Erleuteru111g- des in der Nun ziatursache erlassenen kaiserl. 
tfofdekrets und des Art. IV. des Emser Kon gresses. Köln 1789. 
8, 110 S. (14) . 

11. Blesitzs tand. Der - des römischen liofes Gesandten mit Gerichts
barkeit in die Kristli che Reiche und besonders in Deutschland abzu
sch icken. Historisch untersucht. und dem deutschen Publikum zur 
l:'ntscheidung vorgelege t. [Bonn] 1789. 8, 81 S. (15) . 

12. Frage: Ist der Pabst befugt, ohne Einwilligung der Bischöfe einem 
deutschen Reichs fürsten die Erlaubniss zu erthei!e.m. die in dessen 
land e ge lege nen Güter der katholi schen Geistlichkeit zu besteuern'.' 
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beantwortet von f ranz Biedermann. Ohne Angabe des Druckortes 
und des Erscheinungsjahres. 4, 137 S. (16). 

13. Geschichte der Appe llationen vo n ge ist!ich.e111 Gerichtshöfen. Zur Er
läutemng des Artikels XXII des Embser Kongresses. Frankft!rt und 
Leipzig 1788. 8, 376 S. (17). 

Unter di e Autoren des Köln er Kreises muß schließlich der Kurfür s t 
s e 1 b s t noch gerechnet we rden, der in einem scharf polemischen 
Hirtenbrief vom 4. Februa r 1787 gegen das Cirkular Paccas an die 
Seelsorger der dr ei rheinischen Erzdiözesen (s. § 1) protestierte. Das 
Schreiben lautet: 

14. Verordnung oder ·Hirtenbrief S r. Durchlaucht des Herrn Erzbischofs 
un.ct Churfürsten zu Köln, das bischöfli che Dispensationsrecht betrei
fend. Münster, 4. Februar 1787 (18). 

b) 

15. Betracht unge n. Rechtliche - zur nülrern P rü fuu g der im ver wichenen 
.Jahre zu Mannheim erschienenen Bea·n1wortung a uf das in Betre fi 
der NuntiatL;rstrciti gkeit von Kurköln bey dem Reichstage i'1bergebene 
Pro Memoria. Verfasset vo n einem kath. Deutschen. Ohne Druckort 
1789. 8, XII u. 224 S. (19). 

16. Gegenbemerkungen. Gegründete - üb er di e Betrachtungen wider di e 
73 Artikeln des Pro Merno ri a des von Seiten des Herrn Erzbischofs 
und Kurfürsten von Köln der Versammlun g der Rei chsstände in Betref 
der Nunziatur ist überreicht worden. Ohne Drnckort 1789. 4, 374 und 
XXVI S. (20) . 

17. Prüfung. Unp.artheii sche - der Refl exionen sur !es 73 Articl es du Pro 
Memoria presente a Ja Diete de !''Empire touchant !es Nonciatures de 
la part de I"'Archeveque electeur de Cologne. Bearbeitet von einem 
ka thoHschen Geistlichen. Ohne Druckort 1789. 8, 161 u. 28 S. (21). 

18. Wide rlegung der in Französischer Sprache erschienenen historisch
theologisch- und kritischen Bemerkungen über den Erzbischöflichen 
Hirtenbrief S r. kurfürstlichen Durchlaucht zu Kölln vom 4ten Hor
nung 1787. Von einem Freunde der W'ahrheit. Ohne Druckort 1787. 
4, 64 s. (22). 

19. W'o rte. Ein ·paar - - über di e sogenannten Anme rk un gen über die 
73 Artikel des von Seiten lh ro kurfürstl. Durchlaucht Erzbischofe 11 
von Kölln auf dem Reichstage eingegebenen Promemoria, betreffend 
die päbstlichen f'Juntiaturen etc. Ohne Druckort 1789. 8, 16 S. (23). 

c) -

B. Der Mainzer Kreis. 
a) 

Johann Jun g, Exjesuit, zuerst Professor der Kirchengeschichte zu Heidel
berg und kurpfälzischer geistlicher I~at, seit 1784 Professor zu Mainz 
und wirklicher geistlicher Rat. Geb. zu Bingen 1727, gest. zu Mainz 
1793 (2'4). Bn: 

20. Betrachtungen. Johann Jungs Kurmain zischen und Kurpf. g. Raths -
libe r die Abänderungen der ge is tlichen Gegenstände in der Wahl
kapitulation des Kaisers Leopolds H. Mit Erörterung verschiedener 
in den vierzehnten Artikel einschlägigen f 'ragen z. B. Ob und wie 
die Gerichtsbarkeit des römischen Hofes und seiner Nuntien zur Er
kennung des Reichstags geeignet? welches ungefähr Maaßstab, die 
Art der reichstäg li chen Entscheidung sein könne? Mainz 1791. 8, 
291 S. BSt. 

21. Ueber das ilnjusti fizirliche und a ufrühreri sche Schreiben. welches der 
Damiatische Herr Erzbischof Pacca rn betitelter Nunzius zu Kölln an 
alle Pfarrer und Seelso rger der hohe1111 Erzdiöz,esen Mainz, Trier und 
Kölln vor kurzem unmittelbar zu erlassen sich unterfangen hat. Frank
furt und Leipzig 1787. 8, 135 S. (25) . 
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J o s e f Ii i e r o n y m u s K a r 1 F r e i h e r r v o n K o 1 b o r n, geb. zu 
Niederwalluf im Rheinga u am 8'. März 174'4, ges t. zu Aschaffenburg 
am 20. Mai 1816. Kanonikus und dann Dekan am St. S tefansstift zu 
Mainz , geistlicher Referendar des Erzbischof-Koa tiutors Dalber g, 
dessen vertrauter Freund er war. In de r Folgezeit wurde er Bischof 
i. p. zu Kapharnaum. S taatsmin ister und hoher Würdenträger des 
Großherzog tums Frankfu rt. Unter dem Namen Chrysippus gehörte 
Kolborn dem llluminatenorden a n (26) . B: 

212. Noten . Deutsche - zu einer Römischen Apologie der Nunziaturen in 
Deutschland. Frankfurt und Leip zig in der Iierrnannischen Buchhand
lung. Ohne Jahreszahl. 8, 144 S. (27). 

f r a n z J ose f l g n a z vo n Li n d e n, kurt. Iiof- und Regierungsrat zu 
Mainz. 1796 Reichskamrn ergerichtsasesso r zu Wetzlar, 1809 Präs i
dent d es oberste n Just izkollegiums in Tübingen (28) . B: 

23. Entwurf eines Ou tachtens in den gegenwä rti gen Nuntiat1rrstritfo~
keiten aus Veran lass ung des kaiserl. Hofdekrets v. 25 . Aug. 178-8. 
Frankfurt und Leipzig 1789. 8, 124 S. (29). 

Johann R' ich a r d von Roth, geb. zu Mainz am 27. Mai 1749, gest. zu 
Frankfurt am 21. Dezembe r 1813. Er studie rte nach der Aufhebung des 
Jesuitenord ens, dessen Mitglied er war, die Rech te und wurde 1779 
ao. Professo r, 1782' o. Professor des. Lehen- und Landesstaatsrechts 
an der Universität Ma inz. In den folgenden Jah rzehnten bekleidete er 
hohe Aemter und wurde 1807 Direktor des Schöffenappellations
gerichtes zu Frankfurt. Roth gehörte zu den einflußreichsten un.d an
gesehensten Publizisten se iner Zeit (30). Bn: 

24 . Beleuchtung der Schrift: Pri.ifun p; der ii.ingst in Maynz erschienenen 
Schrift von dem anmaß li chen Rechte eines Reichs-Verwesers Reiclt s
vikariats-Kommissarien zu den deutschen Bischofs\vahlen zu schicken. 
MayHz 1790. 8, 38 S. (31). 

25. B!schofswahl. Die un gilti ge - zu Freisingen 1790. Maynz 1790. 8, 26 
u. VIII S (32'). 

26. frage: Ist ein deutscher Landesherr berechtig t, einen ständige11 
piibstlichen Nuntius mit geistlichen Fakultäkn. auch wider Willen der 
einschlagenden Bischöfe in se ine Reichsla nde a ufzunehmen? wider die 
neulich ersch ienenen Ui1ipa rtheii schen Oedanken eines d eutsche:1 
Staa tsrechtsgelehrten übe r die dermaligen Nuntia turstreiti g•keiten in 
Deutschland . Beantwo rt et von Johann Richard Roth beider Rechte, 
Doktor, Mainz, ve rlegt von der Winkoppi schen Buchhandlun g, gedruckt 
mit Crassischen Schriften 1788 mit Censurfreih eit. 8, 88 S. (33). 

27. Von dem anmaßl ichen Rechte eines Reichsve rwe~ e rs , Reichsv ikariats
kommissarien zu den deutschen Bischofswah len zu schicken . May.nz 
1790. 8, 48 s. (34). 

Peter Ad o 1 f Wink o p p, B uchh ändler zu Mainz , se it 1791 ttofkammer
asessor und seit 1796 l i'cfkammerr a t in E rfurt. Geb . 1759, ges t. 1813 
(35). B: 

28. Anmerkungell : Einige veirläufige - zu den Weißmannischen B'e
merkungen über das I(esultat des Embser Kon gresses . Frankfurt und 
Leipzig 1787. 8, 147 S. (36). 

Zu den Bn ' beka,n1nter Autoren ist auch das Cirkul c:.rschreiben Er t h a 1 s 
an die katholischen Stände in Betreff der Nuntiaturen z u rechnen, da s 
unter fo lgendem Titel ediert wurde: 

29. Circula rschreiben Sr. Kurfürstlichen Gnaden zu· Mainz an die sämmt
lichen Katholischen ge istlichen Reichsstände, die Nuntiatursfreitig
keiten im teutsch en Reiche betreffend . Aschaffenburg, den 18o. Okt. 
1788. 4, 26 S. (37). 

Dem Mainzer Kreis stehen nahe: 

A 1 o i s Eck, Benefiziat zu Neustadt a. d. Saale, geb . 1747, gest. 1814. B: 
30. lJebersicht der deutschen ge is tlichen Staatsgeschichte oder Macht

verhältn isse zwischen Staat und Kirch e nach ih nn manni gfalti gen 
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Revolution en, Ursachen und Wirla:ngen S. 99 ff. frnnkfurt und Leipzi~ 
1789. 8, 237 s. (38). 

C a r 1 S i g m u n d B o n i f a z S c h a 1 k (s. u.) zuerst Benediktiner in 
Fulda, seit 179'1 Professor der Kirch engeschichte an der Universität 
Gießen und Prediger der dortigen katholischen Gemeinde. Seit 1793 
Lehrer am Wormser Seminar und nachher Pfarrer zu Eppstadt im 
Fuldaischen (39). B: 

31. Uebe r die Fwnidamenta l-Gesetze der deutschkatholischen Kirche im 
Verhältnis zum römischen Stuhle. Ein Nachtrag zur Spittlerischen 
Geschichte. Frankfurt und Leipzig bey Tobias Göbhardt. 1790. 8, 90 
u. 80 s. (40). 

b) 

32. Beleuchtung. Vorläufige des an Seine Kurflirs tl. Gnaden zu Mainz 
in Betreff der Embser Pu·nkte von Se iner Fü rs t!. Gnaden zu· Speier 
erlassenen Antwortschreibens. Frankfurt und Leipzig 1787, b~ i Dods
ley tr. Compagnie. 8, 72 S. (41). 

33. Vertheidigung der Erz- und bischöflichen Rechte wider die Anstel
lung- eines mit anmaßlicher Jurisdiction versehernen Oroßalmoseniers 
zu München. Ohne Druckort 1790. 8, 76 u. XXXVI S. BSt. 

c) 
34. Allgemeine Bibliothek der neues ten Juri s ti schen Litteratur. 3. Bd. 

1. u. 2. Stck. Herausgegeben in Gesellschaft mehrerer Rechtsgelehrten 
von Franz Joseph ttiartleben. Mainz und Frankfurt in der li"ermanni
schen Buchhandlung 1789. BSt. 

35. Der deutsche Zuschauer oc;er Archiv der denkwürdigsten Eräugnisse, 
welche auf die OlückseJi.gkeit oder das Elend' des menschlichen Ge
schlechts und der bürgerlichen Gesellschaft einige Bez1iehung haben. 
Herausgegeben von Freunden der Publizität. (Redakteur : P eter Adolf 
Winkopp). Auf Kosten der tferausgeber. Ohne Druckort 1787. BSt. (4•2). 

36. Der neue deutsche Zuschauer u. s. w. s. Z 35. Auf Kos ten der Heraus
geber. Ohne Druckort 1789. BSt. 

37. Mainzer Anzeigen von gelehrten Sachen. Herau~gegeben v. J. Wlirth 
(43). Mainz 1785-1791. BB. 

38. Mainzer Monatschrift von geistlichen Sachen. Iierausg. v. Johann 
Kaspar Müller, Präfekt des Mainzer Gymnasiums (44). Mainz und 
Frankfurt in der Varreutrapp und Wennerischen Buchhandlung 
1784-1791. UB. 

Dem Mainzer l(reis nahestehende Zn: 

39. Journal von u. für Deutschland. I-Ierausg. 1784 von L. F. G. v. G ö k-, 
k in g h; 1785 übernahm der fu'ldaer Domherr und RegierungspräsL 
dent Sigmund von Bibra die Redaktic,n (45). Ohne Druckort 
1784-1792. BSt. 

40 . Materialien für das Kirchenrecht und die Kirchengeschichte katho
lischer Staaten. li:erausg. von Karl Signmnrd Schalk (s. o.). Wmms, 
bei Johann Daniel KranzJb ühler 1792 (46). Bfü. 

41. Neues Magazin' des neuesten Kirchenrechts und der Kirchengeschichte 
katholischer Staaten. 1. Bd. 1. lieft 1789 (nicht weiter erschienen). 
Gedruckt und verlegt auf Kosten der Iierausgeber, u. in Commission 
bey der litter. typogr. Oescllschaftsbtrch.handlung zu Weißenburg in 
franken. Herausgeber: Karl Sigmun:d Schalk (47). BSt. 

C. Der Salzburger Kreis. 

a) 
Co n s t anti n Langhai der 0. S. B. Rektor der Sa lzburger Universität, 

Mitglied des Stiftes Kremsmünster; gest. 1787. B: 
42. Commentatio. De Legatis et Nuntiis Pontificum eorumque fatis et 

potestatis - Historico - Canonic.a. Ohne Drnckort 1785. 8, 102 S . 
(48). 
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J o h a 11 n Phi 1 i p p Ste inhau s er von Treuberg, se it 1770 Professor des 
Staa tsrechts an der Unive rsität Sa lzburg; ges t. 1799 (49). B: 

43. Gedanken. Meine - über die alten und neuen Beschwe rden der v ier 
deutschen Erzbischöfe und einiger B isch.öfe gegen den römischen H of. 
Frankfurt und L eipzig [Wien ] 178<7. 8, 118> S. (50). 

Judas Th ad d ä u s Zaune r, Kon sistor ial- und Hofratsadvokat zu Sa l z
burg. 1803 Professor des Pandektenrechtes an der dortigen Universi tä t, 
1811 königl. haye r. Hofrat, Professo r und ß iblic thekar des L yzeums. 
Geb. am 16. Oktober 1750, ges t. am 10. Mai 1815 (51). BI: 

44. Resultat des :E rnse r Congresses von den vier deutschen :E rzb ischöf
fen unterzeichne t samt genehmi geiöder Antwo rt Sr. kaiserl. Majestiit 
in ächten Aktenstücken (52') . Frankfurt und L eipzig [Sa lzuurgl 1787. 
8, 62 s. (53). 

Zu den Schriften bekann ter Autoren sind zu rechnen 1. das 
45. Pro M e 111 o r i a v o n Sa 1 z b u r g an den Reichstag. Ohne Druck

ort 1788. 4. XLIIIi S. (54), das wohl aus der Fed er des Sa lzburger 
Vertreters auf dem :EK. des Konsistorialrats Joh a nn Mi c h a e J 

B o e n i c k e (55), geflossen ist. 
2. Der auf Veran lassung K o 11 o r e d o s edierte 

46. Schriftw echse l zwischen Sr. kurflirstl. Durch laucht zu Pfalz und 
Sr. Hochfürst!. Gnadeni, <lern lterrn Erzbischoffe vo n Sa lzburg, die 
Dezimation der ge istlichen Güter betreffend. Ohn e Druckort 1788. 4, 
15 S. (56). 

b) -
c) 

47. Obe rdeutsche , allge1neinc Litteratn zc itun g. Sa lzb urg 1788-1810. 
Herausgeber: L orenz Hübner (bis 1807) (57). UB. 

48. Oberdeutsche Staatsze itur;g. Sa lzburg 1784-1799. Herau sgeber : Lorenz 
Iilibner (58). Uß. 

49. Sa lzburger Intelli genzblatt. Salzburg 1784-1799. Hera usgeber : Lorenz 
Hübner (59) . UB. 

50. Ueber das Neues te der Litteratur Obe rdeutschlands (Sa lzburge r gelehrte 
Ze itung). Salz-burg 1784- 1799. Herausgeber: Lorenz Hübn er (60) . UB. 

D. Der Schwäbische Kreis. 
a) 

Dominik u s vo n B r e n t a n o, geb. am 6. Oktober 1740 zu Rappersweil 
am Zürichersee, ges t. am 10. Juni 1794, studierte am deutschen Kolleg 
zu Mailand und wurde in der Fo lgezeit Hofkaplan des f iirstabtes von 
Kempten. 1794 w urde er wegen seiner Zugehörigke it zum F reimau rer
ord en v om Hofe entfernt und erhi elt die P farrei Gebratshofen (61). B: 

5 1. Unterricht. Kateketischer - über di e f 'rage: Wie ve rh ält sich di e 
bischöfliche M acht zur päbst lichen. Eine Ze itschrift zur Aufk lärung 
der teutschen Nunt iaturirrungen. Ohne Druckort 1787. 8·. 152 S. BSt. 

Thom as J osef de H a iden, geistlicher geh. Ra t und Provikar beim 
Augsbu rge r Generalvikariat, Kanon ikus zu St. Gertraud in Augsburg. 
Er wa r hauptbete iligt am Augsburger Rezeß mit Bayern vom Jahr e 
1785 (62). B: 

52. Gedanken über die Punktation des :Embser Kongresses und die im 
Strei t befangene püpstliche Nunziatursache im römischen deutschen 
Reiche; von H.D.TJ. Gedruckt in Deutschland [Augsburg bei Riegers 
Söhnen). 1790. 4, 175 S. (63). 

W i 11ib a 1 d ti e 1 d, Ab t des Prämonsstratenserstiftes Roth, bedeutender 
Jurist, bekannt durch se ine „Jurisprudent ia uni versalis" l ilY. 4. Mem
mingen 1768-177'2 und durch se in „ Reichsprälatisches Staatsrecht", 
2 B d. Kempten 1782 u. 1785. Geb. 6. September 1724, ges t. am 
30. Oktober 1789 (64) . B n : 

53. Beleuchtung der Bad :Emsisch en Punktation [Memmingen] 1787. 8, 
78 S. (65) . 

54. Be leuchtung. Kurze - der :Embser Punktation meistens aus der Ge
schichte. Frankfurt und Leipzig [Memmingen] 1787. 8, 178 S. (66) . 

24 



b) -
c) 

55. Augspurgische Ord inari Pos tzeitung von S taats Ge lehrten, hi stor ischen 
und ökonomischen Neuigke iten. Mit lhro Röm. kayse rl. Mayestä t 
allergnädigsten Privilegio . Verl eg t und gedruck t vo n .J oseph An ton 
Moy. Oegründe t 1683. Die Z. erscheint a ls „Augsburge r Postzeitung" 
noch heute. BSt. 

E. Der Freisinger Kreis. 
a) 

J o h an n Geb h a r d, Lize ntiat und Gerichtsschreiber in Fre is in g. Er käme 
als even tu eil er Verfasser der B: 

56. Geschichte. Pragmatische und Aktenmä ßige - der zu München ne11 
err ichte ten Nuntiatur sa mt Bele uch tung des Breve Pius VI. a n de11 
Fürst-Bischoffen von Freysin gen. Mit a uthentischen Urkunden belegt. 
Frankfurt und Leipzig 1787. 8, 154 u. 151 S. (67) , in Frage . Doch 
kann es s ich bei dem ha ndschriftli chen Eintrag a u-! dem Exempla r der 
OB a uch um einen Besitze rverm erk hand eln . Die St immung, wie sie 
damals zu Freis in g herrschte, wü rd e jedenfalls mi t der T endenz de r 
B. übereinstimmen. Da die Schrift sich in ihrem textlichen Abschnitte 
größtenteil s mit dem Breve P iu s Vl1. a n dern Bischof von Freising 
vom 18. Oktober 1786 ause inan derse tz t, so wiire di e an gegebene 
Persönlichkeit als Verfasser wohl denkba r, zudem di e Schrift durch 
di e ausgeze ichnete n und in d er Publi zis tik des Nunti a turstreites viel 
ve rwend eten Akte nbeilagen de utlich ihre Abkunft aus amtlichen 
Kreise n verrät (68i). 

b) 
57. An den Verfasse r des unjustif izirlichen Betragens des tlerrn Caesar 

Zog li o Nuntius in München di e Näh ere Ber ichtigun g der Vergebung 
der Probs tey zu S t. Andre in Freysingen betreffend. Mit aktenmässi
gen ßey!agen. Ohne Druckort 1788. 8, 64 S . (69). 

58. Aufkl ä run g. Vollkom mene - der zwischen dem Freyherrn von Ezdorf 
und von S tengel durch zwey Reichs hofrathskonklusa gerechtferti g ten 
Streitsache mit Bey lagen. Ohne Druckort 1789. 8, 80 S. (701). 

59. Nachlese. Endliche - zur vollkommenen Aufklärung der zw ischen dem 
Domk api tular freih. v. Ezdorf und tlerrn v. S tengel durch zwey Reichs
hofrathskonklusa ge rechtferti gten, und nunmehr durch die Gerechtig
keitsliebe Sr. kurflirstl. Durchl aucht von Pf.alzbayern v ermittelte n 
S treitsache die Probstei zu St. Andree in Freys in g betreffend. Ohne 
Druckort 1789. 8·, 32 S. BS t. 

60. Zusä tze. Abgedrungene - zu der näher en Berichtigung di e Vergebun g 
der Probste i St. Andree in Freysing bet reffe nd: als ein neu er Beytrag 
fiir den Verfasser des unjust ifizirlichen Be trage ns des tlerrn Caesar 
Zoglio, Nuntius in Münch en. Mit aktenmäßigen Beylagen . Ohne Druck
ort 1789. 8. 63 S. (71). 

c) -

f. Sonstiges gegenr die Nuntiaturgerichtsbarkeit und fiir den EI( Partei 
nehmendes Schrifttum. 

a) 
1. Bn kath. Ju ris ten. 

J ako h Ab e 1, geb. 17512 zu Wetzlar, kaiserl. Reichsgerichtsrat. B: 
61. Disquisitio. J ac. Abel di versorum. S. R !. Statuum Consilarii ac tll'alis 

aulici et in sup remo camerae Jm peri a li s judicio Advocati - de jure 
et Officio summorum Jmperii Tribunalium circa usurpatori am Nun 
tiorum pon.tificiorum in caussis Germaniae ecclesiasticis jurisdictionem. 
Wetzlariae 1787 . 4, 170 S. (72). 
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J o h a n n P h i 1 i p p 0 r e g e l, geb. am 7. April 1750 zu Prölsdorf in 
Unterfra nke n, ges t. am 2. Januar 1841 zu Würzburg. Bis zur Ordens
aufhebung 1773 Jes uit, studierte er hernach zu Mainz di e Rechte und 
wurde 178,7 Professor des Kirche nrechts zu Wlirzburg. 1803 Landes
direktionsrat und 18'14 Regierungsrat und Referent in Kirchensachen 
(73). B: 

62. Comme ntatio. Joann. Philipp'i Gregel J. U. D. - juris publici eccle
sias tici Genn anici de juribus Nationi Germ anicae ex acceptatione 
decreto rum Bas ileensium qu aes iti s per concorda ta Aschaffenbur gensia 
modificat is aut stab ilitis. Mogunti aci Typis Andreae Grass. 1787. 4, 
106 S. BSt. 

li a im b, ein vö ll ig unbekannter Schriftsteller, höchstwahrscheinlich Jurist, 
verfaßte na ch Hß 14, 378 die B : 

63. Resultat. Was ka nn das - der künftigen Reichstagsberathschlagungen 
üb er die Nuntia tur S treiti gkei ten seyn? Und können diese am Reichs
tage gänzlich gehoben we rden? Ohne Druckort 1788. 4, 24 S. (74). 

F ran z A n t o n H au b s, Kanonikus zu St. Simeon in Trier, Fiska l und 
Assessor des ervbischöfl. Generalvikariats und geist!. Justizsenats zu 
Trier, seit 1788 Syndikus der kurtrier. gei st!. Landstände des oberen 
Erzstifts und Professor der Kirchengeschichte zu Trier (75). B: 

64. Sys tema primaevum de postate episcopali ejusque applicatio ad epi
scopa li a quaedam jura in specie Punctationibus 1. 2. et 3. congressus 
emsani. Augus ta Trevi r. 1788. 4, 56 S. BS t. 

Karl K 1 ocker, geb. zu Friedberg am 13. Januar 17'4'8, studierte zu Salz
burg di e Rechte und trat soda nn in das Stift Benediktbeuern ein. Bis 
1789 wa r er Professo r des Kirchenrechts zu I•ngolstadt, von welcher 
Stelle er wegen der im folgenden aufgeführten B auf Anstiften des 
P. W'olfgang Frölich von St. Emeran (s. u.) enthoben wurde. 1796 
wurde er nach mehrjähriger Tätigkeit .a ls Kirchenrechtslehrer zu 
Regensburg zum Abte seines Klosters gewählt, als welcher er di e 
Säkularisation erlebte (76). B : 

65. Dissertatio de clausula Aschaffenburgensi in aliis autem etc. decre
tornm Basileensium salvatoria. Ingol stadt bei Sebas tian Valentin 
Haberberge r. 4, 90 S. BSt. 

2. Bayerischer, episkopalistischer privater Schriftsteller: 
Fran z Wilh e lm Rothamm e r, ehema liger Turn- und taxischer Biblio

thekar, sei t U7·86 Privatmann in München, wo er am 12. November 
1800 starb. Bn•: 

66. Aufforderung. Pathetische - an Seine Majestät den Kaiser Joseph Il. 
als obersten Reichsschutzhe rrn undi Kirch ena dvokaten in gegenwär
ti ger Gemeinsache der weltlich:en wie geistlichen f'iirsten zuT Auf
rechterhaltung der Teutschen Reichsfreiheit wider die Usurpationen 
der römischen · Kurie z,. B. in füns icht auf die er.st neu angemaßten 
Ausfälle, Nuntia turen in iB/a iern und Köl;nl etc. Ohne Druckort 1787, 
4, 124 s. (77). 

67. Ueb er einige ttauptpunkte des Päbstlichen Oberprimats und der am 
Reichstage anhäng igen Nuntiensache. Dem hlg. teutschen Reich unter
thänigst gewidmet. Freiburg im Lande der Warheit 1789. 4, 40 S. 
(78). 

3. Französischer, ianseni·s tischer. publizistischer Geg.ner d er 
N untia turgerichtsbarkeit. 

Gabriel Pac d e Bellegarde, geb. am 17. Oktober 1717, gest. zu 
Utrecht am 13>. Dezember 1789. Zuerst Kanonikus zu Lyon, verzichtete e r 
wegen seiner j.ansenistischen Oes inn•u111g auf die kirchliche Laufbahn 
und trat in die Kirche von Utrecht ein, dere111 Akolyth er wurde. Sein 
ganzes Leben und .sein1 bedeutendes Schrifttum widmete er dieser 
jansenistischen Kirch'engemeinschaft und der Erforschung der Ge
schichte des Jansenismus. Am Zustandekommen des BK hatte Belle
ga rde durch se ine ausgebreitete Korrespondenz mit den führenden 
Männern des deutschen .Episkopalismus selbst s tarken Anteil (79}. B: 
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68. Relation du' differend: eleve depui s peu entre les Arci1eveQues et 
Eveques d'~Allemagne, et les Nonces du Pape a Munich et a Col
lo gne. Avec un Recueil des principales Pieces rel a tives a ce Differend; 
traduites de I'allemande <le J'Italien, ou du Latin. A Paris 1787. 8, 
229 s. (80). 

b) 

69. Antworten auf die unpartheiischen Gedanken eines Deutschen Staats
rechtsgelehrten über die dermaligen Nuntiatu1rstreitigkeiten in Deutsch
land. Nach der Vorschrift des lautem Staatsrechts und der damit ver
bundenen Geschichte. Ohne Druckort 1788·. 8, 36 S. (81). 

70. Aufforderung an die deutschen Bischöfe in Hinsicht auf den Emser 
Kongreß. Oh!ne Druckort 1787. 8, 31 S. BSt. 

71. Darstellung. Kurze - der gegenwärti gen NunziatuT-Streitigkeiten. 
Von einem berühmten Gelehrten der deutsch -katholischen Kirche. 
Ohne Druckort 1789. 4, 12' S . (82). 

72. Demonstratio viae mediae inter Sententiam Archiepiscooorum Ger
maniae in Conventu Embsano propugna tam et summi Pontificis in 
Curia Romana defen sam circa Quaestionem praciudicialcm: An oo
tes tas Jurisdictionis Episcoporum immediate descenclat ex iuTe divino? 
Ohne Druckort 1792. 8. 32 S. (83). 

73. Entwurf eines Geistlichen Staats- und Priva t-Rechtes für das katho
lische Deutschland ganz den heutigen Umständen angemessen. nebst 
einer sehr interessanten Urkunde aus der Lebensgeschichte des hlg. 
Pabste.s Hildebrand als einem Nachtrag zum neulichen Deutschen erz·
bischöfl. Embser Kongresse. Dem Kaiser und Pabste, den Landes
fürsten und Bischöfen, päbstl. Nunzien- und Jesuiten und besonders 
a ll en öfientlichen. Lehrern und Schülern des Kirchenrechtes gewidmet. 
Frankfurt und Leipzig in der Orattenauerischen Buchhandlung 1787. 8, 
87 S. BSt. 

74. Epistel zum Trnste für Ihro Hochwürden Excelenzien die Päbstlichen 
Ministere im katholischen Deutsch lande. Olme Druckort 1787. 8, 
40 S. BSt. 

75. Etwas über die jetzigen Streitigkeiten der deutschen Erzbischöfe mit 
dem römischen tfofe. Ohne Druckort 1787. 8, 32 S. BSt. 

76. Prüfung der unpartheiischen Gedanken eines deutschen Staatsrechts
gelehrteu über die etwaige A ufhebu nrg de.s Aschaffenburger Kon
kordats. Zur Beleuchtung des Sch lusses der Em~er Punkte Art. XXIII. 
Ohne Druckort 1789. 8, 134 S. (84). 

77. Prüfung. Kurze - der u.nparth:eiischen Gedanken eines deutschen 
Staatsrechtsgelehrten über die ·dermaligen Nuntiaturstreitigkeiten in 
Deutschland. Ohne Druckort 1788. 8°, 51 S. (8·5). 

78. Rechte und Pflichten des Pabstes. Ein Auszug aus den Schriften des 
heiligen Bernardus an P.abst fugen HI. Olme Dnrckort 1787. 4, 
16 S. BSt. 

c) 

79. Auserlesene Litte ratur des katholischen Deutschland. Koburg 1788· bis 
1790. Herausgeber waren die !Benediktiner des Stiftes Banz: Placidus 
Sprenger, Ildefons Schwarz', Kolumban Fliegen, Beda Ludwig urnd der 
Würzburger Professor und Btlbliotheksdirektor Michael Ingnaz 
Schmidt, der bekannte Verfasser der „Geschichte der Deutschen" 
(86). BSt. 

80. Wiener Kirchenzeitung 1787 (Auf der BSt vorhanden) . Herausgeber: 
Dr. Marc Anton Wittola, Probst von Bienko u.nd Pfarrer von Probst
dorf bei Wien (87). BSt. 

81. Wirzburger Gelehrte Anzeigen, WürzbuTg im Verlag von Rinner 
1786-1796 (88). BSt. 
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II. 
Antimetropolitane, febronianlsche Publizisten. 

A. Der Bamberger Kreis, vertreten durch: 
a) 

Johann Sc h o t t, Dekan des Koilegiatstifts St. Jakob in Bamberg und 
Professor d es Kirchenrechts an der dortigen Universität. Geb. 1746, 
gest. 1798. Im Prinzip Febronianer fürchtet Schott ebenso wie A. U .. 
Mayer (s. u.) e in unerwünschJtes Anwachsen der -M.etropolitangewalt 
durch den EK an Stelle der rn verdrängenden päpstlichen. Zu berück
sichtigen ist ferner, daß B~mbcrg exemt war und eine Steigerung des 
erzbischöflichen Ansehens d rt als eine Bedrohung; der eigenen Un·· 
abhängigkeit empfunden werden mußte. Schotts Schriften tragen daher 
sicher amtlichen Charakter (89). Bn: 

82. Bemerkungen über das Rest.Jtat des Embser Congresses. Mit deut
scher freymüthigkeit entworfen von Christia;n Reinfeld. Damiathi 1787. 
8, 180 S. (90). 

83. Bemerkungen. HistoTische - über das Resultat des Embser Congres
ses. Augsburg 17'89. Nicht nachweisbar. 

b) -
c) -

B. Der Regensburger Kreis. 
a) 

Andreas Ulrich Mayer, geb. am 4. Juli 1732 zu Vilseck, gest. am 
14. November 1802 zu Regensburg. Nach Abso lvierung seiner theo
logischen Studien und nach kurzer Tätigkeit als Schloßkaplan in 
Treffelstein in der Oberpfalz wurde er von Fürstbischof Fugger als 
liofkaplan und Sekretär des Konsistoriums nach Regensburg berufen, 
wo er zur Ste llung eines wirk lichen geist li chen Rates aufrückte. 1792 
w urd e er Mitglied der historische111 Klasse der bayerischen Akademie 
der Wissenschaften (91). Mayer war der literarische liauptvertreter 
der antimetropolitanen Febronianer und einer der bedeutendsten süd
deutscllen Publizisten überhaupt. Bn: 

1. P s e u d o n y m e S c h r i f t e n. 

84. Bemerkungen1. L. Weismanns kurze - über das Resu'itat des Embser 
Congresses nebst einigen Beylagen. Straßburg [Regensburg) 1787. 
8, 96 s. (92). 

85. Bemerkungen. L. Weismanns neue - über das Resultat des Embser 
Kongresses, in welchen seine kurzen Bemerkungen gegen einige vor
läufige Anmerkungen vertheidigt werden. Augsburg [Regensburg) 1788. 
8, 124 s. (93). 

86. Gerechtsame. Die verthe idigten - der Bischöfe , in Bemerkungen über 
die Gerechtsamen der Bischöfe gegen die Erzbischöfe. Verfaßt von 
Kilian Schwarzbart d. b. R. L. Frankfurt und Leipzig 1788. 4, 76 S. (941). 

87. Rezensiun über die in München mit fülaubirnis der Obern heraus
gegebene Piece unter dem Titel: Was waren die Bischöfe in den 
ältern Zeiten und was sind sie nur.? oder historisch-kritische Ab
handlung über die Nothwendigkeit der Einsetzung eigener Landes
Bischöfe von 1. K. Free. Den hohen Reichstags-Oes aindtschaften in 
Regensburg gewidmet. Schiwahing bei München 1790. 8, 48 S. (95). 

2. A n o n y m e S c h r i f t e n. 

88. Bemerkwngen über die Be leuchtung der 'zwey erzibischöfl. Schreiben 
von Ch urtri r r u. Salzburg wegen Decimationsverlängerung in den 
pfalzbaierischen Staaten sammt einigen merkwürdigen B'eylagen. 
Sa lzburg, g·edruckt mit a:ka<lemisclrnru Schriften 1789·. 8, 112 S. (96). 

89. Betragen. Das uniustiHzirliche - des Herrn Cäsar Zuglio, Nunzius 
in München u. Erzbischofes zu Athen. Sammt der von Pius VI. an 
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den Herrn Nunzius erlasse nen Dezimationsbulle, und dem z ur Reichs
diktatur den 22 ten August .gebrachten kaiserl. Hofd ekrets; die s tän 
di gen Nunziaturgerichte in Deutschland, und ·derse lben Vermöge an
maßlicher Fakultäten u0nd Juri sdikzdon wagend e Eingriffe i0111 die E rz
und Bischöfl. Diözesa nrechte betreffend. Frankfurt u. Leipzig 1788. 
8, 158 s. (97). 

90 . Erörterung. Geschichtmiißige - der wichtigen frage: Ob es ra th sam 
sey, daß die Stände des Reichs mit dem römi schen Hofe über di e 
vorwaltenden Nunzia turstreitigkeite,n in Vergleichsunterhandl rnngen 
sich einlassen? nebst eini gen Beylagen u. A11merkung.en über die 
Schrift: Principia .e t Monita v ere ca th olica: occas ione libe ll oru'l1: 
Gedanken des Ludw ig Böhm.ers über den Embserkongress etc. u. 
gr ündliche Entw ick lun g de r Dispens- u. NLUnit iat ur streitigkeiten . Ans 
Licht gestellt vom b. R. D. u. Professor z-. Frankfurt [Regensb urg ] 
1789. 4, 63 s. (98). 

91. Gerechtsamen. Die nach den Grundsätzen ·des Emb serkn ngrnsses 
vertheidigten - - der Bischöfe gegen die Erzbischöfe. Verfaßt vo n 
einem öffentli chen Lehrer der Kirchengeschi chte . Paderborn [Rege ns
burg] 1789. 8, 86 S . (99). 

Sc h m i d, Pfarrer zu Kirchro th . Diözese Regensburg, spä te r Domkapite!
scher Pfarrer zu Leibelfin g u. kurpfalzbayerischer ge ist!. Rat. B: 

92. Mon a ts recht. Das päpstli che - in Baye rn, aus se in en Quellen un ter 
suchet. Dargestellt von einem öffentlichen Lehrer der geistlichen 
Rech te. R egensbu rg, Verlag Ka iser, 1788. 4, 94 S. (100) 

b) -
c) -

C. Speierer Kreis. 
a) 

Ph i 1 i p p A n t o n Sc h m i d t, geb. am 31. Mai 1734, gest. am 13. September 
1805. 1751 trat er in di e Gesellschaft Jesu ein u:nd '\Vurde Professor 
des Kirchenrechts an der Univ ers itä t H·eidelberg. Seit 1776 war er 
bischöflich sp·eierischer geh. Kirchenra t: 1789 wurde er Weihbischof. 
In kirchlichen Ang,elegenheiten wa r er der einflußreichs te Berater 
Limburg-Stirums. Sein e fe bro ni anischen kirch enrechtlich en Ans ichten 
leg te e r nieder in dem Werke: „Jns tituti ones .iuris ecclesiastici Ger
mani ae a dcommodatae" . Heidelbergae et Bambugae 1771 (101). Bn: 

93. Antwor tschreibe•n Se iner Hochfürs tlichen Onaden zu S pe.ier a1111 Seine 
kurfürstl. Gna den z·u M a inz. !11 Betreff der Emser Punkten mit zwey 
Beilagen. B ruchsal 1787. 8. 63 S. (lüe). 

94. Ung rund der Prüfung des fürstlich Speyerischen Antwortschreibens 
in Betreff der Emser Punkten irr der sogenannten grl\ndlichen Eint
w icklung der Dispens- u. Nuntiaturstreitigkeiten. Ohne Druckort 1788. 
4, 59 s. (103). 

b) 

95. Gegenbeleuchtung der vorläufigen Beleuchtun g des an Se in e kur
für s tlich e Gnaden zu Mainz in Betref der Embser Punkte von Se iner 
fürstl. Gnaden zu S peier erlassene n Antwortschreibens. Ohne Druckort 
1788. 8. 157 S. BSt. 

c) -

III. 
Tenitorialistische Bayerische Publizisten. 

a) 
Be d a Asc hen b r e nn e r, Benediktiner des Stift es Oberaltaich . Geb. 1756, 

gest. 1817. 1786 wurde er in seinem Kloster Lehrer des Kirchenrechts 
und 1788 Professor der Kirchengesc hichte. Nachd em er von 1790-1796 
als Nachfolger Klockers (s. o.) a ls Profess or des Kirchenrechts an d er 
Universität Ingo ls tad t gew irkt hatte , w urd e er am 27. September 1796 
zum Abte se ines Stiftes gewählt , als welcher er die Säkularisation 
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erlebte (104). Von ihm stammt die führende bayerische Schrift über 
die Nuntiaturstreitigkeiten: 

96 . Gedanken. Meine - über die „gründliche Entwicklung der Dispens
und Nuntiaturstreitigkeiten zur R.echtfertigung des Verfahrens der vier 
deutschen Erzbischöfe wider die Anmaßungen des römischen Hofes 
samt einer Prüfung des flirstbischöfl. Sipeyerischen Antwortschreibens 
an Sr. kurfürstl. Gnaden zu Mainz in Betreff der Emser Punkte·'. 
Mannheim 1789 im Verlag der neuen Hof- und akademischen Buch
handlung. 4, 336 S. (105). 

K a r 1 von Eckart s hausen (s. o.), geb. am 28. Juni 17-52, gest. am 
12. Mai 1803, wirklicher Hof- und Zensurrat in München, 1784 wirk
licher geh. Archivar und 1799 bei der Neueinrichtung der Archive 
erster geh. Hausarchivar (106). Bn: 

97. Bischöfe. Was waren die - in den älteren Zeiten? und was sind sie 
nun? oder Historisch-kritische Abhandlung von der Einsetzung 
eigener Landes-Bischöfe zur Aufrechterhaltung der Hoheits-Rechte 
weltlicher Fürsten, den Systemen der Erz- und Bischöfe bey Ver
fechtung ihres vermeintlichen Diözesan-Rechts entgegengesetzt: wo
durch z·u gleicher Zeit alle Fortschritte Sr. kurfürstl. Durchlaucht zu 
Pfalzbayern sowohl im Nuntiaturwesen als Besteuerungsrecht der 
GeistHchen vertheidigt, u. die auffallendsten Stellen der Salzburger 
Kritik, die über die Vertheidigte hohe Vorzugs-Rechte der Churfürsten 
und Herzoge in Baiern etc. erschienen ist, beantwortet werden. Mit 
Bewilligung und Erlauhnis der Obern [München 1789]. 8, 201 S. (107). 

98. Rezension über die Rezension, die gegen die Schrift: Was waren die 
Bischöfe in den ältern Zeiten; und was sind sie nun? unter der 
Firma: Schwabing bey München in Regensburg erschienen ist. Der 
Vernumpft und Unpartheilichkeit gewidmet [München 1790]. 8, 23 S. (108). 

Nach Form und lnhal t gehören E c k a r t s h a u s e n vermutlich an die Bn: 

99. Recension über die Recension, welche Hr. 1. K. Free über die Piece: 
Was waren die Bischöfe in den alten Zeiten, und was sind sie nun? 
verfasst und den hohen Reichstags-Gesandtschaften in Regensburg 
gewidmet hat. Sulzbach i. Baiern 1790. 8, 48 S. (109). 

100. W:orte. Etliche - gegen die Rezension: oder historisch-kritische A'b
handlung über die Nothwendigkeit der ·:Einsetzung eigm!r Landes
bischöfe des 1. K. Free von P. Z. T. an da,s verehrungswürdi·ge Publi
kum geschrieben. Dumst bey Regensburg 1790. 8. 16 S. (lilO). 

Franz Jans o n, seit 1780 Professor an der Universität Heidelberg, seit 
1805 Justizrat zu Mann1heim, wo er am 15. September 1816 als lfof
gerich1tsrat starb (111) . !Bn: 

101. Antwort. Einstweilige - auf die vorläufigie Beleuchtung des an 
Sr. kurfürstl. Gnaden zu Mainz· in Betref der Embser Punkten von 
Sei1n:er Fürstl. Gnaden zu Speier erlassenen Antwortschreibens. Frank
furt u. Leipzig 1787·. 8, 87 S. (1112). 

102. Antworten auf die Oegenfragen u. Fragen über das Werkchen: Was 
ist der Erzbischoff? nebst einem Anhange von allgemeinen Bemerkun
gen über die Punkte des Emser Kongresses. Frankfurt u. Leipzi1g 
1787. 8, 116 s. (113.). 

Benedikt Statt 1 er, geb. am 30. Juni 1728, gest. am 21. August 1797. li45 
Jesuit, 1770 Professor der Theologie zu 1~1 .golstadt. li773 Mitglied der 
bayerischen Akademie der Wissenschaften. In der Folgezeit wurde er 
kurfürstl. geist!. R.at und Mitglied des Zensurkollegiums (114). B: 

103. Rezension. Theologisch-Statistische - der Rezension über die histo
risch-kritische· Abhandlung von der Nothwendigkeit der Einsetzung 
eigener Landsbischöfe etc. sammt einem kleinen Ueberdacht der 
Hauptfrage. Allen redlichen Baiern gewidmet. M·ünchen 1790, mit 
Erlaubnis der Obern. 8, 94 S. (115). 
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Lorenz von Westen r i e der, geb. am L August 1742, gest. am 15. März 
1829, der bekannteste aller tayerischen Publizisten des Nuntiatur
streites. Seit 1786 wirklicher geist!. Rat, Schul- und Bücherzensurrat 
hatte er zwei Stellungen inne, die ihn notwendig in eine gewisse amt
liche Oegnerschaft zu episkopalistischen Bestrebungen bringen mußten. 
!in seinen beiden Schriften erscheint er deshalb als der literarische 
Exponent jener kurfürstl. geistlichen Stelle, deren Aufgabe in der Ab
wehr aller fürstbischöflichen Uebergriffe und in der Wahrung der 
landesherrlichen Kirchenrechte bestand: des geistlichen Rates zu 
München (116). Bn: 

104. Briefe eines Baiern: a) Ueber die geistliche Gewalt der Bischöfe, 
Erzbischöfe und des Pabsts, b) Ueber die Nuntiaturen, c) Ob man 
baierisch landesherrlicher Seits bemüssigt und berechtigt sey, eigne 
Bischöfe aufzustellen, d) Ueber die Konkordat,en des Landesherrn in 
Baiern mit den Bischöfen, e) Ueber die geistlichen Fürstenthümer in 
Deutschland, f) Ueber die geistlichen Einrichtungen überhaupt. München 
in Kommission bey Josef Lindauer. Ohne Jahreszahl. 4, 87 S. (117). 

105. Gerechtsame. Die - des Regenten nach dem Bedürfnisse des Staates 
eigene Landesbischöfe zu ernennen auf die Pfalzbaierischen Staaten 
und die dazugehörigen Besitzthümer angewendet. Ohne Druckort l787. 
4, 79 s. (11~ ). 

Benedikt Wie dem an n, pfalzzweibrücken'scher Hofrat in Donauwörth. 
Zur Verteidigung des Münchener Hofbistums verfaßte er die B: 

106. Hofkapelläne. Die Obersten - und Grossalmosengeber in Bayern. 
Ulm 1792. 8, 96 S. (119). 

Zu den Bn bekannter Autoren ist auch das auf Veranlassung Kar 1 
Theodors beim Reichstag übergebene bayerische Promemoria 
über die Nuntiaturstreitigkeiten zu rechnen, das unter folgendem 
Titel herausgegeben wurde: 

107. Pro~Memoria über die gegenwärtigen Nurnz iaturstreitigkeiten. Ohne 
Druclmrt . 1789. 4'Xi Bogen (120). 

In der territorialistischen Tendenz stimmt mit den bayerischen Publizisten 
überein A q u i 1 in Ca es a r, Kanonikus ·des Augustiner-Chorherrn
stifts Vorau in Steiermark. IOeb. zu Graz am 2. November 1720, gest. 
zu Weiz am 2. Juni 1792. 1737 trat er in das genannte Stift ein und 
wirkte als Lehrer und Bibliothekar im Kloster, später als Pfarrvikar 
zu Dechantskirchen. Zu Weiz wurde dem um die Erforschung der 
Steiermärkischen üeschichte hochverdienten Manne 184'5 ein Denk
mal errichtet (121). B: 

108. Geschichte der Nuntiaturen Deutschlands von A. 1. C. C. v. V. Ohne 
Druckort 1790. 8, XXXII und 414 S. (122). 

b) 
109. Ausführung. Nähere - und Fortsetzung der unpartheiischen Gedanken 

über die derrnaligen Nuntiaturstreitigkeiten in Detttschland. frankfurt 
und Leipzig 1789. 81, XiVI und 1991 S. (hZ3). 

110. Beantwortung des Promemoria in Betreff der Nunziaturen nach dem 
Altertum, Konkordaten, kaiserl. W'ahlkapitulation und Herkomme n. 
Mannheim gedruckt mit akademischen Schriften. Ohne Jahreszahl. 
8, 96 s. (124). 

111. Beleuchtung der zwei Erzbischöfl. Schreiben von Churtrier und Salz
burg nebst den darauf erlassenen Antworten von Churpfalzbaiern 
wegen Dezimalions-Verlängerung in den Pfalzbayerischen Staaten. 
Mannheim gedruckt mit akademischen Schriften 1788. 8, 44 S. (125). 

112. Gedanken . Unparteiische - eines deutschen Staatsrechtsgelehrten 
über die dermaligen Nuntiaturstreitigkeiten in Deutschland. Mann
heim bey C. F. Schwan G. C. Götz 1788'. 8, 40 S. (126). 

113. Reichs-Hoi-Raths-Rescript Martis 27. Februar 1787: Die päbstliche 
Nunziaturen im Reiche besonders die zu München betreffend mit 
Anmerkungen. Ohne Druckort 1787. 4, 32· S. ( 127). 
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114. Schwachheiten und Widersprüche in des Herrn Hofraths Roth zu 
Mainz Normlosen Normalschrift für die Erzbischöfliche Befehdung des 
Pabstes wegen Päbstlicher Nuntiaturen mit geistlichen Fakultäten. 
Gezeigt von den Hofräthen Schwarz und We iß in Schwaben 1789. 
Ohne DruckDrt. 8', 112 S. (128). 

114a. Verleumdung. Die entlarvte - des Verfassers des Werkchens, ge
nannt: Das unjustifizirliche Betragen des Herrn Caesar Zoglio Nun
zius in München und Erzbischofes zu Athen. Mannheim im Verlag der 
Neuen Hof- und Akademischen Buchhandlung 1789. 8, 115 S. BSt. 

c) 
115. Churpfalzbayerisches Intelligenzblatt. München 1784-1788. Redigiert 

von Finauer. UB. 
116. Münchener Intelligenzblatt. München 1789-1795. Redigiert von Burg

holzer. lE. 

IV. 

· Ultramontane Publizistik. 

A. Deutsche Schriften. 
a) 

Peter An t h, Stadtpfarrer und Kanonikus bei St. Mergen in Köln, geb. 
am 30. September 1745, gest. am 1. März 18W. Er s tudierte an der 
streng kurialistisch gesinnten Kölner Universität und blieb dieser 
Richtung auch Zeit seines Lebens treu. (129) B: 

117. Anmerkungen. Consistorial -- über den Cöllnischen Erzbischöfl. Unter
richt v. vierten Hornung 178,7, herausgegeben von Gotthe lf Joseph van 
den Elsken Landdechant der Christianität Neustadt. Düsseldorf bey 
Peter Kaufmann 178<7. 8, 147 S. (130). 

f ran z· X a ver de Fe 11 er, geb. zu Brüssel am 18. August 173'5, gest. 
· zu Regensburg am 18. Mai 1802. 1754· trat er in die Gesellschaft Jesu 
ein u:1d wurde Professor der Theologie zu Luxemburg und Tournay. 
Nach der Aufhebung des Ordens lebte er a ls Schr iftsteller in Luxem
burg und in Lüttich. Zuletzt war er geistlicher Rat des Bischofs von 
Freising und Regensburg, Josef Konrad von Schroffenberg, eines der 
wenigen kurialen Parteigänger im deutschen Episkopate (131). 

Feller war zweifellos der hervorragendste publizistische Vertreter 
des deutschen Ultramontanismus , dem er in seinem „Journal histo
rique et litteraire" (Luxemburg 177i3'-l794) ein wichtiges Sprachrohr 
gab. Seine sämtlichen Arbeiten erschienen in französischer Sprache. 
Die Schriften über den Nuntiaturstreit und den EK wurden sämtliche 
ins Deutsche übertragen. Bn in deutscher Uebersetzung: 

118. Anmerkungen über die 73 Artikel des von Seiten lhro Kurfürsten 
Durchlaucht Erzbischofen von Köln auf dem Reichstag eingegebenen 
Pro Memoria betreffend die päbstlichen Nuntiaturen. !Regensburg 
1788. 8, 218 s. (132). 

119. Beschaffenheit. Wahre - des Zwistes, welcher sich zwischen dem 
apos tolischen Nuntius zu Kölln und den drey geistlichen Churfürsten 
bey Ge legenheit eines Cirkularschreibens an die Pfarrer ihrer Diö
zesen erhoben hat. Aus dem Französischen übersetzt. Ohne Druck
ort 1788. 8, 80 S. (133). 

120. Coup d' oeil oder Blick auf den Congress, der im Jahre 1786 von 
den vier Abgeordneten der vier Metropoliten Deutschlands zu Ems 
gehalten wwrde. Düsseldorf bei Peter Kaufmann 1789. 2 Bd. 8, 344 
und 204 S. (134). 

121. Supplement. Erstes '-- zu der Schrift: Wahre Beschaffenheit des 
Zwistes, welcher sich zwischen den apostolischen Nuntius zu Kölln 
und den drey geistlichen Churfürsten etc. etc. erhoben hat, oder 
Beantwortung des an den Verfasser dieser Schr ift ergangenen 
Schreibens. Aus dem Französischen übersetzt. Ohne Druckort 1788. 
8, 26 s. (135). 
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122. Verordnung oder Hirtenbrief Jhro des lierrn Chudürsten und Erz
bischofs von Kölln Chu rflirstlichen Durchlaucht etc. etc. mit liistori
schen, theologischen und kritischen Anmerkungen. Eine Folge zur 
Schrift: Wahre B eschaffenh eit etc. Aus dem Französischen überse tzt. 
Ohne Druckort 178'8. 8, 23 S. (136). 

123. Vertheidigung der Be trach tun gen über das kurkölni sche Promemoria 
nebst Beleuchtung des Promemori a von Sa lzburg. Düsseldorf bei 
Peter Kaufmann 1789. 8, 168 S. (137) . 

\V o 1 f gang Fr ö 1 ich , Kapitular des Reichsstiftes St. Emeran zu Re
gensbll'rg, geb. am 27. M ai 1748, gest. am 22. August 1810. Se it 1773 
war er in se inem Klcster Professo r der Theologie, welche Stellun g er 
seit 1781 an der Universität Ingol stadt bekleidete, wobei er sich durch 
se ine streng kur ia listi sch e Stellung hervo rtat (138). B : 

124. Petrus. Qu is est - seu qual is est Petri primatus? liber theolocico
canonico catholicus. Ra tisbonae 1790. 4, 492 S. (139). 

M. ich a e 1 Kern d 1 e r, völlig unbekannter Autor, der aber wohl dem 
Augsburge r Exjesuitenkreis von St. Salv:i tor nahest:rnd ( 140). B: 

125. Prüfung des Entwm fes eines Geistli chen Staats- und Priv :i t-Rechtes 
für das katholische Deutschland ganz den het•tigen Umstünden ange
messen, .111cbst ein er sehr interessanten Urkunde au·s der Lebens
geschichte des heiligen Pabs tes liildebrand etc. durch ein en tgegen
gesetzites Sys tem unternommen von Michael K erndler cum licentia 
Orclinariatus. Au gsburg 1788. In Ignatz Wagners se i. Buchhandlung. 
101 S. BS t. 

J a k o b Anton von Z a 11 in g e r z_ u 111 Th u r n, geb. zu Bozen am 
26. Juli 1735, gest. dortse lbst am 11. Januar 1813. 1753 Jesuit, wu rde 
er nach der Aufhebung des Ordens Prcfessor des Kircherurechts am 
L yzeum St. Salvator zu Augsburg, der süddeu1sch en Exiesuitenzen
trale (141) . Bn: 

126. Bemerkungen. li·i storische - übe r das sog. Resultat des Emserco.n~ 
gresses sammt einer B eleuch-tung über die Cölnische Nunciaturs·ache. 
In -der Woche nach Septuages ima. Frankfurt und Leipz·ig 1787. 8, 
170 s. (142>). 

127. Expos tuiJati o. Anton ii a To rre J. U. D. - cum Bcnnoso Reschampio, 
id est cum auctore libri , qui !also inscribitur: So licla Analys is contro
versiarum de cli spensationibus et Nuntiaturis, pro clefen sione eorurn, 
quae a quatuor A rchiep iscopis Ge rmaniae contra usur pationes Aulae 
Romanae ac ta sunt, cum examine Respnn1si Praesuli s Sp irensis ad 
Antistitem M oguntinurn super Conventione Emsensi. M on tibus 1789. 
4, 125 S. (143). 

128. Kapitel. Dre i - über die hiistori chen Bemerkun gen des Resultats . An 
den Verfasser der Bemerkungen. lbi-Ubi [Augsburg] 1787. 8, 75 S.. 
(144). 

b) 
129. Deutschland erwartet, was recht ist. Ohne Druckort 1789. 8, 63 S. 

(145). 
130. Etwas gegen die Antinunziaturschriften überhaupts; besonders aber 

gegen -die von ·eiern V erfasser der geschichtmäßigen Erörternng der 
Frag.e: Ob es rathsam sey, daß die Stände des Re ichs mit dem römi
schen Ho·fe in Vergleichsunterlm ncllungen sich einlassen? mit heraus
gegebenen Anmerkungeai1 über die Schrift: Principia et Monita vere 
catho.Jica occas ione libe llorum edita: „Gedanken des Ludwig Böhrners 
iiber den Emse r Con greß etc." und Gründliche Entwicklung der 
Dispens- und Nuntiaturstrei ti gkeiten. Olme Druckort 1789. 4, 16 S. (146). 

131. Frage. 1'st ·die Gerichtsba rk eit der päbstlichen Nuntien in Deutschland 
den Reichsgesetzen und der Reichsverfassung zu w ider ? ein vo r
läufiger Versuch z·u einem g.rößeren We rke, wor in die M acht und das 
Recht der röm ischen Päbs te, Legaten, u.n1d Nuntien besonders nach 
Deutschland zu schi cken, erwiesen, und gegen ein e historisch ~k a n o -
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nische AbhiandluTig, die im ve rflossenen Jahr e von den Legaten, und 
Nuntien der Päbste vcn ihren Schicksalen und ihrer Gewalt erschien, 
verte id igt wird. Olme Druckort 1787. 4, 95 wnd 27 S. BS t. 

J;i2. Gattung. Was für eine - der Leute pflegt sich dem päpstlichen Amte 
u. Ansehen hauptsächlich zu widersetzen? beantwortet von einem 
aufrichtigen Ve rehr er der Bischöf.e s0'wohl als der Päpste, u. katho
lischen Kirch enhierarchie . Ohne Druckort 1787. 8, 48 S. BSt. 

133. Gedanken. Unpar th eiische - eines deutschen Staatsrechtsgelehrten 
üb er di e etwa ige Au'fhebung des Asch2.ffentbur ge r Konk ordats und 
übe r die Art uncJI We ise, wie dabe i a uf allen fall zu Werke gegangen 
werden müßte? zur Beleuchtun•g des Schlusses der Emse r Punkte 
Art. XXIII. Amsterdam bei M. Michael Key 1789. 8, 64 S. (147). 

134. P ri ncipia et Monita vere ca th 0'1 ica occas ione libellorum: Oledank en 
des Georg Ludwi g Böhmers über den Emser Kong reß 1787 und 
Gründ liche Entwicklun g der Dispens- und Nun zia turstreitigkeiten 
z ur Rechtferti gung des Verfahrens der vier deutsci1•en Erzbischöfe 
w ide r die Anmaßungen des römischen Hofes samt einer Prüfung des 
Fürstbischöflich speyerischen Antwortschre iben~ an Se. Kurfürstliche 
Gnaden w Mainz in Betref der Emser Puukte 1788 Inscriptorum, 
a liorumqu•e in Comitii s R a ti sbo nae de hac materia distributorum 
opusculorum post Dictatum ibidem 22da A trgusti, per Mogtmtinum 
Decretum Caesareo-Au li cum edita 1788. Ohne Druckort. 4, 28 S. 
(148). 

135. Recht. Wem steht in der katholischen Kirche das - zu, in geistlichen 
Sachen zu di spensiere.lll? ei n Versuch von einem Deutschen. Ohne 
Druckort 1787. 8, 61 S. BSt. 

1:36. l~esu ltat. Was kann das - der künftigen R.eichs tagsbera thschlagungen 
über die Nuntia tur Streitigke iten seyn? Und können diese am Reichs
ta ge gänzlich gehoben werden.? Ohne Druckort 1788. 4, 24 S. (149). 

137. Vox et mens ve re Oe rma ni ca occasione indictae Comitiis Ratisbonae 
mate riae de Nuntiis apos tolicis et concordatis ge rmanicis breviter 
publice declarata. Ohne Druckort 1790. 12, 16 S. (150). 

138. Worte. Ein paar - a n den Herausgeber des sogenann ten Resulta ts 
des Emser Cong resses. Freyburg 1787. 8. 48 S. (151). 

139. Zurechtweis un g de ren Verfasser der Main z:ischen Mo na tschriften über 
ein dem 37ten S tück deren hi stor ischen Nachrichten deren neue n 
europäischen Begebenhe iten ·de d. 26. März 1787. Ohne Druckort. 
4, 8 IBn . (152). 

c) 
140. Kritik, über gewisse Kritiker, Reze nsenten und Brochürenmacher. 

Augsburg 1787-1796. Hera usgegeben von dem Exjes uiten Anton 
Weissenbach vom Kollegium St. Sa lva tor in• Augsburg (s. o.). (15J). 
BSt. 

B. Außerdeutsche Schriiten. 
a) 

Den i s Be r a r d i e r, Dokto r der Sorbonne und Syndikus de r theolog i
schen Fakultät, geb. 1729, ges t. 1794. Bekannt w urde er vor a llem 
durch sein Au.ftreten gege n die Zi vilkonstitution des fran zös ischen 
Klerus a ls Mitg li ed d er ersten Na tionalversa mmlung (154). Er ist der 
Autor des französischen Ori g.inal s der B: 

141. Grundsätze . Wahre - von der Verfa ssung der ka tholi schen Kirche. 
Entgegengesetzt den heuti ge111 neuem Spekulationen, die a lle Hie r
a rchi e und das ganze kanon ische Recht zerstören. Aus dem Franzö
s ischen übersetz t. Olme Druckort 1788. 8, 62 S. (155) . 

f r a n z A 11 t o n Z a c ca r i a, geb . am 27. März 1714, gest. am 10. Oktobe r 
1795. 1731 Jesuit wurde er nach der Aufhebung des Ordens Pro
fessor der Kirchengeschichte an der römischen Adelsakademie. 
Zacca ria , einer der berühmtesten ita li enischen Theologe n und Literar
his toriker des 18. Jahrhunderts war Mitglied von nicht weniger als 
19 itali enischen Akademien (156). B: 
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142. Specimen. In Fra tris P hilippi Hedderich Dissertat ionem Juris E ccle
siastici Ge rma nici, De Juri bus Eccles iae Ge rmani cae in Con ve ntu Em
sia no exp lica ti s etc . - Animadve rs ionum. Ad prae nob i! em et cla ri ss i
mum Amicum. Placer. tiae 1789. 8, 80 S. (157) . 

Mit Feil er zu samm en ist Zacca ri a a uch ein er der geis ti ge n Vä ter der 
päps tlichen Antw or t a n die v ie r deutschen Metropolit en, di e unte r 
dem Titel he ra usgegeben w urde: 

143. Responsio. Sanc ti ss imi Domini nost ri Pii Papae sext i - ad Metro
politanos Mogunti num , Trev iren se m Coloni ense m et Sali sbur gensem 
super Nuntia turi s apos toli cis. Ju xta Exemp la r Romae. Leodi i Typ is 
Ja cobi Tutot Ty pogra phi 1790. 8, 480 S. (Vo m Verfasse r be nützte 
Ausgabe) (158). 

b) 

144. Calophorie ou materia ux pour la response aux fa meux ecrit intitul e 
veritable eta t du di ffe rend eleve entre le Nonce Apos toliqu e R.esi
dent a Colog ne et !es trois Elect eurs e tc. e tc. Rassembles pa r P . Calo. 
A Veron e !'a u 1787. 8, 38 S. BS.t. 

c) -

V. 
Protestantische Publizistik. 

a) 

G e o r g L u d w i g B ö h 111 e r, Professo r der Rechte zu Göttin ge n, geb. zu 
Ha ll e am J 5. F eb ru a r 1715. ges t. zu Göt tingen a m 17. Augus t 1797. B: 

145. Gedanken des Georg Ludw ig Böhm er ersten L ehr er der R.echt e a uf 
der Georg Augus tus Univers itä t zu Göttin gen üb e r den .E mser Con
g ress . Göttingen 1787. 4, 26 S. (1 59). 

J oh an n F e r d i n an d Gt a u 111 , P rofessor zu Blaubeuren, dann S uper
intendent und S ta dtpfa rrer von Ca lw . B : 

146. Leo X. und Adri a n VI. Eine Un terredung über das Wi ede ra ufl ebe n 
der R echte und Befu gnisse de r hoh en römi sch-ka th olischen Geis tli ch
keit und gegenwä rtige Sc hi cksa le der päbst l. Nu nti a turen in Deutsch 
land. Tri ppoli [Ulm] 1787. 8, 168 S. (160) . 

K a r 1 R e n a tu s Hau s en, P rofessor der Geschichte an der Uni ve rs itfü 
F rankfurt a. d. 0., geb. am 3. März 1740, ges t. am 20. Sep t. 1805 . B : 

147. Betrachtungen üb er di e päbs tlichen Nun zia tur en in Teutschland zur 
Aufklä run g der neues ten Wahlka pi tulat ion und des kayse rl. Rescripts 
v. 12. Oct. 1785. Olme Druckort 1786. 4', 43 und 15 S.. (1 61). 

B e n i am i n F e r d inan d v. M oh 1, geb . z u S tuttga rt am 4. Ja nuaI 
1766 , ges t. ebendort am 5. August 1845. E r wa r P rofessor der R echte 
an der Kar lsakademi e zu Stuttgart; nach deren Au fh ebung tra t er 
in den Verwaltungsdiens t ein , den er 1843 a ls Präs id ent des Obe r
kons is toriums verli eß (162). Bn: 

148. Bemerkungen über di e neue ste Geschichte der deutsch-ka tholi schen 
Kirche u. besond ers über di e frage : I•n w ie fe rn e di e Basle r Dek re te 
heut zu Tage noch g liitig seye n? ve rfa ßt von B. F . Ma hl d. R 
Dokt or. fra nkiurt und Leipzig 1788. 8, 195 S. BS t. 

149. Ueber di e Na tur der deutschen Concord a ten mit dem römischen Hofe 
als vertheidi gender' Nachtrag z u der Unte rs uchung der f rage : In 
wie ferne S treitigk eiten in de r d eutsch katholischen Kirch e zur 
reichs täglichen B era thsc hl agun g geeignet si nd . Von B. F. Ma hl der 
Rechte Doktor. Ul m 17"89 in der Wohl erschen Buchh andlung. 8, 
70 s. (1 63). 

150. Untersuchun g der Frage: In w ie fe rn e S treit igke iten in der deutsch
katholischen Kirche zur r e ichs täg lichen Bera th schl agun g geeignet sind ; 
nebs t e in em Anh ang üb er di e Frage : Ob di e B isc höffe der katholische n 
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Kirche ihre Macht unmittelbar von Gott haben von B. F. Mahl d. R. 
Doktor. Ohne Drnckort 1789. 4, 58 S. (IM). 

Christo f Ludwig Pfeif f e r, Advokat und kaiserl. Notar zu Iieil
bronn (165) . B: 

151. Bet rachtung über die Päbstl. Nuntiaturen in Teutschland; und die 
Concordaten de1: deutschen Kirche mit dem Papste. Eine historisch
s taatsrechtliche Betrachtung von Christoph Ludwig Pfeiffer, Saxo
Thüring. Iieilbronn am Neckar 1786. 8, 91 S. BSt. 

b) -

c) 

1. Der Göttinger Zeitschriitenkreis. 
152. Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen unter Aufsicht der königl. 

Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen 1753>--1923· (166). BSt. 
153. Oöttingisches Iiistorisches Magazin, herausgegeben von C. Meiners 

und L. T. Spittler 1787-1792 (167). BSt. 
154. Magazin für das Kirchenrecht, die Kirchen und Gelehrtengeschichte 

nebst Beiträgen zur Menschenkenntnis überhaupt. Iierausgeg. von 
Georg Wilhelm Böhmer (s. o.) . Göttingen 1787 u. 17&8i (168). BSt. 

155. Schlözers Staatsanzeigen, herausgeg. von August Ludwig Schlözer, 
Professor der Philosophie, Geschichte und Politik zu Göttingen. 1783 
bis J 794 (169). BSt. 

2. Der Schwäbische Zeitschriitenkreis. 

156. Magazin zum Gebrauche der Staaten- und Gelehrtengeschichte , wie 
auch des geistlichen S taatsrechts katholischer Regenten in Ansehung 
ihrer Geistlichkeit von Johann Friedrich Le Bret, Ulm 1788, 10. Teil. 
BSt. 

15_(. T eutsche Staatskanzley von D. Johann August Reuss , Ulm 1788 u. 
1789. 20 . 211. 22. Teil.· BSt. 

158. Tübingische ge lehrte Anzeigen, Tübingen 1783~1802 (170). BSt. 

3. Sonstige Zn. 
159. Jenaer a llgemeine Litteraturzeitung, gegr. von Christian, Gottfried 

Schiitz (171) Jena 1785-1848. UBI. 
160. Politisches Journa l, gegr. von Gottiob Benedikt v . Schirach, Iiam

bu'rg 178'1- 1&39 (172). BSt. 
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II. Kapitel. 

Die grundsätzliche und historische Polemik 
in der Publizistik 

über den Münchener Nuntiaturstreit. 
§ 3. 

Das päpstliche Gesandtschaitsrecht. 
Da es der Zweck des EK sein sollte, nicht nur dem Tageskampfe 

gegen die Nuntiaturen zu dienen, sondern auch eine grundsätzliche 
Scheidung zwischen Ultramontanismus und .Episkopalismus herbei
zuführen, so mußte dieses Streben notwendigerweise auch in der 
durch die Bewegung des Jahres 1786 hervorgerufenen Publizistik 
starke .Eindrücke hinterlassen . . führte nun abe r der episkopalistische, 
an febronius geschulte Gegner seine grundsä tzlichen und die damit 
eng verbundenen historischen Argumente gegen Kurialismus und 
Staatskirchentum im publizistischen Kampfe ins Feld, so löste dies 
bei den -ande ren Parteien des katholischen Deutschlands, den 
Ultr.amontanen und Territorialisten, die entsprechende literarische 
Gegenwirkung aus. Namentlich die Verteidiger der Nuntiaturpolitik 
des Münchener liofes suchten mit dieser Arg umentation der Kirchen
politik Karl Theodors ein festes f ·undament zu geben. Sofort fällt also 
hier die Parteienstellung ins Auge: .Episkopalisten, Ultramontane und 
Territorialisten. Die ersteren als literarische Angreifer, die letzteren 
als Verteidiger der Nuntia turgerichtsbarkeit. Der Streit drehte sich 
dabei um drei fragen : 1. ist der Papst berechtigt, Nuntien mit geist
lichen Vollmachten abzusenden? 2. kann und darf ein deutsche;, 
weltlicher Reichsfürst solche päpstliche Gesandte annehmen oder 
nicht? .Eine dritte frage bildet dann noch die Ausübung der 
Nuntiaturgerichtsbarkeit über Jülich-Berg, welche im Rahmen des 
gesam ten Streites eine Sonderrolle spielt. Die erste Frage, in 
welcher der große Komplex des päpstlichen Gesandtschaftsrechtes 
grundsätzlich und historisch erörtert wurde, bildet einen der wich
tig:sten Abschnitte in der publizistischen Polemik über den Mün
chener Nuntiaturstrei t. 

Schon die .EP besagt: „Christus der Stifter unserer heiligen 
Kirche hat den Aposteln und ihren Nachfolgern, den Bischöfen, eine 
unbeschränkte Gewalt, zu binden und zu lösen, für alle jene fälle 
gegeben, wo es die Notwendig- oder Nutzbarkeit ihrer Kirchen 
oder der zu denselben gehörigen Gläubigen immer erfordern" (1). 
Diese Bestimmung, die selbs tverständlich jede Gerichtsbarkeit des 
römischen Stuhles und seiner Nuntien ausschloß, wurde Programm 
für den ganzen literarischen Kampf der .Episkopalisten gegen das 
päpstliche Gesandtschaftsrecht. 
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Eine erste Gruppe febronianischer Schriften (2) bekämpft dieses 
päpstliche Recht durch Entgegensetzung und scharfe Betonung des 
bischöflichen Anspruches auf die volle Ausübung der Iiirtengewalt 
im eigenen Sprengel. Ihre Argumentation ist folgende: Der Zweck 
des Primates ist lediglich auf die Einheit in der Kirche gerichtet. 
Daher gebühren dem Papste nur diejenigen Rechte, ohne welche 
diese Einheit nicht erhalten werden kann. Ueben die Bischöfe ihr 
Amt sorgfältig und gewissenhaft aus, so fällt der Zweck 'des 
Primates weg und die Bischöfe besitzen in diesem - dem normalen 
~ falle die volle Jurisdiktion über ihre Sprengel, welche der Papst 
in keiner Weise - weder durch seine eigene Person noch durch 
se·ine Gesandten - beeinträchtigen darf. Nur wenn die Bischöfe ihre 
Pflichten versäumen und ihre Gewalt mißbrauchen, muß der Primat 
in Kraft treten. Doch sind zur Exekutive der primatialen Maßnah
men keine Nuntien nötig, sondern nach den Beispielen der alten 
Kirche können solche Aufträge auch an benachbarte Bischöfe ge
geben werden, die mit d en Verhä ltn issen viel besser vertraut sind 
als päpstliche Nuntien. Die apostolischen Gesandtschaften müssen 
ohnehin aufhören, wenn nach der Vorschrift der älteren und neueren 
Kirchenverordnungen und nach den deutschen Reichskonkordaten 
die Provinzialsynoden die Disziplinargewalt übernehmen. Die Er
richtung der Münchener Nuntiatur ist daher vom Standpunkt des 
bischöflichen Rechtes aus gesehen in keiner Weise zu rechtfertigen. 
Für die deutsche Kirche würde es außerdem sehr entwürdigend 
sein, wenn sie ihre Freiheiten verloren gäbe und solch drückende 
Eingriffe wie die Nuntiaturen erduldete, deren sich die benach
barten katholischen Staaten schon längst entledigt haben (3). 

Gegen die Nuntiaturpolitik Karl Theodors insbesondere wende t 
sich die B 45 mit dem Satze : „So wenig die geistliche Macht hindern 
darf, daß z. B. Pfalz seine Kurbefugnisse nicht .in ihrem ganzen Um
fange übe, und so wenig diese geistliche verhängen kann, daß ein 
anderer diese Befugnisse mit dieser Kur anmaßlich teile; so wenig 
kann die we ltliche Macht den Erz- und Bischöfen ihre geistliche 
Amtsgewalt entreißen und von einem deutschen auf einen griechi
schen Erzbischof überpflanzen" (4). 

Nach dieser Schriftengruppe ist eine andere zu nennen, die das 
päpstliche Gesandtschaftsrecht direkt bekämpft (5). Sie polemisiert 
dagegen aus dem Grunde, weil die Kurie keinem Bischof Nuntien 
mit geistlicher Gerichtsbarkeit, wie den neuen päpstlichen Gesandten 
in München, aufdrängen kann, da der Papst keine mit den Bischöfen 
konkurrierende Jurisdiktion besitzt. Nur die mit dem Begriff des 
primus inter pares verbundenen Rechte kann der apostolische Stuhl 
durch seine Nuntien ausüben . Mit diesem Rechte begnügen sich aber 
dieselben nicht. Wenn auch die Bischöfe die Nuntiaturgerichtshöfe 
seit deren Entstehung anerkannt haben, so sind sie dennoch nicht 
verpflichtet, den offenbaren Mißbrauch, welchen die Nuntien von 
ihrer Gewalt machen, auch in Zukunft noch zu dulden, denn in der 
Kirche g.ut keine Verjährung der Rechte und keinBischof verliert durch 
Nichtgebrauch s:eine volle Amtsgewa lt. Daher kann die Nuntien 
kein Besitzstand, keine stillschweigende Einwi11igung der Bischöfe und 
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auch kein Vertrag schützen, denn die Ordinarien dürfen nicht die 
Rechte der Kirche, deren liirten sie sind, veräußern und an andere 
abtreten . Daher darf der Papst nur Gesandte absch icken 1. als 
Souverän des Kirchenstaates, 2. als Primas der gesamten katholi 
schen Kirche, als welcher er das mit diesem Amte notwendig ver
bundene Recht besitzt, zeitweise Nuntien zu Inspektionszwecken 
abzusenden. 

Eigena rtig erwägt unter den Febronianern Johann Richard Roth 
(6) das Problem des päpstlichen Gesandtschaftsrechtes. Entschei
dungsnorm ist für den Mainzer Rechtslehrer die deutsche Staats
und Kirchenverfassung. Wie der deutsche Fürst - so sagt Roth -
die weltliche, so übt der deutsche Bischof die geistliche Regierungs
gewalt allein, frei und aus eigener Kraft aus . Außer den Bischöfen 
steht in der deutschen Kirche niemandem eine Regierungsgewalt 
zu. Im heiligen römischen Reiche ist sie ihnen durch die Kirchen
gese tze, durch kaiserliche Edikte, durch Reichstagserklärungen und 
durch Reichskonstitutionen garanNert. Ordentliche mit .Jurisdiktion 
versehene päpstliche Nuntien haben demnach in der deutschen 
Kirche keinen Platz. Ohne den Willen der Bischöfe ist deshalb der 
Papst gemäß der deutschen Staats- und der katholischen Kirchen
verfassung nicht berechtig t, Gesandte mit geistlichen Fakultäten in 
weltliche, deutsche Staaten abzusenden. Kritisch ist zu di esen 
Ansichten Roths zu bemerken, daß hier ein Fehlschluß vorliegt, 
denn die Verfassung der deutschen Kirche leitet sich aus anderen 
Quellen her als die deutsche Reichsverfassung. Auch übersieht Roth 
bei seiner Gleichst,ellung von Kaiser und P apst, Fürsten und 
Bischöfen völlig die historische Entwicklung der landesherr
lichen Macht im Reiche, durch welche schließlich die kaiserliche 
zu einem Scheindasein herabsank, während die Entwicklung in der 
Kirche immer mehr dem päpstlichen Zentralismus zueilte. 

Im engsten Zusammenhang mit der grundsätzlichen ep'iskopalisti
schen Polemik gegen das päpstliche Gesandtschaftsrecht steht die 
historische, welche vor allem durch Rückblicke auf das aposto 
lische Gesandtschaftswesen in älteren Perioden der Kirchen
geschichte sowie durch liinweise auf die Uebergriffe früherer 
Kölner Nuntien und deren Abwehr durch Kaiser und Reich geführt 
wurde. Die Tendenz war - soweit bayerische Verhältnisse hier
von berührt wurden - klar und eindeutig : Die Münchener Nuntiatur 
als eine neue Gefahr für die deutsche Kirche hinzustellen, da sie 
mit den gleichen Rechten und Befugnissen wie ihre ältere Schwester, 
die Kölner Nuntiatur, ausgestattet war. Die weitere Absicht war 
sodann, die Nuntiaturgerichtsba rkeit als eine historisch nicht zu 
rechtfertigende kuriale Anmaßung zu brandmarken. Daß bei diesem 
mit geschichtlichen Mitteln geführten Kampfe auf beiden Seiten, bei 
den 1Episkopalisten sowohl als a uch bei den Ultramontanen und 
Territorialisten, Uebertreibungen vorkamen, ist selbstverständlich . 
Auch ist der Wert des beigebrachten Quellenmaterials manchmal 
zweifelhaft; daher sind die Schlüsse der Autoren zuweilen sehr ge
zwungen. Es ist deshalb nutzlos, diese historischen Argumente in 
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ihrer Gesamtheit aufzuführen, sondern eine Beschränkung auf die 
große geschichtliche Entwicklungslinie erscheint als gegeben. 

Die episkopalistische Beweisführung (7) geht von den Zeiten 
der alten Kirche aus. Wohl finden sich - so schreiben die febronia
nischen Autoren - päps tliche Gesandte bereits im 4. Jahrhundert. 
Sie wurden auf allgemeine Konzilie n gesandt, um Häresien zu unter
drücken und deren Urheber zurechtzuweisen. Das war zweifellos 
ein primatiales !(echt und ist es auch heute noch. Die übrigen päpst
lichen Gesandten in der alten christlichen Zeit waren von der 
gleichen Art. Ohne jede GeriChtsbarkeit wurden sie abg·esandt, 
wenn das Wohl der Kirche es erforderte (8). Wie Leo der Große, 
so sandte auch Gregor der Große Legaten bloß dann in andere 
Kirchen ab, wenn eine wirkliche Notwendigkeit bestand, nämlich 
falls die Bischöfe in der Verwaltung ihres Amtes nachlässig waren. 
Daher bezeugt die alte Kirche einhellig, daß die ständigen mit 
Jurisdiktion versehenen Nunüen dem ganzen katholischen Kirchen
system zuwider sind. Von den Kurialisten können sie - historisch 
betrachtet - nicht als eine mit dem Primate direkt verbundene 
Institution dargestellt werden (9). Eine Wendung der Dinge 
brachte nach den Episkopalisten erst Pseudoisidor. Du rch ihn ent
stand ein ganz neues Gesandtschaftssystem mit dem Zwecke, die 
plenitudo potestatis papae auszubreiten (10). Nach diesen Betrach
tungen über das päpstliche Gesandtschaftsrecht in der alten Kirche 
spielt in der febronianischen P olemik der Schutz, den das Reich 
den bischöflichen Rechten von den Tagen Karls des Großen bis in 
die jüngste Gegenwart angedeihen ließ, eine große Rolle. Jiier vor 
allem gilt das oben Gesagte, daß die Beweismittel oftmals sehr 
gezwung.en wirken. In großen Zügen polemisieren die Episkopa
listen (11) folgendermaßen: Schon auf einer Sy node von Aachen 
816 wurde verordnet, daß jeder Geistliche oder Laie, der von einer 
Provinzialsynode verstoßen wurde, von keiner fremden Synode 
aufgenommen werden dürfe. Kein fremder Bischof war demnach 
befugt, dasjenige abzuändern, w as di·e Provinzialsynoden ver
ordnet hatten (12). Damit ist auf den geistlichen Charakter der 
Nuntien als Titularerzbischöfe angespielt. Ebenso schützt nach 
den Febronianern das Wormser Konkordat von 1122 die bischöf
liche Gewalt durch die Bestimmung, daß bei Streitigkeiten über 
eine Bischofswahl die Provinzialbischöfe und der Metropolit be
raten und urteilen sollen (13). Aus beiden Fällen ergibt sich für 
die literarischen Verteidiger des EK klar und eindeutig, daß im 
frühen und hohen Mittelalter päpstliche Gesandte nie irgendwelche 
Gerichtsbarkeit ausgeübt haben. Die deutsche Geschichte seit der 
Reform ation kennt nach ihnen ebenfalls genügend Klagen gegen 
päpstliche Gesandtschaften. Schon 1521 bekämpften die deutschen 
Reichsstände die Anmaßungen, welche sich die apostolischen 
Legaten im Dispensationswesen herausgenommen hatten (14). 1522 
und 1530 auf den Reichstag.en zu Nürnberg und Augsburg bemühte 
man sich ebenfalls, diesen Beschwerden abzuhelfen (15). Weiter
hin ist zu beachten, daß der Augsburger Religionsfriede von 1555 
den katholischen Prälaten ihre volle geistliche Jurisdiktion garan-
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tiert (16). Daraus erhellt nach den febronianern klar, daß die 
volle Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland allein 
den Bischöfen vorbehalten ist, denn weder Katholiken noch 
Protestanten wol lten päpstlichen Nuntien irgendwelche Jurisdiktion 
einräumen, da diese zur selben Zeit in Deutschland noch unbekannt 
waren (17). Als letzter Hauptbeweis werden von den publizisti
schen Nuntiaturgegnern die Wahltagsakten von 1741 genannt, wo 
Kurtrier gegen die Appellationsgerichtsbarkeit der Kölner Nuntiatur 
Beschwerde führte. Damals unterstützte Kurfürst Karl Philipp von 
der Pfalz, der unmittelbare Vorgänger Kar! Theodors, diese 
Trierische Beschwerde (18). Durch diese Beispiele aus der Kirchen
geschichte ergibt sich für die episkopalistischen Publizisten die Hin
fälligkeit der Nuntia turjurisdiktion. 

Die Abwehr der Nuntiaturgerichtsbarkeit durch die Anhänger 
des EK, wie sie aus grundsätzlichen und historischen Erwägungen 
erfolgte, mußte natürlich deren Verteidiger zur Erwiderung heraus
fordern. Tonangebend in diesem Kampfe für das päpstliche Ge
sandtschaftsrecht waren die von der episkopa listischen Kritik am 
meisten betroffenen Ultramontanen, welche, wie schon gesagt, mit 
den gleichen prinzipiellen und historischen Mitteln polemisierten. 
Das grundsätzliche und geschichtliche Gesandtschaftsrecht des 
Papstes verteidigt unter ihnen am ausführlichsten und besten die 
offi zielle kurialistische Schrift gegen den EK, die „Responsio" (19), 
der gegenüber die anderen ultramontanen Abhandlungen in dieser 
frage nur nebensächliche Bedeutung gewinnen. Zuerst widerlegt 
der Papst die febronianischen Ansichten vom Primat. So sehr auch 
die Ep~sko~·a listen, heißt es .in der „Responsio", den Papst und sein 
Amt preisen, so reduzieren sie doch seinen .Pflichtenkreis in ei·nem 
'Maße, daß davon nichts mehr übrigbleibt (20). Dagegen legt nun 
die „Responsio" zuerst das päpstliche Recht da r, in außerordent
lichen fällen Nuntien mit Fakultäten abzusenden. Dieses Recht 
billigen zwar auch die Episkopalisten dem Papste zu, doch irren 
sie in ihrer Behauptung, daß es Sache der Bischöfe ist, den fall 
der Notwendigkeit einer Absendung zu prüfen (21) . Sodann wendet 
sich das Breve gegen die Ansicht der literarischen Verteidiger des 
EK, als ob dieser fall jetzt in der deutschen Kirche nicht gegeben 
wäre. Ein Blick auf das Emser Bündnis zeig t, wie gefährdet die 
Rechte des apostolischen Stuhles in Deutschland sind (22). Wie 
bejammernswert der Zustand der vier deutschen Erzbistümer selbst 
ist, bekennt ia die EP ausdrücklich , indem sie für eine g ründliche 
Reform eintritt (23). Die Absendung eines außerordentlichen 
Nuntius wäre daher bei den heutigen Verhältnissen in der deutschen 
Kirche vollkommen gerechtfertigt. Doch begnügt sich na türlich der 
Papst nicht mit dieser Feststellung, sondern er verteidigt scharf 
sein Recht, ordentliche Gesandte mit geistlichen Vollmachten in die 
einzelnen Diözesen nach eigenem Ermessen abzusenden, welches 
sich nach der kurialen Lehre vom Primat, wie sie auf dem Vati
kanum dann ka tholischesDogma wur·de, von selbst ergibt. Dem Papste 
gebührt danach eine unmittelbare und direkte Leitung sämtlicher 
Oläubigen; deshalb kann ihm niemals das Recht abgesp rochen wer-
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den, seine Befugnisse durch eigene Gesandte ausüben zu Jassen (24). 
Dies ist der Kern der päpstlichen Ausführungen zur grundsätzlichen 
Seite der ganzen frage. 

Geschickt gewählt sind in der „Responsio" die historischen Bei
spiele, welche seh r reichlich herangezogen werden, obwohl ihr Wert 
ebenso wie derjenige der episkopalistischen, historischen Argumente 
stark anfechtbar ist. Den Urtyp der Nunüen erblickt das Breve in 
den Apokrisiariern oder Responsales, welche die Päpste am kaiser
lichen Hofe zu Konstantinopel hatten (25). Nach der „Responsio" 
übten sie Jurisdiktion a us, die bald größere und bald geringere 
Vollmachten umfaßte. V o'r allem aber erledigten sie die Gerichtsfälle 
in der letzten Instanz (26). Weitere Vorgänger der neuzeitlichen 
Nuntiaturen sind nach dem Breve ferner die apostolischen Vikariate 
von Thessalonich, Jllyrien und Arles (27) sowie die Gesandtschaft 
des heiligen Bonifazius in Deutschland, deren anfänglich außer
ordentlicher Charakter zwar nicht verkannt werden darf, die aber , 
nachdem sie von drei Päpsten erneuert w urde, den Charakter einer 
ordentlichen erhielt. Bedeutender als die Ausführungen über die 
Geschichte der päpstlichen Gesandtschaft im Mittelalter sind die 
Aeußerungen des Papstes über die Nuntiaturen in Deutschland seit 
deren Entstehung im 16. J ahrhundert bis zum Jahre 1786 (28). Diese 
Nuntiaturen, welche zu Wien, Luzern und l(öln nach und nach ent
standen, gaben und geben - so führt die „Responsio" aus - in keiner 
Weise zu Beschwerden Anlaß. Den Bischöfen ist ihre volle Ge
richtsbarkeit ga rantiert, nachdem die Fakultäten der Nuntien bei 
weitem geringer •ind als diejenigen der apostolischen Legaten im 
hohen Mittelalter (29). Nach keiner Richtung kann daher die Nun
tiaturjurisd iktion in Deutschland angefochten werden. Sie beruht 
nach der ,.Responsio", die hier für die gesamte ultramontane Publizi
stik spricht, auf dem grundsätzlichen Rechte des Papstes, sie ist 
historisch wohlbegründet und bisher reichsgesetzlich anerkannt. 

Auch die bayerische Publizistik griff in diese fragen ein und 
suchte zur Verteidigung der Münchener Nuntiatur das päpstliche 
Gesandtschaftsrecht zu rechtfertigen. Daß hier.bei wenig originelle 
Gedanken gebracht wurden, ist klar, denn der Anschluß an die 
kurialistische Argumentation war hier durch die Materie selbst 
gegeben. Im einzelnen verteidigen die baye rischen Schrifte n (30) 
dieses päpstliche Recht aus drei Quellen: 1. aus dem Kirchenrecht, 
2. aus dem Zwecke des Primates, 3. aus dem Verhältnis zwischen 
Papst und Bischöfen. Da das katholische Kirchensystem nicht auf 
einer Koordination, sondern auf einer Subordination beruht, so sind 
die Bischöfe dem Papste notwendigerweise untergeordnet. Dem 
römischen Stuhle darf daher der Einfluß auf die einzelnen Diözesen 
nicht vorenthalten werden. Dies ergibt sich nach den bayerischen 
Schriftstellern auch aus dem Zwecke des Primates, welcher in der 
Erha ltung der Kircheneinheit besteht. Aber nicht nur, wenn eine 
unmittelbare Gefahr diese Einheit bedroht, muß Rom eingreifen, 
sondern immer und für alle fälle obliegt dem Papste die Sorge für 
die ganze Kirche. Das päpstliche Gesandtschaftsrecht ergiibt sich 
nach den bayerischen Publizisten ferner auch aus dem Verhältnis 
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zwischen Papst .und Bischöfen, das, wie schon gesag t, in der Uebe r
und Unterordnung besteht. Desha lb ist es selbstverständlich , daß 
überall, wo der Papst nicht in eigener Person die Aufsicht führen 
kann, notwendigerwe ise seine Gesandten die Befugnis haben 
müssen, die primatialen Aufgaben durchzuführen (31) . Aus dem 
gleichen Grunde häng t es auch vom Papste selbst ab, wann und 
wohin er einen Gesandten senden will, niemals aber von den 
Bischöfen, denn hierdurch würde ja die Idee einer päpstlichen Ge
sandtschaft illuso risch. Verletzt Rom nicht landesher rliche und 
bischöfliche Rechte , so ist kein Grund vorhanden, Nuntien mit der 
bis jetzt gewöhnlichen Jurisdiktion abzulehn en (32). Werden beide 
Bedingungen erfüllt, so können die Bischöfe nicht gegen die Ab
sendung apostolischer Gesandter, die ja von ihrem Oberhaupte ge 
schickt werden, protest ieren. In der Betonung des landesherrlichen 
Rechtes bei der Absendung päpstlicheP Nuntien zeigt sich die 
charakteristische Eigenart der bayer ischen Nuntiaturschriften (s. § 4). 

Auch in der histor ischen Po lemik schließt sich die baye ri sche 
Publizistik - hier nur durch Aschenbrenner (33) ve rtreten - eng 
an die ult ramontane an. Urtyp der modernen Nuntiaturen sind dem 
Oberaltaicher Benediktine r ebenso w ie der „I~esponsio" die Apok ri
s ia rier am liofe zu Byzanz, a us deren ehemaliger Existenz er den 
kühnen Schluß zieht, daß die Münchener und di e Wiener Nuntia
ture n nichts anderes als die Abkommen alter Hofdelegationen sind 
und daß sie sich dahe r „wie eines grauen Ursprungs so auch des 
unverfälschten Rechtes rühmen" können (34) . Die Entstehung der 
deutschen Nuntia turen im 16. Jahrhundert gründet sich nach Aschen
brenner überdies nur a•uf die Sorgfalt Roms, welches bei der da
ma ligen Lage der deutschen Kirche auf eine Besserung dringen 
mußte (35) . Insofern sind die deutschen Nuntiaturen, geschichtlich 
betrachtet, vollkommen gerechtfertigt. Sie sind nicht Produkte 
römischer Herrschsucht oder kurialer Anmaßung, sond ern Werk
zeuge der katholischen Gegenreformation. Mit dieser Beweisfüh
rung schließt Aschenbrenner seine historische Argumentation zur 
Verteidigung der Münchener Nuntiatur ab . Sorgfältig vermeidet er 
dabei eine Erwähnung des eigentlichen Zweckes ·dieser Nuntia tur, 
die nichts anderes als eine möglichste Schwächung der bischöf
lichen Gewalt in Baye rn bewerkstelligen sollte. 

Der ganze Fragenkomplex, den die publizistische Behandlung 
des päpstlichen Gesandtschaftsrechtes hervorrief, wurde von den 
episkopalistischen und ul tramontan-territorialistischen Autoren in 
der angegebenen Weise zu erfassen gesucht. Daß bei dieser Kern
frage des ganzen Nuntiaturstreites die Gegensätze besonders scharf 
aufeinander stießen, erscl1eint bei genauerer Prüfung selbstverständ
lich. Hier war eine Gegenüberstellung des jeweiligen Standpunktes 
notwendig und hier war das Fe ld, wo der Febronianism us zum 
päpstlichen Jurisdiktionsp>fimat in besonders scharfe Opposition 
treten mußte. Für die Münchener Nuntiatur besitzt diese Frage in
sofern große Wichtigkeit, als hier·durch ihre kirchenrechtliche Zu
lässigkeit bzw. Unzulässigkeit öffentlich diskutiert wurde. Inwieweit 
diese Diskussion in den Nuntia turbroschüren auf die Zeitschriften-
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literatur einwirkte, zeig t die Besprechung der Abhandlungen in den 
zeitgenössischen inte ll ektuellen Blättern. Da durch ergibt sich zu
gleich auch der propagandistische Wert dieser Bn für die Politik 
der Erzbischöfe sowohl als auch der römischen Kurie und des 
Münchener Hofes, welche, wie schon in § 2 bemerkt wurde, die 
prublizistische Propaganda wesentlich für ihre kirchenpoiitischen 
Zwecke heranzogen. Insofern sind diese Schriften nicht nur Aus
fluß des Nuntiaturstreites, sondern auch Träge r seiner Entwicklung 
gewor·den. Das hier Gesagte gilt auch von den in den übrigen Ab
.schnitten herangezogenen Abhandlungen. 

Welchen Eindruck machten nun die hier zur Sprache gekom
menen Bn auf die febronianischen und protestantischen Zn? Aus 
dem Kölner Kreis fand,en ausführliche Besprechung·en die Schriften 
Hedderichs (36) und Weidenfelds (37). Hedderichs Abhandlung be
spricht, selbstverständlich mit völliger Zustimmung, der R.ezensent 
der episkopalistischen Z 38 (38) sowie der Kritiker der ebenfalls 
febronianischen Z 50 (39) . Großen Beifall fand vor allem Weidenfeld, 
dessen Schrift sta rken Eindruck auf die Zeitgenossen gemacht zu 
haben scheint. Von den Mainzer Blättern besprechen sie die Z 34 (40), 
welche die B als die beste episkopalistische Abhandlung im Nuntia
turstreit bezeichnet, sowie die schon genannte Z 38 (41), die außer 
der BemängeJ,ung von Kleinigkeiten voll des Lobes über das Pro
dukt des Bonner Hofrates ist. Auf dem gleichen Standpunkt steht 
auch die zu Salzburg he:rausgegebene Z 47 (42), welche in der 
Schrift einen gewa ltigen fortschritt zugunsten der „deutschen 
Kirchenfreiheit" sieht und wiederholt auf die starke propagandi
stische Werbekraft der B für die erzbischöfliche Kirchenpolitik in 
ihrem Kampfe gegen Rom und das bayerische Staatskirchentum 
hinweist. Wie aber der wirkliche juristische und literarische Wert 
der Abhandlung zu bemessen 1st, dürfte wohl die wesentlich ruhigere 
Rezension der protestantischen Z 152 (43) beweisen, die viele Argu
mente der Schrift für überspitzt und allzu einseitig febronianisch 
erklären muß. Ebenso starken Widerhall wie die soeben besprochene 
B fand in der Zeitschriftenliteratur die B 26 (44), deren Verfasser 
Roth ja einer der angesehensten Publizisten seiner Zeit war. Von 
seinen Mainzer Gesinnungsfreunden besprechen sie ausführlich die 
Kritiker der Zn 34 (45), 37 (46) und 38 (47), a lle drei mit demselben 
einseitigen Lobe, mit dem aus Propagandazwecken nicht gespart 
wurde . In den gleichen Beifall stimmt auch die schwäbische pro
testantische Z 158 (48) ein, während ·der Rezensent der gleichfalls 
evangelischen Jenaer Z 159 (49) weniger begeistert ist, denn er 
liefert von der Abhandlung nur einen k.urzen Auszug und vermeidet 
sorgfält ig jede persönliche Stellungnahme. Im eigenen Kreise fand 
unter den episkopalistischen Schriften noch die Salzburger B 45 in 
zwei Besprechungen der Zn 47 (50) und 50 (51) lebhafte Zustim
mung, die leicht begreiflich erscheint, wenn man die amtliche Eigen
schaft der Schrift erwägt. Das gleiche Lob spendet ihr auch die 
protestantische Z 159 (52), die der Abhandlung in allen Teilen 
vollkommen zustimmt. Den gleichen freudigen Beifall rief in der 
febronianischen Zeitschriftenliteratur das Erscheinen der aus dem 
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freisinger Kreise stammenden B 56 (53) hervor. Die Kritiker der 
schon zitierten M'ainzer und Salzburger Zn 34 (54), 38 (55) und 
50 (56) besprechen sie anerkennend als vorzügliche literarische 
Waffe der deutschen Episkopalisten, wobei sie namentlich auf das 
in dieser Schrift reichlich beigebrachte Aktenmaterial hinweisen. 

So lobend sich die febronianischen Zn über das aus ihrer 
eigenen Partei hervorgegangene Schrifttum äußern, ebenso ab
lehnend stehen sie au1s le ichtbegreiflichen Gründen dem ultramon
tanen und territorialistischen gegenüber, während sich auch hie r 
die protestantischen Zn g rößerer Objektivität befl.eißigen. für die 
episkopalistischen Rezensenten bestand eben die Aufgabe darin, den 
eventuellen Erfolg der gegnerischen Literatur abzuschwächen. Das 
klassische Beispiel hierfür ist die febronianische Polemik gegen die 
beste ult ramontane Schrift, die „Responsio" . Das führende episkopali
st ische Organ, die Z 38, antwortete in nicht weniger als 16 „Schrei
ben eines auswärtigen Gelehrten" (57), welche die Argumente des 
päpstiichen Breves mit gewaltigem kirchenhistorischen Apparat zu 
widerlegen suchen. Ebenso ablehnend bespricht die Abhandlung die 
gleichfalls zu Mainz herausgegebene Z 36 (58) unter der Spitzmarke: 
„Römische Kraftsprache". Denselben Standpunkt vertreten auch die 
Zn 40 (59) und 50 (60), während der Rezensent der protestantischen 
Z 152 (61) der Schrift seine Anerkennung nicht versagen kann und 
ihrer Argumentation beipflichten muß. Der Kritiker der wiederholt 
zi tierten protestantischen Z 159 (62) besitzt ·dagegen für das Breve 
keinen Sinn und sieht in ihm nur einen Ausfluß des Geistes von 
Pseudoisidor. 

Die gleiche Ablehnung wie die Responsio erfuhren in der episko
palistischcn und auch in der protes tantischen Zeitschriftenliteratur 
die bayerischen Bn 96 (63) und 110 (64) . Aschenbrenners Schrift 
kritisierte eingehend die schon oft genannte Mainzer Zeitschrift 34 
(66), welche die Bedeutung dieser besten aller baye rischen Ab
handlungen woh l erkannte und sie möglichst scharf zu widerlegen 
suchte. Durch die aus demselben Kreise stammende Z 38 (67) erfuhr 
auch die genannte B 110 eine a.usführliche J(ritik, deren Ergebnis 
natürlich negativ war. Ebenso ablehnend verhielten sich die Kritiker 
der Zn 47 (68) und 159 (69) , we lche vor allem die historische und 
juristische Beweisführung bemä ngeln. 

Wie diese kurze Uebersicht ergibt, war also .der Eindruck, den 
di e Nuntiaturbroschüren in der Zeitschriftenliteratur hinterließen, 
ein äußerst lebendiger und reger. Man war sich in den episkopali
stischen Redaktionsstuben woh l des Einflusses der publizistischen 
Schriften bewußt und suchte demgemäß je nach der Provenienz der 
Abhandlungen das Publikum zu beeinflussen. Die febronianischen 
Zn arbe itet.en zielbewußt und intensiv für die Sache ihrer Partei 
und bildeten für die propagandistische Wirkung der ultramontanen 
und territorialistischen Schriften eine große Gefahr, der gegenüber 
die mehr objektive IiaJt.ung der protestantischen Zn nicht ins Ge
wicht fiel. Völlig versagten die ultramontanen und bayerischen Zn. 

Die Bedeutung der Nuntia turbroschüren für die Kirchenpolitik 
Karl TheodorJS in~besondere läßt sich noch aus den Reichstags -
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berichten der Grafen Seinsheim und Lerchenfeld erkennen. Der 
erstere gibt am 24. April 1787 (70) einen ausführlichen Bericht über 
die episkopalistische B 1 (71) und am 5. Oktober 1788 über das 
Salzburger Promemoria (72) . Von den bayerischen Schriften be
spricht er am 18. Januar 1789 die B 110 (73), während Lerchenfeld 
am 8. Februar 1789 (74) Aschenbrenners Abhandlung (75) ausführ
lich rezensiert, wobei er selbstverständlich nicht mit dem Lobe über 
die wichtigste der bayerischen Nuntiaturschriften spart. Wenigen 
der hier herangezogenen Abhandlungen schenken also die beiden 
f~eichstagsgesandten ihre Aufmerksamkeit, so daß man auf eine 
gewisse Verkennung des politischen und propagandistischen Ein
flusses dieser Bn für Bayern schließen kann; denn auch den Zwei
brückener Gesandten interessierten nur Schriften, die sich haupt
sächlich mit der Münchener Nuntiaturaffäre befaßten, was bei einem 
Beamten des Agnatenhauses nicht zu verwundern ist. 

Abschließend ist der publizistische Streit über <las päpstliche 
Gesandtschaftsrecht, seine Auswirkung llild propagandistische Ver
wertung in der Zeitschriftenliteratur sowie seine spezielle Bedeu
tung für die Kirchenpolitik des Münchener Hofes folgendermaßen zu 
charakterisieren : Die prinzipielle Seite .der Frage muß rein histo
risch betrachtet werden, nicht mit den Augen des jetzt geltenden 
katholischen Kirchenrechts. Die große Partei der deutschen Episko
palisten hat als Ausläufer der konziliaren Bewegung des ausgehen
den Mittelalters innerhalb der Kirche sich zu behaupten gewußt 
und konnte durch Febronius auch publizistisch wieder starke Aktivi
tät entfalten, wobei politische Ereignisse wie der Nuntiaturstreit 
und der EK willkommene Grundlagen bildeten. Sie mußte ein so 
fundamentales päpstliches Recht, wie das Gesandt~.chaftsrecht es 
ist, notwendigerweise auf das schärfste bekämpfen, wollte sie nicht 
ihre eigenen kirchenrechtlichen Theorien teilweise verwerfen. 
Ebenso mußten die UI tramontanen und ·die bayerischen Territoria
listen dieses Recht stützen, um ihre kirchen- und staatsrechtlichen 
Anschauungen zur Geltung zu bringen, wobei aber den letzteren 
aus leicht erklärlichen Gründen die Behauptung des (,ancle.sherrlichen 
Rechtes wesentlich wichtiger erschien. Was die mit historischen 
Mitteln geführte Polemik betriift, so wurde an anderer Stelle ihr 
Wert bzw. ihre Wertlosigkeit genügend gekennzeichnet. Sie wollte 
nur eine Stütze der grundsätzlichen Polemik sein, hat aber bei allen 
Parteien ihre Aufgabe teilweise schlecht erfüllt. Der propagandi
stische Wert der in diesem Abschnitt zur Sprache gekommenen Bn 
war groß. Dies beweist die nicht geringe Anzahl der Rezensionen, 
deren tatsächliche Bedeutung jedoch, wie schon erwähnt wurde, 
durch die stark einseitige episkopalistische Einstellung der katholi
schen Zn zum Teil gemindert w.urde. Alles in allem bieten die Ab
schnitte über das päpstliche Gesandtschaftsrecht in der Publizistik 
de1s Nuntiaturstreites wohl das anschaulichste Bild der kirchen
politischen und kirchenrechtlichen Lage am Ausgang des 18. Jahr
hunderts. 
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§ 4. 

Das landesherrliche Recht bei der Auinahme päpstlicher Nuntien. 

Direkt mit der publizistischen Diskussion des päpstlichen Ge
sandtschaftsrechtes ist auch die Frage verbunden: Welches Recht 
besitzt ein deutscher Landesherr bei der Aufnahme päpstlicher Nun
tien? Ist er · berechtigt, kraft seines jus circa sacra einen apostoli
schen Gesandten mit geistlicher Jurisdiktion bei seinem Hofe zuzu
lassen oder nicht? Entsprechend ihrer sonstigen grundsätzlichen 
Stellungnahme beantworteten die literarischen Ge.gner oder Ver
teidiger der Nuntiaturgerichtsbarkeit diese frage, die, wie schon im 
§ 3 kurz erwähnt wurde, für Bayern eine spezielle Bedeutung ge
wann und für die Nuntiaturpolitik Karl Theodors be1sonders wichtig 
war. Die literarische Polemik bewegte sich bei der Erwägung des 
Problems nur auf der grundsätzlichen Linie. Historische Argumente 
waren hier nicht zu verwerten. Das Gesandtschaftsrecht deutscher 
fürsten war durch den westfälischen Frieden garantiert; zu Köln, 
Brüssel und Wien residierten seit 200 Jahren päpstliche Nuntien 
und übten ungestört ihre Fakultäten aus. Historisch konnte den 
deutschen Fürsten das Recht auf die Akkreditierung päpstlicher 
Nuntien nicht bestritten werden; daher brauchte es auch nicht auf 
diese Weise verteidigt z.u werden. Angegriffen wurde es von den 
Episkopalisten auf ·dem Boden des febronianischen Kirchenrechts; 
verteidigt wurde es von den bayerischen Nuntiaturpublizisten vom 
Standpunkt des Kirchenterritorialismus aus, aber nicht nur gegen 
diie Bischöfe, sondern auch· gegen Rom. Die ultramontanen Schriften 
schweigen zu dieser Frage. Nach streng kurialistischen Anschauun
gen gab es für einen katholischen fürsten kein eigentliches Recht 
bei der Annahme päpstlicher Gesandter Rom gegenüber, sondern 
als Sohn der Kirche mußte er die Nuntien einfach aufnehmen. Hier 
war eine der Differenzen, welche die territorialistische Publizistik 
von der der ultramontanen y chied. Die literarische Polemik be
wegt sich daher bei dieser Streitfrage zwischen episkopalistischen 
und bayerisch-territoria listischen PU1blizisten. Die ersteren sind 
wiederum die Angreifer, die letzteren die Verteidiger. 

Die febronianische Polemik (1) geht von dem Grundsatze aus, 
daß das landesherrliche Recht, Nuntien mit geistlichen Vollmachten 
aufzunehmen, durchaus kein absolutes ist, weil hierdurch auch 
Rechte Dritter, d. h. der Diözesanbischöfe des betreffenden Territo
riums, in frage kommen. Daher tritt hier das kaiserliche Schutzamt 
in Kraft. Der Kaiser hat nach den episkopalistischen Publizisten das 
Recht und die Pflicht, die Nuntiaturfakultäten auf ihre Verfassungs
mäßigkeit· zu prüfen, sie eventuell einzuschränken und die Nuntien 
selbst nicht in das Reich aufzunehmen, bis sie feierlich v~rsichert 
haben, nichts wider die Rechte des Kaisers, der Reichsstände, wider 
die Reichsgesetze, die deutschen Konkordate und die Rechte der 
Erzbischöfe und Bischöfe zu unternehmen. Erst wenn diese Garan
tien gegeben sind, kann das landesherrliche Gesandtschaftsrecht in 
Kraft treten (2). Daß diese hier vorgetragenen Ansichten in keiner 
Weise historischen Tatsachen entsprechen , lehrt ein kurzer Blick 
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auf die tatsächlichen Machtbefugnisse des Kaisers seit dem west
fälischen Frieden von 1648. Der Geist de1s EK diktierte s.ie den 
Febronianern in ·die Feder, und in ihrer Phantasie sahen sie wieder 
ein machtvolles kaiserliches Schutzherrenamt über die deutsche 
Kirche erstehen, wie es in mittelalterlichen Zeiten einmal bestand. 
Ebenso wirklichkeitsfremd klingt es, wenn sich die Episkopalisten (3) 
zur Bekämpfung der Münchener Nuntiatur auf die Behauptung 
stützen, die deutschen Fürsten seien keine unabhängigen Regenten, 
sondern der Majes tät des Kaisers und dem Reiche untergeordnet. 
Daher könnten sie niemals zum Nachteile ihrer Mitstände und gegen 
den Willen des Kaisers Rechte für sich in Anspruch nehmen. Das 
tatsächliche Verhältnis zwischen Kaiser und Reichsfürsten aber, wie 
es seit 1648 bestand, wird hier vollkommen unberücksichtigt ge
la ssen. 

Besonders ist unter den episkopalistischen Autoren der Mainzer 
Rechtslehrer Roth (4) zu trwähnen, der auch bei der Behandlung 
des landesherrlichen Oesandtschaftsrechtes seine eigenartige Paral
lele, Kaiser - Papst, deutsche Reichsfürsten - deutsche Bischöfe, 
zugrunde legt (5). Roth argumentiert folgendermaßen: Die deutschen 
Fürsten sind an die Reichsgesetze gebunden und dem Kaiser und 
dem Reiche untergeordnet. Obwohl nun die Regierungsgewalt 
eines katholischen deutschen fürsten von der geistlichen Gewalt 
des Papstes sowohl als der Bischöfe unabhängig ist, so ist sie doch 
ni cht über diese souverän, sondern die Landesherren müssen die 
deutsche Kirchenverfassung achten (6). Ein deutscher Fürst kann 
deshalb unmöglich unter dem Vorwande des Staatsnutzens einen 
päpstlichen Nuntius in sein Territorium aufnehmen, weil dieser 
durch seine Fakultäten die volle bischöfliche Jurisdiktion verletzt 
und daher wider die Kirchenverfassung des römischen Reiches ver
stößt (7). Dagegen kann nach I~o th nicht geltend gemacht werden, 
daß bislang Nuntien an deutschen Fürstenhöfen akkreditiert waren. 
Dies geschah nach ihm entweder eigenmächtig oder irrtümlich und 
verstieß wider die deutsche Staatsve rfassung. Die Einwände, die 
man von pfalzbayerischer Seite gegen die episkopalistische These 
von der Gesetzeswidrigkeit der Nuntiaturfakultäten erhebt, stützen 
sich nach dem Mainzer Publizisten a:uf die Behauptung, die Staats
notwendigkeit könne einen deutschen Landesherrn zwingen, einen 
Nuntius mit geistlicher Jurisdiktion an seinem Hofe aufzunehmen. 
Diese Behauptung ist aber hinfällig ; denn da ein Nuntius mit den 
Bischöfen konkurriert, so muß diese Frage kirchenrechtlich und 
nicht nach den Grundsätzen der Staatsraison betrachtet werden (8). 
Stehen aber Staat und Kirche, d. h. in diesem ·falle Fürst und 
Diözesanbischöfe, mitsammen im Widerspruche, so muß gütlicher 
Ausgleich getroffen werden. Deswegen aber einen Nuntius ins Land 
zu rufen und hierdurch die bischöfliche Gewalt zu eliminieren, ist 
noch lange nicht notwendig. Es ist auch müßig, wenn man von 
München aus feierlich erklärt, man woJle die erzbischöflichen und 
bischöflichen Rechte in keiner Weise antasten, da die Münchener 
Nuntiatur schon durch ihre bloße Existenz gegen diese Rechte ver
stößt (9). Damit schließt Roth seine Ausführungen über das · landes-
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herrliche Recht bei der Aufnahme päpstlicher Nuntien. Kritisch ist 
hierzu zu bemerken, daß sie eine tatsächliche Unvereinbarkeit der 
Nuntiaturjurisdiktion mit den deutschen Staats- und Kirchengesetzen 
nicht zu erbringen vermochten, ebensowenig wie die Beweisführung 
der übrigen episkopalistischen Schriften. Im febronianischen Kir
chenrecht befangen, versuchte es der Mainzer Publizist durch 
Heranziehung staatsrechtlicher Argumente vergeblich, den deut
schen Landesherren ihr Recht, päpstliche Nuntien mit geistlichen 
f'akultäten an ihren Iiöfen aufzunehmen, abzusprechen. 

Gegenüber der in dieser Frage ziemlich schwachen febroniani
schen Polemik verteidigte die bayerische Publizistik (10) das landes
herrliche Recht bei der Aufnahme päpstlicher Nuntien, wie schon 
erwähnt, sowohl gegen die Kurie als auch gegen die Bischöfe. Ganz 
im Sinne des Staatskirchentums betonen die bayerischen Schriften, 
daß die Regenten zweifellos das Recht besitzen, die Fakultäten 
der Nuntien einer Prüfung zu unterziehen, „ob sie in keiner Hinsicht 
dem Staate nachteilig, nichts ihm Schädliches in ihrer Kommission 
führten" (11) . Wohl ist nach ihnen der Landesherr verpflichtet, ge
mäß seines jus advocatiae über die Kirche seines Territoriums die 
Bischöfe bei ihren Rechten zu schützen, da sie in Hinblick auf ihr 
geistliches Amt Untertanen des Staates sind und ihre Rechte daher 
wie diejenigen aller anderen Landeskinder den staatlichen Schutz 
genießen müssen (12). Doch muß der Fürst auch den Papst wegen 
der engen Verkettung von Kirche und Staat bei seinen Rechten 
schützen, was jedoch diesen niemals verleiten darf, ihm einen Nun
tius aufzuzwingen, denn jeder deutsche Reichsstand kann nach Be
lieben Gesandte annehmen oder ablehnen (13) . Nach Erörterung 
dieser grundsätzlichen Anschauungen, die offensichtlich stark den 
kurialen Ansichten widersprechen, geht nun die bayerische Publizi
stik auf den Kernpunkt des ganzen Streites ein: Darf ein deutscher 
Landesfürst wider den Willen der Bischöfe seines Territoriums einen 
Nuntius mit Fakultäten aufnehmen? Gegen die febronianischen 
Publizisten weisen die bayerischen Autoren - unter ihnen am 
besten und gewandtesten Aschenbrenner - auf den bisher .unan
gefochtenen uralten Besitzstand Roms hin. Jahrhundertelang fühlte 
man sich nicht durch die Nuntiatmfakultäten in seinen Rechten be
einträchtigt; diese Klagen sind erst neuesten Datums (14), womit 
die seit dem EK erhobenen erzbischöflichen Beschwerden gegen 
die Nuntien gemeint sind. Die Forderung der Metropoliten, so 
fahren die bayerischen Publizisten weiter, beruhen auf einem 
Grundfehler: indem der geistliche Charakter der Bischöfe ständig 
mit dem Stande der Reichsfürsten vermengt wird. Als kirchliche 
Oberhirten sind die Bischöfe Untertanen des Staates, in dem ihre 
Sprengel liegen; daß sie die Würde eines Reichsstandes besitzen, 
ist rein zufällig und für den weltlichen katholischen Fürsten völlig 
belanglos. Als seine Untertanen können sich aber die Bischöfe un
möglich gegen seine politischen Maßnahmen, z. B. die Errichtung 
einer Nuntiatur, beschweren . Daher besitzt nach der bayerischen 
Publizistik ein deutscher katholischer Fürst das unbezweifelte IX.echt, 
auch wider den Willen der Diözesanbischöfe einen Nuntius aufzu
nehmen und ihm die Ausübung seiner Jurisdiktion zu genehmigen. 
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Oberster Grundsatz kann für den fürsten nur das Wohl des Staates 
und sein eigener Will'e sein . Vom Standpunkt des absoluten Fürsten
tums aus gesehen, erscheint die Stellungnahme der bayerischen 
Autoren zu dieser Frage wohl verständlich. Die von ihnen vor
getragenen Argumente waren bei den Staatskanonisten des 
18. Jahrhunderts gang und gäbe und müssen deshalb zeitgeschicht
lich gewertet und verstanden werden. Daß freilich manche Schief
heiten in ihren Anschauungen liegen, kann nicht geleugnet werden, 
so vor allem, wenn sie ·die Bischöfe als Untertanen des Staates 
betrachten, was sie vor der Säkularisation, wo ihre reichsfürstliche 
und kirchliche Ste llung eng miteinander verknüpft war und die 
eine zugleich die andere bedingte, nicht waren. füer waren eben 
die bayerischen Publizisten in Ansichten befangen, welche erst die 
Säkuladsation realisierte. Im übrigen ersche.int aber die Position 
der bayerischen Autoren wesentlich günstiger als die der episkopa
listischen. Sie konnten sich auf das durch den westfälischen Frie
den garantierte Gesandtschaftsrecht d,er deutschen Reichsfürsten 
stützen. Ein bis 1786 unangefochtener Besitzstand gab ihnen histo
risch recht und auf dem Boden des in allen katholischen Ländern 
herrschenden Staatskirchentums vermochten sie bei Erörterung 
dieser frage in ihrer publizistischen Polemik den Episkopalisten 
leicht den Rang abzulaufen. 

Wie bereits gesagt, ist das hier behandelte Problem ein spezi
fisch bayerisches. Da es aber zugleich auch eng mit der Frage des 
päpstlichen Gesandtschaftsrechtes verknüpft ist, so muß die in 
diesem Paragraphen zur Sprache gekommene Broschürenliteratur 
notwendigerweise zu einem großen Teile die gleiche sein wie die 
im § 3 aufgeführte. Für die Auswirkung der hier erwähnten Schrif
ten in der Zeitschriftenliteratur bleiben daher nur wenige übrig, die 
ausnahmslos bayerischen Ursprungs sind. Eine ausführliche Rezen
sion fand von diesen die B 114 (15) in zwei Besprechungen der 
episkopalistischen Zn 37 (16) und 47 (17). Der Kritiker der erst
genannten Zeitschrift verwirft die B vollkommen und gibt seiner 
Entrüstung lebhaften Ausdruck in den Worten: „fast jeder Tag 
liefert dem lesenden Publikum neue Mißgeburten des menschlichen 
Geistes; seit einiger Zeit besonders drängen sie sich scharenweise, 
eine immer elender als die andere; aber unter allen den Wischen, 
welche, wie einst die Heuschrecken, das an sich erst dämmernde 
Licht der Aufklärung wieder zu verfinstern drohen, ist keiner tiefer 
mehr unter aller Kritik als der gegenwärtige. Leidenschaftliche 
Parteilichkeit, offenbare Streitsucht, unreife Beurteilung, Seichtheit 
überhaupt und krasse Unwissenheit der ersten Grundsätze des 
katholischen deutschen geistlichen Staatsrechts insbesondere, und 
niedriger Pasquill'antenton - sind die Hauptzüge, die ihn charak
terisieren und vor allen schlecMen Produkten so kennbar aus
zeichnen" (18). Die Schrift muß eine ziemliche Verbreitung und 
Schlagkraft besessen haben, denn der episkopalistische Rezensent 
würde sonst nicht so beredt und temperamentvoll gegen sie zu 
Felde gezogen sein. Den gleichen Standpunkt teilt auch die Salz
burger Z 47, die vor den Uebertriebenheiten der B warnt, sich 
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jedoch wesentlich gemäßigter als das Mainzer Blatt ausdrückt. 
Ebenso wie die genannte B fand das bayerische Promemoria über 
die Nuntiaturstreitigkeiten (19) bei den febronianischen Zn völlige 
Ablehnung. Hervorzuheben ist die Rezen~ion der Z 38 (20), welche 
das Promemoria, das sie vollständig abdruckt, mit den bekannten 
grundsätzlichen und historischen Argumenten der Episkopalisten 
zu widerlegen sucht. Keine persönliche Meinung dagegen äußert 
cler Kritiker cler protestantischen Z 159 (21), der nur einen kurzen 
Auszug der B liefert. Die Resonanz cler bayerischen Schriften in 
den zeitgenössischen Blättern war also schwach. Stärkeren Ein
druck machten bei den Episkopalisten nur die B 114 und das baye
rische Promemoria; die erstere wegen ihrer anscheinend großen 
propagandistischen Wirksamkeit und wegen ihres außerordentlich 
scharfen Tones, das letztere wegen seines amtlichen Charakters. 
Während nur wenige Zn die bayerischen Schriften einer Be
sprechung würdigten, führte sie Graf Seinsheim in seinen Berichten 
sämtlich auf. Am 23. Februar 1789 (22) bespricht er die B 114 (23) 
unter lebhafter Mißbilligung ihres scharfen Tones. Am 29. April des 
gleichen Jahres (24) gibt er eine kurze Inhaltsangabe der B 109 (25), 
deren Argumentation seinen vollen Beifall findet. Das bayerische 
Promemoria (26) hatte er schon am 21. September 1788 (27) be
sprochen. Dieser amtlichen Schrift gegenüber enthält er sich aber 
streng jeder persönlichen Meinungsäußerung, während Graf Ler
chenfeld am 24. Februar 1789 (28) über die Schrift seines Iiofes 
pflichtgemäß lebhafte Befriedigung äußert. 

Als spezifisch bayerische frage konnte die publizistische Er
örterung des hier zur frage gestellten Problems des l'andesherr
lichen Rechtes hei der Aufnahme päpstlicher Nuntien 111atürlich 
nicht das gleiche öffentliche Interesse beanspruchen wie das hier
mit im engsten Zusammenhange stehende päpstHche Oesandt
schaftsrecht. Die schwach fundierte episkopalistische Polemik 
machte den bayerischen Territorialisten keine großen Schwierig
keiten, und sie konnten das für die Nuntiaturpolitik des Münchener 
Iiofes wichtige Recht verhältnismäßig leicht verteidigen. Ihre 
Argumentation erfuhr aber durch den mäßigen Widerhall' der 
bayerischen Schriften in der Zeitschriftenliteratur eine empfindliche 
Minderung. Politisch scheinen die bayerischen Bn nicht unwichtig 
gewesen zu sein, denn Graf Seinsheim bespricht sie sehr ausführ
lich und läßt auch wiederholt ihre Bedeutung durchblicken. für 
ein kritisches- Gesamtergebnis muß auch hier wieder der jeweilige 
prinzipielle Standpunkt der Publizist,en ins Auge gefaßt werden. 
Episkopalisten und Territorialisten konnten sich grundsätzlich nie 
über die hier aufgeworfene frage einig werden, ebensowenig w ie 
über das päpstliche Gesandtschaftsrecht. Die beiderseitigen An
sichten waren zu verschieden; beide aber hatten sie, geschichtlich 
gesehen, ihre Berechtigung. 
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§ 5. 

Die Nuntiaturgerichtsbarkeit über Jülich-Berg. 

In engem Zusammenhang mit dem publizistischen l(ampf um 
das päpstliche Gesandtschaftsrecht und das landesherrliche Recht 
bei der Aufnahme apostolischer Nuntien steht noch die ebenfalls 
nur bayerische Verhältnisse betreffende literarische Polemik, die 
sich mit der Ausübung der Nuntiaturgerichts.barkeit in den pfälzi
schen Herzogtümern Jülich und Berg, bzw. mit der Errichtung des 
Düsseldorfer Nuntiaturkornmissariats befaßt. Letztere Maßnahme 
hatte bekanntlich das kaiserliche Reichshofratsre.s:kript vorn 
27. Februar 1787 mit heraufbeschworen. Auf dieses Reskript, das, 
wie schon in § 1 erwähnt wurde, dem bayerischen Kurfürsten an
befahl, das Kommissariat aufzuheben, antwortete Karl Theodor am 
4. April 1787 und hielt sein Recht, einen Nuntius mit geistlichen 
Fakultäten an seinem Hofe zu akkreditieren und Nuntiaturkom
missariate errichten zu lassen, in vollem Maße aufrecht (1). Untei
;stützt wurde der Kurfürst in seinem Proteste gegen die forderung 
des Reichshofrats durch das Vorgehen der preußischen Regierung. 
Durch königlichen Erlaß vorn 14. Mai 1787 erklärte Friedrich Wil
helm II. die :Exemtion der Herzogtümer Cleve, Mark und Ravens
berg vom Kölner Sprengel, und zwar auf Grund eines Privilegs 
Eugen IV. vom Jahre 1444 und des westfälischen Friedens Art. 48. 
In ihren geistlichen Angelegenheiten 1s.ollten sich die katholischen 
Untertanen der genannten Gebiete an den Papst, den Kölner Nuntius 
oder an die benachbarten Bischöfe von Paderborn, Lüttich und 
Roermond wenden (2). Die Folgen dieses Erlasses für die Kölner 
Diözesangerichtsbarkeit über Jülich-Berg waren klar. Da die sämt
lichen niederrheinischen Herzogtümer biis zum Jahre 1614 ein un
geteiltes Ganzes bildeten, so konnte die bayerische Regierung mit 
dem gleichen Rechte wie die preußische die Exemtion Jülich-Bergs 
erklären. Der publizistische Streit um die Ausübung der Nuntiatur
gerichtsbarkeit über Jülich-Berg, der mit historischem und recht.s
historischem Apparat geführt wurde, kristallisierte sich daher um 
zwei Punkte: 1., Um die Errichtung des Nuntiaturkommissariats zu 
Düsseldorf, 2. um die von Preußen beanspruchte Exemtion seiner 
niederrheinischen Besitzungen vom Kölner Sprengel. Wie eng die 
zweite frage mit bayerischen Verhältnissen zusammenhing, wurde 
bereits kurz skizziert. An der literarischen Auseinandersetzung 
waren alle Gruppen der katholischen Publizistik, Febronianer, Ultra
montane und namentlich auch die bayerischen Territorialisten be
teiligt. 

Von kölnischer Seite (3) wandte man gegen die Ausübung der 
Nuntiaturgerichtsbarkeit in Jülich-Berg und gegen das Düsseldorfer 
Kommissariat ein, daß kraft einer Bulle Pauls II . an Erzbischof 
Rupert von Köln vom Jahre 1467 der Kölner Metropolit legatus 
natus des apostolischen Stuhles sei. Somit sei Rom verpflichtet, 
seine Primatialrechte im Kölner Sprengel durch den Erzbischof 
selbst, nicht aber durch einen eigenen Nuntius ausüben zu la:ssen. 
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Die Gerichtsbarkeit eines anderen päpstlichen Gesandten habe daher 
in den niederrheinischen Herzogtümern keinen Platz mehr. In liin
~icht auf Jülich-Berg sei die Münchener Nuntiatur eine Neuerung. 
Der gleiche Schluß ergibt sich fiir die kölnischen Ep~skopalisten 
auch, wenn man den Provisionalvergleich, welchen Wolfgang Wil· 
heim und Erzbischof Ferdinand von Köln am 28. Juli 1621 schlossen. 
zu Rate zieht (4). Dieser Vertrag gewährt den Untertanen des Iier~ 
zogs das Recht, daß ihre geistlichen Streitsachen in enster Instanz 
nicht außer Landes gezogen, sondern von den Archidiakonen und 
den Landdechanten nach altem Brauch und Herkommen im Lande 
selbst abgeurteilt werden; die Richter jedoch müssen vom Erz
bischof delegiert werden. Die zweite Instanz soll dais· erzbischöfliche 
Gericht ausüben. Da nun gemäß den Fürstenkonkordaten von 1447 
die dritte Instanz durch „judices in partibus" gebildet werden muß 
(s. § 6), so bleibt nach den febronianischen Publizisten für ·die Juris
diktion der Münchener Nuntiatur in Jülich-Berg keiu Platz mehr. 

Von den Kölner Schriften bekämpft die B 17 (5) iii einer histo
rischen Auseinandersetzung die Exemtion der niederrheinischen 
Iierzogtümer von der Diözesangerichtsbarkeit Kölns. Der anonyme 
Verfasser geht zunächst a uf die näheren zeitgeschichtlichen Um
stände efin, die das Exemptiorusprivileg ·Eugens IV. veranlaßten. 
Der damalige Kölner iErzbischof Theoderich - so schreibt der 
Autor - hielt mit seinem Trierer Kollegen Jakobus zur Partei des 
Basler Qegenpap1stes Felix V. Als nun der Kölner Kurfürst mit d'em 
Iierzog von Jülich-Cleve in einen Krieg verwickelt wurde, be
nützte dies der letztere, um durch Rom seinem Gegner Schwierig
keiten zu bereHen, indem er dem Papste vorste llen ließ, welchen 
geistlichen Nachteil seine Untertanen durch die schismatische Par
teistellung ihres Oberhirten erlitten. Eugen IV. verfügte daher, der 
Utrechter Bischof solle zur Ausübung der geistlichen Jurisdiktion in 
den Landen des Iierzogs einen Titularbischof aufstellen. Dies alles 
trug nach dem Verfasser nur provisorischen Charakter. Durch die 
Restitutionsbulle Eugens IV. vom Jahre 1447, aus Anlaß der Fürsten
konkordate (6), wodurch die Erzbischöfe von Köln und Trier wieder 
in ihre Rechte eingesetzt wurden, wurde auch selbstverständlich 
die zeitlich bedingte Exemtion der niederrheinischen Herzogtümer 
wieder aufgehoben, was zwei Jahre später ein Vertrag des Iierzogs 
mit Erzbischof Theoderich bestätigte (7). Auch fernerhin erkannten 
nach dem Verfasser die Herzöge die kölnischen Diözesanrechte 
in ihren Landen an und bts 1787 w.ar der Besitzstand des Erzstifts 
am Niederrhein unbestritten. 

Die kölnisch episkopalistischen Ausführungen über die kirch
lichen Verhältnisse in Jülich-Berg sind teils richtig und teils falsch. 
Verfehlt ist die Polemik gegen die Ausübung der Nuntiaturgerichts
barkeit in den beiden Iierzogtümern. Wenn man sich auf die Würde 
eines legatus natus des apostolischen Stuhles, welche die Kölner 
Erzbischöfe bis zum heutigen Tage noch inne haben, berief, so wurde 
in völlig unhistorischer Weise das Iierabsinken dieses Amtes im 
Laufe der Zeit bis zu einem bloßen Ehrentitel ohne wirkliche Funk-
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tionen übersehen. Wa1s schon in den vorhergehenden Paragraphen 
gesagt wurde, gilt auch hier : Jahrhundertelang übten die Kölner 
Nuntien ihre geistlichen Befugnisse ungestört aus und erst seit 1786 
rüttelte man an deren kirchenrechtlicher Zulässigkeit. Von febronia

·nischen Ansichten beherrscht, suchten die Episkopalisten ihre kano
nistischen Theorien mit allen zur Verfügung stehenden Mstorischen 
Mitteln, auch wenn sie noch so gezwungen waren, zu vertreten. 
Dagegen hat die episkopalistische Verteidigung der Kölner Diözesan
rechte über Jülich-Berg wohl da:s Richtige getroffen, wenn auch 
allem Anschein nach die niederrheinischen tterzogtümer verschie-· 
dene kirchliche Separatrechte gehabt haben. Der kölnische Besitz
stand aber war wohl begründet, und die preußische Exemtionser
klärung vom 14. Mai 1787 muß als eine Demonstration gegen den 
hab:sburgischen Kölner Kurfürsten, Max Franz, betrachtet und unter 
rein politischen Gesichtspunkten angesehen werden. · 

Von ultramontaner Seite nimmt zur Errichtung des Düsseldorfer 
·Nuntiaturkommissariats und zur Frage der Exemtion der nieder·
rheinischen tterzog tümer am ausführlichsten die ,Responsio' (8) 
Stellung. A:uf die Klagen d'es Kölner Erzbischofs in seinem Schreiben 
an den Papst vom 2. April 1787 (9), worin er sich über die Sub
delegatur in Düsseldorf beischwert, erwidert das Breve, daß der Kom
milssar über keinerlei Gerichtsbarkeit verfüge, sondern nur zur Er
leichterung der Geschäfte aufgestellt worden sei. Dadurch werden 
also nicht einfache Geistliche über die Bischöfe gestellt (10) . Nach 
diesen Voraussetzungen wendet skh das apostolische Breve gegen 
die Behauptung des kurkölnischen Promemoria (11), daß weder die 
Münchener Nuntiatur noch auch deren Kommissar in Jülich-Berg 
frgendwelche Jurisdiktion ausüben könnten, da durch den schon 
genannten Provi:sionalvergleich Wolfgang Wilhelms mit Erzbischof 
Ferdinand von Köln vom 28. Juli 1621 (s. o.) die erste und die 
Appellationsinstanzen der kölnischen Kurie gebührten. Dagegen 
argumentiert der Papst folgendermaßen : Der Vergleich von 1621 
begünstigt sogar die Gerichtsbarkeit des apostolischen Stuhles, da 
für die 3. Instanz, welche nach dem Vertrag dem tterkommen gemäß 
gebildet werden soll, nur die römischen Gerichtshöfe und derjenige 
der Kölner Nuntiatur in Frage kommen können (12) . · ttistorisch 
begründet das Breve die Nuntiaturgerichtsbarkeit über Jülich-Berg 
mit dem ttinweis, daß tterzog Wilhelm 1575 den damaligen päpst
lichen Nuntius in Köln, Kaispar Gropper, bat, die Kapitel seiner Länder 
zu visitieren (13). Kurkölrr hat nach dem päpstlichen Schreiben 
außerdem die Nuntiaturgerichtsbarkeit über Jülich-Berg selbst an
erkannt, da Max Franz ersuchte, es möchten die niederrheinischen 
pfälzischen Beisitzungen nicht von der Kölner Nuntiatur getrennt 
wer.den, was jedoch nicht geschehen konnte, da der Bezirk der 
Münchener Nuntiatur bereits abgegrenzt war (14). Deshalb besteht 
für Köln jetzt keine Veranlassung, sich über die Ausübung der Nun
tiaturjurisdiktion in Jülich-Berg zu beschweren. Außerdem ist der 
Beisitzstand des Erzstifts über ·die tterzogtümer sehr schwankend, 
nachdem der König von Preußen denselben gemäß seinem Schreiben 
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vom 14. Mai 1787 nicht mehr anerkennt (15). Diese preußische 
Exemtionsfor,derung bespricht auffallenderweise die ,Responsio' nicht 
weiter, wohl aber Franz Xaver de feiler (16), für den die nieder
rheinischen Herzogtümer wegen der Bulle Eugens IV. vom Jahre 1444 
immer noch exemt sind. Deshalb b~steht für den Lütticher Publi
zisten die Jurisdiktion, welche die Kölner Nuntiatur dort seit 200 
Jahren ausübt, mit um so größerem Rechte, als der Erzbischof 
höchstens die Rechte eines benachbarten Bischof.so in den nieder
rheinischen Herzogtümern beanspruchen kann. 

Lebhaft unterstützt wurden die ultramontanen Autoren bei der 
Erörterung' dieser fragen von den bayerischen Schriften (17). Die 
Ernennung der Nuntiaturkommi:ssare zu fleidelberg 1und Düsseldorf 
ist nach ihnen im jus territoriale in ecclesiasticis gegründet und durch 
den Art. 14 der kaiserlichen Wahlkapitulation (18) anerkannt. Da 
außerdem ohne Wissen und Willen des Landesherrn die Kommissare 
keine Aufträge der Münchener Nuntiatur entgegennehmen dürfen und 
da Karl Theodor den Schutz der erzbischöflichen Rechte garantiert 
hat (19), so besteht in .Hinsicht auf die Düsseldorfer Subdelegatur 
für Kmköln kein berechtigter Klagegrund (20). Aus dem schon 
wiederholt genannten preußischen Dekret vom 14. Mai 1787 erhellt 
für die bayerischen Autoren übrigens klar und deutlich, daß sämtliche 
niederrheinische Herzogtümer exemt sind. Wenn nun aber preu
ßische Untertanen sich beliebig· nach Rom, an die kölnische Nun
tiatur oder an benachbarte Bischöfe wenden können, dann ebenso 
die pfälzischen. Karl Theodor ist deshalb nach den bayerischen 
Nuntiaturpublizisten berechtigt, seine niederrheinischen Territorien 
für exemt zu erklären (21). 

Die in dieser frage wieder Hand in Hand gehende ultramontane 
und bayerische Publizistik konnte :sich bei der Verteidigung des 
Düsseldorfer Nuntiaturkommissariats auf ein historisch wohlbegrün
detes Recht der Kölner Nuntiatur, deren Nachfolgerin in den pfäl
zischen 1und 1niedenheiinischen :Besi<tz.ungen ,die Münchener wrar, 
stützen. Ihrer Eigenart entsprechend betonen die bayeri!schen Pu
bl!zisten auch hiebei scharf das landesherrliche jus in ecclesiasticis. 
Vor allem berührt sie besonders :sympathisch die Exerntionserklä
rung der preußischen Regierung für Cleve, Mark und Ravensberg, 
da hiedurch Kurpfalz für Jülich-Berg das gleiche Recht erhielt. Wie 
feiler erblicken sie darin eine Stütze der Nuntiaturgerichtsbarkeit 
am Niederrhein. Doch übersehen beide völlig das jahrhundertealte 
Recht des Kölner Erzstifts, welches selbst die ausgesprochen kuriale 
„Responsio" nicht leugnen konnte. Die ultramontanen und terri
torialistischen Al1isichten über die letzterwähnte frage waren ge
schichtlich nicht begründet, während sie bei der ersten auf slcherm 
historischem Boden standen. 

In der Zeitschriftenliteratur hinterließ von den hier neu aufge
führten Bn die A,bhandlung des Bonner Hofrates Weidenfeld (22) 
einen nachhaltigen Eindruck. Ausführlich besprechen sie von den 
febronianischen Blättern die Zn 34 (23), 37 (24), 47 (25) und 79 (26). 
Während die Mainzer Rezensenten des Lobes volJ sind, enthalten 
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sich die Kritiker der beiden übrigen episkopalistischen Zn einer per
sönlichen Meinung, sondern bringen nur Auszüge derselben. Zrustim
mend verhielten sich die protestantischen Zn 152 (27) und 159 (28), 
welch beide die propagandistische Wirksamkeit der für den Kölner 
Nuntiaturstreit wicht igen Abhandlung erkennen lassen . Lebhaften 
Beifall fand im episkopalistischen Zeitschriftenlager auch die aus dem
selben Kölner Kreise stammende B 17 (29). Die Zn 34 (30), 38 (31) 
und 47 (32) sind alle drei gleichermaßen von ihr eingenommen und 
rühmen ihre Form und ihren Inhalt. In den protestantischen Zn 159 
(33) und 160 (34) fand das kurkölnische Promemoria (35) wegen 
seiner angeblichen Oründlvchkeit lobende, aber ruhige und sach liche 
Zustimmung. Die propagandistische Wirkung der genannten febro
nianischen Bn scheint also nicht gering gewesen zu sein. Die neu 
aufgeführten bayerischen Bn fanden in ·der Zeitschriftenliteratur 
keinen Widerhall, wohl aber fellers Abhandlung (36), und zwar einen 
ziemlich starken. Die episkopa!istischen Zn 38 (37) und 47 (38) wid
men der Schrift, die mit zu den besten der deutschen Ultramontanen 
gehört, ausführliche Besprechungen. Die Gefährlichkeit der B wurde 
bei den Febronianern wohl erkannt; daher auch der heftige, auf
fallend scharfe und polemische Ton der Reze111sionen, dessen sich 
allerdings Feller in seinen Abhandlungen selbst befleißigte. Dies 
tadelt auch der Kritiker der protestantischen Z 152 (39) an der 
Abhandlung. Auch im übrigen vermag er ihrer Argumentation nicht 
beizupflichten. :Eine Verteidigung der Schrift dagegen unternahm 
die einzige deutsche ultramontane Z, die zu Augsburg herausgege
bene „Kritik der Kritiker" (40), und zwar gegen Weidenfeld, der 
Fellers B besonders angegriffen hatte. 

In den Berichten der beiden Reichstagsgesandten Seinsheim und 
Lerchenfeld spielen die episkopalistischen Bn dieses Paragraphen 
eine gewisse Rolle. Am 28. A·ugust berichtet der erstgenannte von 
der Schrift des Ministers Waldenfels (41) nach Zweibrücken (42). 
Der Gesandte bespricht s•ie ausführlich, mißbiilligt aber die Absicht. 
die Nuntiaturmaterie an den gesamten Reichstag, nicht aber an da.s 
corpus catholicorum zu bringen und hiefür publizistische Propa
ganda zu treiben. Am 6. März 1789 erwähnt er k.urz die B 17 (43), 
von d'er er meldet, daß sie von Kurköln an die Komitialgesandten 
ausgeteilt wurde. :Ein Beweis für die starke politische Bedeutung, 
die den Nuntiaturschriften zukam ! Von der Schrift des kurkölni
schen Ministers Waldenfels (44) hatte er bereits am 5. Januar 1789 
kurz an seinen ttof berichtet. Seine ausgesprochen territoria
listische :Einstellung mißbilligt auch hier den Inhalt der Abhandlung. 
Der kurpfalz-bayerische Gesandte Graf Lerchenfeld würdigt von a ll 
den erwähnten Arbeiten nur die B 17 einer Besprechung und ver
sucht das Kölner Produkt, welches zweifellos amtlichen Charakter 
besitzt, zu bagatellisieren (45). Die politische Bedeutung der febro
nianischen Schriften war keine geringe; sonst hätte O\raf Seinsheim, 
den die Nuntiaturaffäre stärker als seinen kurpfälzischen Kollegen 
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interessierte, isie nicht so ausführlich besprochen. Die neu erwähn
ten bayerischen Abhandlungen und Fellers B dagegen werden nicht 
aufgeführt. 

Der publizistische Streit um die Nuntiaturgerichtsbarkeit über 
Jülich-Berg spielt in der ganzen literarischen Polemik eine Sonder
rolle. Zwei der kämpfenden Staaten, Bayern und Köln, w urden hie
durch noch in eine spezielle Gegnerschaft gebracht, wobei der Mün
chener ttof eine mächtige Ur.terstützung durch das Vorgehen Preu
ße111S hatte. Den Wert der einzelnen Beweisführungen ~bz.uschätzen, 
wurde bereits versucht. Die Auswirkung der neubehandelten Bn in 
den Zn war jedenfalls eine verhältnismäßig große, und wie Seins
heims Berichte zeigen, muß auch die politische Bedeutung der Schrif
ten, wenigstens der episkopalistischen, nicht gering ange1Schlagen 
werden. Trotz der geographischen Begrenztheit rief die literarische 
Polemik gegen bzw. für die Nuntiaturge richtsbarkeit über Jülich
Berg starkes Interesse hervor, was begreiflich wird, wenn man die 
Bedeutung der Frage für Köln, Bayern und auch für die Kurie 
erwägt. 

Mit der Behandlung dieises Problems schließt sich der Kreis der 
literarischen Fragen, die auf der grundsätzlichen und historischen 
Basis erörtert wurden. Die Publizistik des Nuntiaturstr~ites in ihrer 
rechtlichen Bedeutung zu würdigen, ist die Aufgabe des nächsten 
Kapitels, zu dem dieses das Fundament bildet. 
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III. Kapitel. 

Die Rechtsgrundlagen in der publizistischen 
Literatur über den Münchener Nuntiaturstreit. 

§ 6. 

Die deutschen Konkordate' de'r Jahre 1447 und 1448. 

Im Nuntiaturstreit mußten die rechtlichen Grundlagen eine 
große Rolle spielen. Im Sinne der Episkopalisten sollten sie die 
Rechtswidrigkeit der Nuntiaturiurisdiktion beweisen, nach deren 
Verteidigern aber die Rechtsgültigkeit. Die erzbischöflichen Iiöfe 
zu Mainz, Köln und Trier waren an diesem Fragenkomplex ebenso 
stark interessiert wie die Kurie und Bayern. Eine starke publizi
stische Diskussion war daher aus politischen Gründen selbstver
ständlich. Die Bedeutung derselben für die Nuntiaturpolitik Karl 
Theodors liegt auf der Iiand. Denn wesentlich gegen die neue 
Münchener Nuntiatur richtete sich cli.e literarische Polemik, da der 
Kampf gegen die Kölner Nuntiatur, die auf eine zweihundertiährige 
Geschichte zurückblicken konnte, mehr mit historischen als mit 
rechtlichen Waffen geführt wurde. Als Rechtsgrundlagen boten sich 
den streitenden Parteien die deutschen Konkordate als die erste 
und wichtigste dar. Mit ihnen im direkten Zusammenhang steht die 
literarische Diskussion um Sinn und Inhalt des 14. Art. der kaiser
lichen Wahlkapitulation und der damit verbundenen Nebenfragen. 
Das Kirchenrecht bot durch gewisse Reformdekrete des Tridenti
nums eine nicht zu unterschätzende Stütze. 

Auf die erste der genannten rechtlichen Grundlagen nimmt 
bereits die EP Bezug (1). Der publizistische Streit, der sich um die 
deutschen Konkordate entwickelte, wurde deshalb ein Streit um 
die rechtliche Gültigkeit der Nuntiaturjurisdiktion, weil die Fürsten
konkordate von 1447 die Anerkennung der Basler Dekrete durch 
Papst Eugen IV. enthielten (2). Das Konzil von Base.\ aber hatte 
im Dekret „de causis" der 31. Sitzung vom Jahre 1439 - zu einer 
Zeit also, wo die Synode vom Papste nicht mehr anerkannt war -
bestimmt, daß in der ersten Instanz vom Bischof an den unmittel
baren Oberen, in den allermeisten Fällen an den Metropoliten, und 
erst in der dritten Instanz nach Rom appelliert werden dürfe. Der 
apostolische Stuht war aber verpflichtet, sämtliche Appellationen 
in pa rtibus ultra quatuor dietas a Romana curia an „judices in par
tibus" zu kommittieren (3). Im ganzen Nuntiaturstreit wurde nun 
dieses Dekret in ausgiebigster Weise für und gegen die Nuntiatur-
gerichtsbarkeit verwertet. · 
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Der Aschaffenburger Vertrag von 1448 anerkannte die Basler 
Dekrete weder ausdrücklich noch wörtlich, sondern es findet sich 
am Schlusse der Konfirmationsbulle Nikolaus V. vom 19. März 1448 
lediglich der Satz: „In aliis autem, quae per felicis recordationis 
Eugenium papam IV. praedecessorem nostrum pro dicta natione 
usque ad ternpus futuri generalis concilii permissa concessa indulta 
et decreta ac per nos confirmata fuerunt in quantum iHa concordiae 
praesenti non obviant, ista vice volumus nihil esse immutatum" (4). 
Da aber das Wiener Konkordat im wesentlichen nur die Bestim
mungen des Konstanzer Vertrages der deutschen Nation mit Rom 
vom Jahre 1418 (5) in betreff des päpstlichen Pfründenbesetzungs
rechtes wieder aufnahm sowie der Kurie für den Ausfall an finan
ziellen Einnahmen, der durch die Akzeptation der Basler Dekrete 
erfolgt war, einen gewissen Ersatz gewährte, so wurde das in den 
Fürstenkonkordaten von 1447 enthaltene Dekret „de causis" in 
keiner Weise direkt vom Wiener Vertrage berührt. 

Welche Rolle spielen nun diese Fragen recht.Jicher Natur in 
der Publizistik des Nuntiaturstreites, bzw. wie hat die publizistische 
Literatur diese Fragen beeinflußt? Von episkopalistischer Seite be
tonte man natürlich scharf die Gültigkeit der Fürstenkonkordate, 
soweit sie durch den Aschaffenburger oder Wiener Vertrag von 
1448 keine Aenderung erlitten, und besonders des hier in frage 
kommenden Basler Dekrets der 31. Sitzung. Die febronianische 
Argumentation (6) ist folgende: Im Aschaffenburger Konkordat sind 
nur einige der Basler Dekrete abgeändert worden, die übrigen aber 
wurden beibehalten. Daher kommt ihnen noch jetzt bindende Kraft 
zu (7). Da Rom aber nach dem Basler Beschluß der 31. Sitzung 
verpflichtet ist, für Deutschland „iudices in partibus" zu ernennen, 
so bleibt für die Gerichtsbarkeit päpstlicher Nuntien kein Platz 
übrig, denn die Kurie muß für die 3. Instanz deutsche Richter geben, 
da der Begriff eines „judex in partibus" den eines Nationalrichters 
einschließt. Unmöglich konnte es die Absicht des Konzils gewesen 
sein, durch päpstliche Gesandte die 3. Instanz für dauernd bilden 
zu lassen, denn ständige apostolische Nuntien mit ordentlicher 
Jurisdiktion waren im 15. Jahrhundert noch unbekannt (8). Der 
natiirlichP- Sinn des betreffenden Basler Dekrets ist nach den 
Episkopalisten zweifel·los der, daß die 3. Instanz durch Richter der 
betreffenden Nation gebil:ctet wird (9). 

Mit der Annahme der Basler Dekrete in Bayern insbeson
dere beschäftigt sich der Ingolstädter Kirchenrechtslehrer Karl 
Klocker (10). Nach ihm wurden die Basler Dekrete in der ganzen 
Salzburger Kirchenprovinz durch Erzbischof Johannes II. angenom
men. Da nun Bayern zu einem großen Teile dem Salzburger Metro
politanverband angehört, so wurden dieselben auch dort anerkannt 
und hatten Gesetzeskraft (11). Die Fürstenkonkordate, welche die 
Basler Beschlüsse bestätigten, besitzen daher auch in Bayern 
Rechtskraft. Von Eugen IV . . und Nikolaus V. anerkannt, sind sie 
Konkordate im wahren Sinne des Worte~. Die Aschaifenburger 
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Vereinbarungen sind ihrem ganzen Wesen nach nichts anderes als 
Einschränkungen der Basler Dekrete (12). Soweit der Ingolstädter 
Kanonist. 

Unterstützt wurden die Episkopalisten in der Konkordatenfrage 
durch die Arbeiten protestantischer Juristen (13). Hauptvertrag der 
deutschen Nation mit Rom sind nach ihnen ebenfalls die Fürsten
konkordate, in denen die Basler Dekrete enthalten sind. Neben
vertrag ist das Aschaffenburger Konkordat. Das Dekret „de causis" 
schließt als Bestandteil der Verträge die Jurisdiktionsausübung 
durch Nuntien aus und verpflichtet den Papst, für die 3. Instanz in 
Appellationssachen deutsche Richter zu ernennen. Doch verkennen 
die protestantischen Autoren dabei nicht, daß Rom über einen ge
wissen historischen Besitzstand verfügt und daß die Nuntien jahr
hundertelang in Deutschland Gerichtsbarkeit ausübten, ohne auf 
den Widerspruch der Bischöfe zu stoßen. Kritisch verhält sich vor 
allem Mohl (14), der darauf hinweist, daß erst 1763 die Fürsten
konkordate neu entdeckt wurden (15) und daß man sich bis dahin 
in Deutschland lediglich an die Aschaffenburger Verträge gebunden 
glaubte. Auch waren nicht alle deutschen Stände 1447 an der Ab
schließung der Konkordate beteiligt. Selbst den Aschaffenburger 
Vereinbarungen ist bis heute eine Anzahl von Reichsständen noch 
nicht beigetreten. Mohl bezweifelt daher, daß die Konkordate 
I~eichsgesetze sind. 

Zu den hier vertretenen episkopal'istischen Ansichten, mit 
denen die protestantischen Autoren großenteils übereinstimmen, ist 
zu bemerken, daß das Dekret „de causis" tatsächlich nichts über 
die Art und Weise, wie die „iudices in partibus" ernannt werden 
sollen, bestimmt und daß dem Papste selbst in der Wahl für das 
Richteramt der 3. Instanz freie Hand gelassen wurde. Die Bedin
gung der EP, dieselbe müsse durch „Nationalen" gebildet wer
den (16), zeigt deutlich, daß man im Dekret der 31. Sitzung des 
Bas.Jer Konzils keine allzu feste Stütze gegen die Nuntiaturgerichts
barkeit erblickte (17). Umstritten ist die Frage der Gültigkeit der 
Fürstenkonkordate von 1447, deren Lösung keine geringen Schwie
rigkeiten bietet. Tatsache ist jedenfalls, daß dieselbe nur aus der 
einzigen Klausel ,,in aliis autem" (18) abgeleitet werden kann. 
Ferner ist nicht zu leugnen, daß die genannten Konkordate bis zum 
Jahre 1763 praktisch so gut wie unbekannt waren, wenn sie viel
leicht auch in der rechtlichen Theorie bis zur Säkularisation Gültig
keit besaßen. 

Von den ultramontanen Publizisten (19) nimmt zu diesen 
Rechtsfragen am ausfühdichsten der bekannte Lütticher Exiesuit 
f. X. de feiler (20) Stellung. Gegen das Kölner Promemoria (21), 
welches behauptete, die Nuntiaturen stritten wegen der Basler 
Dekrete mit der deutschen Kirchenverfassung, weist er auf die 
uralte Institution päpstlicher Gesandtschaften hin, gegen welche 
auch das genannte Dekret keine Rechtsgrundlage bietet. Kein Wort 
steht, so sagt Peiler, darin von Nationalrichtern, sondern es ver
langt nur, daß die Appellationen der 3. Instanz in partibus kommit-
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tiert werden. „Die päpstlichen Nuntien" aber „sind in partibus, der 
Papst bestellet sie zu Richtern: Und so ist der Wunsch der Kirchen
versammlung vollkommen erfüllet" (22). Den Absichten der Synode 
ist durch die Uebertragung der 3. Instanz an die Nuntien weit mehr 
entsprochen als durch die Bestellung von Nationalrichtern (23) . Ob
wohl nach Feiler die Nuntiaturen ·den Beschlüssen des Basler Kon
zils vollauf gerecht sind, so bestreitet er doch deren rechtliche 
Gültigkeit (24). Nikolaus V. bestätigte nach ihm lediglich diejenigen 
Basler Dekrete, welche im Aschaffenburger Konkordat enthalten 
sind, nicht jedoch die übrigen. Zu Aschaffenburg sind die Be
schlüsse von Basel und Konstanz abgeändert worden, und dieser 
Vertrag gilt allein. Feiler stützt sich dabei auf den Grundsatz, daß 
bei allen V e.rträgen immer der letzte rechtskräftfg ist (25). Deshalb 
besitzen nach ihm die Basler Dekrete keine Gültigkeit mehr, da 
die fürstenkonkordate durch die Vereinbarungen des Jahres 1448 
abgelöst wurden. Mit diesen Ausführungen Peilers stimmen die 
übrigen L!itramontanen Bn inhaltlich überein. 

Wie die protestantischen Autoren die Febronianer, so unter
stützte bei der Besprechung dieser Rechtsfragen von bayerischer 
Seite aus Aschenbrenner die ultramontane Publizistik (26). Auffällig 
ist bei seiner Argumentation, daß er überhaupt nicht den Versuch 
macht, die Rechtskraft der Basler Dekrete in Abrede zu stellen. 
Nach ihm ist vielmehr das Dekret der 31. Konzilsitzung vollständig 
dem Akzeptationsinstrument der Basler Schlüsse durch die deutsche 
Nation 1439 einverleibt und in den Fürsten- und in den Aschaffen
burger Konkordaten voll beibeha.Jten worden (27). Da der spätere 
Ingolstädter Kanonist die rechtliche Gültigkeit der Basler Dekrete 
als sicher betrachtet, so ergibt sich für ihn natürlich die Notwendig
keit, die Verteidigung der Münchener Nuntiatur auf dieser Basis 
durchzuführen. Iiierzu führt er folgende, für einen Anhänger des 
Staatskirchentums charakteristische Momente an : Zu Konstanz und 
Basel beschwerte man sich über die Unannehmlichkeit. nach Rom 
selbst appellieren zu müssen. Um diese Klagen für die Jetztzeit ab
zuwehren, errichtete der Kurfürst von Pfalzbayern die Münchener 
Nuntiatur, damit der Oe.Jdabfluß nach Rom und an ausländische 
Nuntiaturen verhindert würde. Vom nationalen Standpunkt muß 
man daher dieselbe begrüßen. Den Beweis, daß das Dekret „de cau
sis" nicht der Nuntiaturiurisdiktion widerstrebt, schließt Aschen
brenner aus der :EP. Nur deshalb verordnete sie im Art. 22 Abs. d, 
die 3. Instanz müsse von nationalen Richtern gebildet werden, weil 
sie in dem genannten Dekret keine Stütze für ihre These fand (28). 
Der Zusatz „und' zwar Nationalen" zeigt nach Aschenbrenner hin
länglich, daß man zu Ems fürchtete, Rom könne auf andere „iudices 
in partibus" verfallen. Man glaubte, und zwar mit Recht, daß das 
Basler Dekret dagegen nicht im Widerspruch steht. Deshalb ist es 
nicht möglich, sich auf die Unvereinbarkeit zwischen Konkordaten 
und Nuntiaturgerichtsbarkeit zu berufen, wenn man es für nötig 
hält, die letztere iu bekämpfen (29). Das Dekret „de causis" wollte 
nach Aschenbrenner nur dreierlei bezwecken: 1. das Uebermaß der 
Appellationen zu beschränken, 2. diejenigen, welche für echt be-
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funden wurden, an Ort und Stelle entscheiden zu lassen, 3. die 
wichtigen und mit besonderen Umständen begleiteten f'älle nach 
wie vor in Rom aburteilen zu lassen. Von einer völligen Entziehung 
der Appellationssachen für den apostolischen Stuhl kann demnach 
überhaupt nicht die Rede sein. Selbst jene f'älle, welche durch die 
sogenannten „judices in partibus" entschieden wer.den sollen, müssen 
im Namen und Auftrag des Pap!'ites gerichtet werden. Ueber den 
Begriff der „j'udices in partibus" selbst sagt Alschernbrenner, man 
könne darunter zweierlei verstehen : 1. Personen , die der Papst an 
den betreffenden ,Ort sendet, um dort den Richterspruch ergehen 
zu lassen, oder 2. Personen, die aus der betreffenden Nation ge
nommen werden, um im päpstlichen Auftrag als 3. Instanz zu fun
gieren (30). Im folgenden erörtert er nun gründlich, warum nach 
seiner Meinung die erste Anschauung den Vorzug verdiene. Die 
Väter des Basler Konzils wollten nur die Abziehung deutscher 
Appellationssachen und den damit verbundenen Geldabfluß ver
hindern. Dies alles a,ber ist, so argumentiert der bayerische Publi
zist, erreicht, „falls der Papst seine Gesandten mit diesem Befehle 
nach Deutschland schickte, die sie nach den Statuten, Privilegien 
und Gewohnheiten einzelner Orte sprechen sollten" (31). Da außer
dem das Konzil zu dieser Zeit bereits schismatisch war, so wäre 
gar nichts im Wege gestanden, nationa,le Richter anzuordnen un·d 
das Dekret „de causis" hätte sich ruhig deutlich erklären können. 
Deshalb ist für Aschenbrenner der Schluß einleuchtend, daß das 
Konzil die Bestimmung der „judices in partibus" dem Papste über
ließ. Daher steht es dem apostolischen Stuhle frei, a uch seine Nun
tien mit dieser Aufgabe zu betrauen. Die Nuntiaturgerichtsbarkeit 
stimmt, so schließt der Oberältaicher Benediktiner seine Ausführun
gen, völlig mit den Bestimmungen des Dekrets „'de causis" überein. 

Die ultramontanen und ·bayerisch-territorialistischen Auffas
sungen über die hier aufgeworfenen f'ragen stützen sich auf den 
strengen Wortlaut „judices in partibus". Wie schon gesagt wurde, 
läßt sich daraus kein ·direkter Schluß gegen die Gerichtsbarkeit der 
Nuntien ziehen und es dürften die Ansichten der Nuntiaturverteidiger 
zu billigen sein, daß die Basler Synode es dem Papste anheimstellte, 
auf welche Weise er diese Richter bestellen wollte. Ob freilich 
damit päpstliche Gesandte betraut werden sollten, ist eine andere 
frage. Die Ansichten über die Gültigkeit der f'ürstenkonkordate 
sind in der ultramontanen und territorialistischen Publizistik ver
schieden. Bestreiten s ie die ultramontanen Schriftsteller, an ihrer 
Spitze f'eller, so wagt es der juristisch geschulte Aschenbrenner 
nicht, ihre Rechtskraft in Abrede zu stellen, wozu ihn sicher gewich
tige Gründe veranlaßt haben. Im ganzen genommen war die Posi
tion der Nuntiaturverteidiger bei diesen Rechtsfragen nicht ungün
stig. Es war nicht schwer, das Basler Dekret der 31. Sitzung und 
die f'ürstenkonkordate als Rechtsgrundlagen für die Gerichtsbarkeit 
besonders ·der Münchener Nuntiatur in Anspruch zu nehmen und die 
jurisüschen Ansichten der Episkopalisten und ihrer protestantischen 
f'reunde zu widerlegen. 
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Ein großer Teil der hier genannten Schriften ist bereits in der 
Zeitschriftenliteratur der vorhergehenden Abschnitte zur Sprache 
gekommen. Die wichtigen grundsätzlich-historischen und rechtlichen 
fragen wurden oftmals in den gleichen Bn behandelt. Von den neu 
hinzugekommenen Abhandlungen fand die episkopalistische B 23 (32) 
größere Besprechungen in den febronianischen Zn. Aus dem eigenen 
Mainzer Kreise rezensieren sie die Kritiker ,der Zn 34 (33) und 37 (34), 
welche den Inhalt der Schrift lobend hervorheben, jedoch die Schärfe 
der Sprache zurückweisen. In einem Pünkte tritt die Z 38 (35) zur 
Abhandlung in Opposition, indem sie Lindens Ansicht als unkatholisch 
verwirft, daß die kirchliche Gewalt den Reichsgesetzen untergeord
net sei. Im übrigen jedoch stimmt auch sie der Abhandlung bei. Die 
Schrift des bayerischen Episkopa!<isten !\locker (36) fand auffallender
weise nur in der Würzburger Z 81 (37) eine größere Besprechung, 
obwohl doch gerade bayeri1sche Febronianer, noch dazu auf ·den 
Lehrstühlen ·der Landesuniversität gewiß zu den Seltenheiten gehör
ten. Die Rezension der Z ist lobend, aber sachlich und ruhig gehal
ten und stellt die juristisch klare Abhandlung Klockers in ein richtiges 
Licht. Von den protestantischen Arbeiten fanden auisführliche Be
sprechungen d~e Schriften Mohls (38). Die B 148 (39) rezensieren 
die schon genannten Zn 81 (40) und 47 (41). Neben einem ausführ
lichen Exzerpt erwähnen beide lobend die fleißige und gründliche 
Ausarbeitung der Schrift. Von protestantischer Seite bespricht die 
A,bhandlung die Z 152 (42), welche der juristischen Bewei1sführung 
nicht in allen P:unkten beizupflichten vermag, trotzdem aber Mahls 
unparteiische Sachlichkeit anerkennen muß. Starken Eindruck hin
terließ in der Zeitschriftenliteratur die andere· B Mohls (43). Von 
den febronianischen Blättern rezensieren sie die Zn 37 (44), 47 (45) 
und 81 (46). Da der Stuttgarter Rechtslehrer in dieser Abhandlung 
seine frühere Stellungnahme zur Konkordatenfrage in einigen Punk
ten revidierte und namentlich auf die Tatsache hinwiels, daß erst seit 
1763 die Fürstenkonkordate von 1447 wieder in Erinnerung kamen, 
so wurde er von seinen febronianischen Kritikern scharf abgelehnt. 
Die ultramontane B 128 (47) fand eine Besprechung in der Salz
burger Z 50 (48). In einer kurzen Rezension verteidigt der episko
palistische Kritiker die kirchenrechtlichen Ideen des febronius gegen 
die Schrift, deren kuriali:stische Tendenz er natürlich ablehnt. Gegen 
diese Salzburger Kritik nahm den Autor der Abhandlung, Zallinger, 
die von seinem Ordensbruder Weißenbach herausgegebene z 140 
(49) in einer kurzen Erwiderung in Schutz. 

Von den neu aufgeführten Schriften bespricht Graf Seinsheim 
lediglich am 6. März und 6. August 1789 (50) die Bn Lindens und 
Af:ohls (51) in kurzen völlig neutralen Auszügen, während Lerchenfeld 
die neuen Abhandlungen überhaupt unberücksichtigt läßt. 

Ueberblickt man nunmehr den gesamten Fragenkomplex, seine 
propagandi1stische Auswirkung und seine politische Bedeutung, so 
ergibt sich, daß die Konkordatenfrage eine .Qer wichtigsten des gan
zen Nuntiaturstreites war. Die Berechtigung der einzelnen juristi
schen Ansichten auf der febronianisch-protestantischen wie auf der 
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ultra.montan-territorialistischen Seite zu prüfen, wurde bereits ver
sucht. Es bleibt daher nur noch kmz auf die große politische Be
deutung der Frage hinzuweisen. Daß diese im episkopalistiscben 
Lager voll erkannt wurde, beweisen die verhältnismäßig zahlreichen 
und vor allem sehr umfangreichen Besprechungen der Abhandlungen 
in den Zn, von denen, wie 1scbon erwähnt, bereits ein Teil in den 
vorhergehenden Paragraphen zur Sprache kam. Für die praktische 
Kirchenpolitik hatte die publizistische Erörterung der Konkordaten
frage namentlich in liinsicht auf die zu erwartende Reichstagsent
scheidung in der Nuntiaturangelegenheit allergrößte Bedeutung. Denn 
die deutschen Konkordate waren dafür die ersten Rechtsgrundlagen. 
Deshalb auch die starke öffentliche Polemik bei den Publizisten der 
gegnerischen Parteien. Die Wichtigkeit der Frage für die Nuntiatur
politik Karl Theodors beweist am besten Aschenbrenners ausführ
liche und gründliche Erörterung der aufge.worfenen Rechtsprobleme. 

§ 7. 

Der 14. Artikel der Wahlkapitulation Josefs II. Das Monitum Pala
tinum und di~ literae collegiales. Das kaiserliche Reskript ;vom 

12. Oktober 1785. 

1. 
Im unmittelbaren Zusammenhang mit der publizistischen Polemik 

über das Wesen und den Inhalt der deutschen Konkordate steht die 
literari1sche Diskussion um den 14. Artikel der kaiserlichen Wahl
kapitulation, der in den §§ 1 und 3 den künftigen Kaiser zur Wah
rung der „concordata principum" verpflichtet, ohne allerdings eine 
gena·ue Definition zu geben, was hierunter zu venstehen sei (1). 
Neben den genannten Paragraphen wurden die §§ 4 und 5 publi
zistisch heftig umstritten; die be1iden verbieten nämlich, ·daß die 
causae civiles an die Nuntiaturgerichte oder an die römische Kurie 
gebracht werden. Die Schlußfolge, die sich hieraus für die geistliche 
Jurisdiktion der Nuntien ergibt, ist offensichtliich: Sie wurde wenig
s•tens indirekt reichsgesetzlich anerkannt. Für die !literarischen V er
teid i:ger der Nuntia turen bot sich hier eine willkommene Waffe im 
Kampfe gegen die Episkopalisten, welche in diesem Punkte 1in die 
Defensive gedrängt wurden. 

Schon das Breve an den Bischof Ludwig Josef von Freising vom 
18. Oktober 1786 nimmt die kaiserliche Wahlkapitulation als Rechts
gr.undlage für die neuerrichtete Nuntiatur am Iiofe Karl Theodors 
in Anspruch. So schreibt der P·apst: „Si denique loquamur de Capi
tulationibus caesareiis usque ad postremam, haec sane evidenter con
vincunt, Nuntios in Germania .debere, et posse libere exercere juris
dictionem S. Sedis nomine; quippe his ipsis capitulationibus nihil 
aliud intenditur, quam ut dicta Jurisdictio· limitata sit ad cauisas 
ecclesiasticas, utque una excludantur civiles causae, ita, ut exorta 
controversia, civilisne, an ecclesiastica sit, causa, unusque ex electis 
imperatoribus promitteret sua . interponere officia apud S. Sedem 
pro amica declaratione, ut legitur in ultima Capitula tione afüs• ante
cedentibus uniformis in Art. XIV. §§ 4 und 5" (2). 
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Von deutscher uitramonlaner Seite stützte sich auf die kaiserliche 
Wahlkapitulation als rechtliches Fundament der Nuntiaturjurisdiktion 
der Lütticher Publizist Fr. X. de feiler (3). Gegen das Kölner Prom:c
moria (4), welches es für widersinnig erklärt, die §§ 4 und 5 des 
14. Artikels der Wahlkapitulation zugunsten der geistlichen Nuntia
turgerichnsbarkeit heranzuziehen, deswegen, weil darin allein die 
weltliche verboten ist, erklärt feller: In der Kölner B liegt ein fal
sches suppositum vor, nämlich daß die Konkordate der Nuntiatur
iurisdiktion zuwiderlaufen. Diese falsche Voraussetzung wird von 
dem Verfasser der genannten Schrift, Waldenfel1s, ohne weiteres 
auch auf die Wahlkapitulation übertragen. freilich legt der 14. Artikel 
derselben den Nuntien keine neue geistliche Gerichtsbarkeit bei, 
sondern er läßt ihnen die schon läng1s t bestehende in ruhigem Be
sitze. Gemäß den Regeln einer gesunden Vernunft ergibt sich aus 
dem Verbote der Einmischung in weltliche Rechtshände! klar und 
deutlich, daß die geistliche Gerichtsbarkeit der Nuntien unangetastet 
bleibt (5). Auch können - so fährt feiler weiter - weder Katser 
noch Reich durch Gesetze den Nuntien ihre Jurisdiktion in spiri
tualibus entziehen, da die geistliche und die weltliche Rechtssphäre 
voneinander grundverschieden sind. Die f.ürsten können nicht geben, 
was sie nicht haben, und nicht nehmen, was sie nicht besitzen (6). 

Unterstützt wurde der ultramontane Schriftsteller v on den 
bayerischen Publizisten (7), die sich ihm bei ihrer Argumentation 
völlig anschließen. Nach ihnen zeigen die §§ 4 und 5 der Wahl
kapitulation deutlich, welcher Weg im Nuntiaturstreit einges chlagen 
werden soll. Die geistliche J urisd'iktion muß den Nuntien belassen 
werden; der Reichstag darf sie nicht einseitig aufheben. Die Ge
schichte der Wahlkapitulationen von Karl V. bis auf Josef II. zeigt 
deutlich, daß den Nuntien durch die Untersagung lediglich der welt
lichen Juri1sdiktion die geistliche ungeschmälert zukommt. 

Das argumeritum e silentio wurde also, wie man sieht, von den 
Nuntiaturverteidigern in reichlichem Maße ausgenützt. Demgegen
über blieb es die Aufgabe der Episkopalisten, den zweifellosen 
juristischen Vorteil, welchen ihre Gegner aus der Wahlkapitulation 
für sich buchen konnten, durch eine kluge Ausnützung des Aus
druckes, „concorda ta principum", der sich im § 1 des 14. Artikels 
findet, abzuschwächen. Die febroniani1s'che Polemik (8) geht von dem 
Grundsatz aus, daß die Wahlkapitulation die Natur eines Vertrages 
hat, der den Kaiser gegen das Reich als den konp,azisziierenden Teil 
verbindet. In derselben verspricht er, die Grundverfassung der 
deutschen Kirche, die Freiheiten und Gerechtsame der deutschen 
Erzbischöfe und Bischöfe , die Fürstenkonkordate, unter denen natür
lich ·die Verträge von 1447 verstanden werden, zu handhaben, fallis 
dagegen verstoßen wird. Nun sind aber ständige, mit Jurisdiktion 
versehene Nuntien dem offenbar zuwider. Zwar untersagen die 
§§ 4 und 5 des 14. Artikels der Kapitula tion die Rekurse nach Rom 
nur in weltlichen Sachen. Von einer Anerkennung der geistlichen 
Gerichtsbarkeit ist aber de1swegen noch lange nicht die I~ede. Die 
Wahlkapitulation verbietet lediglich deshalb die zivile Nuntiatur-
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gerichtsbarkeit allein, weil nur dagegen während des ganzen 17. Jahr
hunderts schwere Klagen bei den höchsten Reichsständen eingelaufen 
sind. Daß man zu Rom diesen Artikel als ungünistig für die Nun
tiaturen betrachtet, beweist nach den Episkopalisten der Umstand, 
daß fas t bei jeder Wahl die Nuntien sich alle er,denkliche. Mühe 
gaben, diesen Passus au1S der Kapitulation zu entfernen (9). Im Sinne 
sämtlicher Pebronianer spricht Weidenfeld (10), wenn er schreibt : 
„Was unsere Konkordate von anderen Reichsgesetzen vorzüglich 
auszeichnet, ist die besondere, namens des ganzen Reiches dem 
Ka:iser aufgetragene Garantie". „Tragen aber alle die Reichsstände 
dem Ka~ser alle diese Punkte vertragsweise auf, und lassen sie sich 
dieselbe eidlich versprechen, so erkennen sie a uf ihrer Seite eine 
doppelte, vertrags- und gesetzmäßige Verbindlichkeit an, diese 
Punkte fest und unverbrüchlich zu halten, mith in nicht zu gestatten, 
daß dem Papst wider die Konkor.date etwas in ihrem Lande· zuge
geben werden; sie reprobieren eben durch diese feierliche Handlung 
jede Unternehmung und jeden Besitz des römischen Hofes, welche r 
den Konkordaten entgegen üs t; denn Schutz der Konkordate und 
Schutz des Besitzes wider die Konkordate sind der offenbarste 
Widerspruch." 

Die episkopalistische Kritik a n der ultra montanen und territoria-
1istischen Rechtsa uff~s 1sung des 14. Artikels der kaiserlichen Wahl
kapitulation übersieht geflissentlich die historische Entwicklung, 
welche die Konkordate genommen haben. Da die Verträge des 
Jahres 1447 bis 1763 so gut wie unbekannt blieben, so kann der Aus
druck, „concordata principum" in der Wahlkapitulation nur auf dss 
Aschaffenburger Konkordat angewendet werden und bed eutet nichts 
wie eine terminologische Unkorrektheit derselben. 

2. 

Die Stellung, welche die Febronianer zur Frage der Konkor
date und der Wahlkapitula tion· einnahmen , wurde publizistisch ge
stützt durch das Monitum P alatinum zum 14. Art. der Kapitulation 
Josefs II. vom Jahre 1764 und durch die daran sich anschließenden 
literae collegiates des gleichen Wahlkonvents vom 19. März 1764. 
Die Ursache dieses 'Monitums, das Karl Theodor eingab, war kurz 
folgende : Der Bischof von Speier, August Graf von Limburg
Stirum, ward als Domdekan von Speier mit dem Kapitel in einen 
iahrelang.en Stre.it, der sich um Kompetenzüberschreitungen und 
materielle Schädigung des Domkapitels durch seinen Dekan drehte, 
verwickelt (11). Das Urteil in der .ersten Instanz, welche das Main
zer Metropolitangericht bildete., lautete z11gunsten Stirums, wo
gegen das Kapitel an ·die Kurie appellierte. Dagegen nun erhob 
Stirum lauten Protest wegen Verletzung der concordata nationis 
Germanicae, dabei eifrig unterstützt vom Pfälzer Kurfürsten. Eine 
günstige Gelegenheit zur Verfechtung seiner Rechte bot dem Dom
dekan der Wahltag von 1764. In e1inem Schreiben a·us Mainz an die 
versammelten Oernndten ·der Kurfürsten vom 16. Februar 1764 pro
testierte der spätere Gegner der Erzbischöfe leidenschaftlich gegen 
die · Abberufung des Streites nach Rom (12). Zur Unterstützung 
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Stirums erließ Karl Theodor das bekannte Monitum Palatinum zurrt 
§ 4 des 14. Art. der Wahlkapitulation (13), worin der Kurfürst jede 
Appellation an die Nuntiaturen und an die römischen Gerichtshöfe 
in causis ecclesiasticis als konkordatenwidrig darstellt und durch 
die Kapitulation verbieten lassen will. Im Nuntiaturstreit war es 
na türlich für die episkopalistischen Publizisten eine große Genug
tuung, darauf hinzuweisen, daß der nämliche Kurfürst, der jetzt der 
Protekto r der Nunüen war und derseLbe Bischof, der jede Macht
entfaltung der Erzbischöfe unterbinden wollte, einst eifrige Gegner 
Roms und seiner Nuntien und Verteidiger der Metropolitangerichte 
waren (14). 

Das Monitum Pa·latinum erreichte seinen Zweck nicht. Der 
14. Art. erfuhr keine Abänderung; wohl aber erließ das Kurkol
legium am 19. März 1764 an den neuzuwählenden römischen König 
ein sogenanntes Kollegialschreiben (15), worauf sich auch die EP 
im Art. 4 stützt (16) . Diese literae collegiales fordern den künftigen 
Kaiser auf, gemäß den Bestimmungen der deutschen Konkordate 
und der Reichsgesetze zu verhindern, daß geistliche Gerichtssachen 
contra jurisdictionem ecclesiasticam Germanicam behandelt würden, 
d. h. an die Nuntiaturen oder die römischen Gerichtshöfe gebracht 
werden (l7) . ttier werden also bereits unter den concordata Ger
maniae wesentlich die Verträge mit Eugen IV. von 1447 verstanden, 
von denen ttorix ein Jahr zu.vor einen Teil zu Mainz entdeckt 
hatte (18). Indem das Monitum Palatinum und die dadurch hervor
ge rufenen literae co!legiales die Handhabung der Fürstenkonkordate 
vom J ahre 1447 dem künftigen Kaiser anbefahien, boten sie der 
episkopalistischen Publizistik im Nuntiaturstreit eine Stütze gegen 
die Münchener Nuntiatur, da 1764 ihr Urheber selbst die Gerichts
barkeit päpstlicher Gesandter in Deutschland verurteilt hatte. Die 
Febronianer (19) wundern sich natürlich über die ve ränderte Partei
stellung Kar.[ Theodors. Aus seinem früheren Verhalten - so 
schreiben sie - kann man ersehen, wie eifrig er einst für die 
deutsche Kirchenfreiheit eingetreten ist. Damals setzte er sich für 
die Gültigkeit der Basler Dekrete ein und forderte an Stelle italieni
scher Nuntien deutsche Richter. Die literae collegiales zeigen nach 
den episkopalistischen Autoren deutlich, wie notwendig eine Ab
wehr der Nuntiaturübergriffe damals schon war und erst recht 
heute noch ist (20). Nur weil ·das Monitum Palatinum bereits be 
stehende Reichsgesetze schützen wollte, erfuhr der 14. Art. keine 
Abänderung. Es wurde aber durch dasselb e: erhärtet, daß die 
Fürstenverträge von 1447 wirklich ein Teil der deutschen Gesamt
konkordate mit dem römischen Stuhle sind (21). Die episkopalisti
schen Publizisten waren bei Erörterung dieser Fragen gegenüber 
den Ultramontanen und den Territorialisten stark im Vorteil. Ihr 
sehr geschickter Hinweis auf das Verhalten Karl Theodors war 
propagandistisch außerordentlich glücklich, zudem er vollkommen 
den historischen Tatsachen entsprach. Nur in einem Punkte konnten 
die Febronianer ihre Miß·sitimmung nicht verbergen : daß der 14. Art. 
selbst eben doch k~ine Veränderung erfahren hatte und daß der 
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doppeideutig.e terminus „concordata principum" im Kapitulations
text nicht eindeutig korrigiert wurde. 

Die bayerischen Schriften (22) - ultramontane berühren die 
Frage nicht - legen sich daher völlig auf den Rechtsstandpunkt 
fest, daß der 14. Art. eben doch keine Abänderung erlitt und daß 
ein kurfürstliches Schreiben kein Reichsgesetz ist, wenn es auch 
mit einem solchen in enger Fühlung steht. Im übrigen gehen die 
bayerischen Bn schneH über diese für die Nuntiaturpolitik Karl 
Theodors blamable Affäre hinweg, während der Speierer Weih
bischof Schmidt (23) seinen Herrn ausführlich verteidigt. Hierzu 
führt er aus: Das damalige Vorgehen Karl Theodors und Stirums 
war vollkommen gerechtfertigt, denn das Recht stand zu dieser 
Zeit nicht auf seiten Roms. Der Speierer Bischof würde auch jetzt 
wieder, wenn offenbare Verletzungen seiner Rechte vorkämen, 
„nicht nur gegen Rom, sondern auch andere die nämliche Sprache 
führen" (24). Mit den „andern" sind, natürlich die Erzbischöfe ge
meint. Der Stirum'sche Prozeß war nach Schmidt ein „Fall, wo 
nach den Konkordaten und den gemeinen Rechten g.ar keine 
Appellation Platz haben konnte, al's daß die Sache an National
richter in partibus sollte verwiesen werden" (25). Hier war das 
ganz offenliegende „widerrechtliche Bestreben nicht nur gegen die 
Kö.nkordaten, sondern auch die gemeinen Rechte und die Ver
fügung des Konziliums zu Trient, daß a mere interlocutoria vim 
definitivae non habente wollte appelliert und daß noch dazu nicht 
einmal zu Rom der gewöhnliche Weg wollte eingehalten wer
den" (26). Daher kann aus dem Vorgehen der beiden Fürsten 1764 
keine Folgerung zugunsten der Bestrebungen des EK gezogen 
werden. Zu den bayerischen und speierischen Ansichten ist kurz 
zu bemerken, daß beide, vom rechtlichen Standpunkt aus gesehen, 
gewiß auf ·die Beibehaltung der alten Fassung des 14. Art. in der 
Wahlkapitulation sich berufen konnten. Die propagandistische Kraft 
der episkopalistischen Polemik in diesem Punkte abzuschwächen 
dürfte ihnen aber wohl sehr schwer gefallen sein, wenn auch der 
gelehrte Kanonist Schmidt mit noch so starken kirchenrechtlichen 
Beweisgründen die damalige Stellungnahme Stirums zu ver
teidigen suchte. 

3. 
Seinem rechtlichen Wesen nach ähnlich wie das Monitum Pala

tinum und die literae collegiales des Wahltags von 1764 ist das 
berühmte, wiederholt schon zitierte kaiserliche Reskript vom 
12. Oktober 1785. Selbst kein neues Reichsgesetz, diente es ebenso 
wie die beiden genannten zur Stütze der episkopalistischen Polemik 
gegen die Nuntiaturen, da es ebenfalls .auf die Fürstenkonkordate 
von 1447 zurückgreift (27). 

Die episkopalistischen Publizisten (28) erkennen wohl die Tat
sache an, daß das kaiserliche Schreiben kein neues Reichsgesetz i:st, 
doch hoffen sie, daß es die Grundlage für einen Reichstagsbeschluß 
gegen die Nuntiaturiurisdiktion wird. Selbst wenn, 1so sagt unter 
ihnen Kolborn (29), die Nuntien in Deutschland gesetzlich anerkannt 
wären, so wäre dies nur eine Folge unterschobener Dokumente, der 
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Pseudoisidoriana, deren Unechtheit ia hinreichend bekannt ist. „Der 
viel hundertjährige Besitzstand (der Nuntien) kann gegen die gö tt· 
liche Einsetzung des Episkopats, gegen die Grundgesetze der deut
schen Kirche, gegen die Aufdeckung der falschen Dokumente, auf 
welche er sich g ründet, keinen offenbaren Mißbrauch schützen (30) ." 
Als Schutz- und Schirmherr muß der Kaiser - dies ist das Fazit der 
febronianischen Ausführungen - die deutsche Kirche bei ihren Frei
heiten und Privilegien ,schützen. Dazu verpflichtet ihn die Grund
verfassung der deutschen Kirche und des Reiches und namentlich 
seine Wahlkapitulation. Das Schreiben Josefs II. an die vier deut
schen ,Erzbischöfe ist nach den Episkopalisten als ein Ausfluß des 
kaiserlichen Schutzherrnamtes über die de.utsche Kirche zu betrach
ten und muß, wenn es auch nicht gese tzlichen Charakter besitzt, 
dennoch im ganzen Reiche beobachtet werden. 

Vo:1 ultramontaner Seite - die bayerischen Bn berühren diese!1 
Punkt nicht weiter - griff vor allem Feller scharf die febroniani.sche 
Ansicht an, als ob den genannten Schreiben Josefs II. irgendwelche 
verpflichtende Kraft z.ukomme (31) . Nach ihm ist die Ausübung der 
N untiaturjurisdiktion Jahrhunderte hindurch im ruhigen und unge
störten Besitze gewesen, anerkannt von Kaiser und I<eich. Das 
Schreiben vom 12. Oktober 1785 iis t nur eine „bedingliche Aufmun
terung, die erzbischöflichen Rechte zu behaupten, vorausgesetzt daß 
sie unrechtmäßig gekränkt würden: Ein Fall, der nicht vorhanden 
ist" (32). Wie so viele Kaiser, so hätte dann · a.uch Josef II. von 
.seiner Thronbesteigung 1765 bis zum 12. Oktober 1785, also 20 Jahre 
lang, eine :solche Unordnung und Gesetzwidrigkeit im Reiche bestehen 
lassen, wenn die beiderseitige Ausübung der päp1stlichen und bischöf
lichen Gewalt bisher den Reichsgesetzen entgegen war (33). Vor
züglich stützt sich also der Lütticher Journalist auf die rechtliche 
Wirkungslosigkeit des Reskripts. Er geht aber noch weiter, indem 
er behauptet, der Kaiser sei sogar verpflichtet, die päpstlichen Rechte 
in Deutschland zu schützen (34). Dies ergibt sich für Feiler aus 
dem Artikel 1 der kaiserlichen Wahlkapitulation. Daher kann sich 
das Schreiben vom 12. Oktober in keiner Weise gegen die Nuntiatur
iurisdiktion richten. 

Der Streit ·um die Auslegung des kaiserlichen Reskript1s vom 
12. Oktober 1785 hing, wie ersichtlich, eng mit den rechtlichen Auf
fassungen über die Konkordate .und die kaiserliche Wahlkapitulation 
zusammen, so daß hier auf das bei diesen Abschnitten Gesagte ver
wiesen werden darf. Wie aber schon im § 1 erwähnt wurde, ver
stand man in ganz Deutschland das kaiserliche Schreiben, trotz 
seiner vorsichtigen Ausdwcksweise, als eine A:blehnung der Nuntia
turgerichtsbarkeit durch Josef II. Pür die publiizistische Propaganda 
der Episkopalisten war in diesem Punkte bereits der Boden in der 
Oeffentlichkeit geebnet. Ihr gegenüber vermochte Feiler nicht durch
zudringen, trotzdem '.S·eine Ansichten sich wohl in den richtigen recht
lichen Bahnen bewegten. 
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Zum Schlusse wäre noch die einzige rechtliche folge zu nennen:, 
welche die Be,wegung von 1786 gezeitigt hatte: Die Abänderung des 
§ 5 Art. 14 der Wahlkiapitulation Leopolds II. (35). Die erzbischöf
lichen Wünsche wurden ,darin teilweise erfüllt: Genaue Fixierung 
der Begriffe „concordata principum" und „judices in partibus" nach 
Maßgabe des Tridentinums Sess. 25 c. 10 de ref. (36) und ·der Bulle 
Quamvis paternae vigilantiae Benedikts XIV. vom 26. August 1741 
(37). Dem J.ubel, der hierüber im episkopalistischen Lager herrschte, 
verlieh der Mainzer Kirchenhistoriker Johann Jung (38) lebhaften 
Ausdwck. Nach ihm bedeutet diese Wahlkapitulation des neuen 
Kaisers einen Sieg der deutschen Kirchenfreiheit. Noch einmal 
rekapituliert Jung im febronianischen Sinne die Konkordaten frage, 
wobei es ihm vor allem auf den Beweis ankommt, daß die Fürsten
konkordate von 1447 schon immer als die Regel der deutschen Ver
träge mit dem apostolischen Stuhl angesehen wurden. Die Abände
rungen des § 5 Art. 14 der Kapitulation blieben jedoch nichts wie 
Theorie. Eine weitere publizistische Auswirkung ward ihnen ver
sagt; das Interesse der Publizisten war durch die Folgen der fran
zösischen Revolution auf andere Gebiete gelenkt worden. 

Der allergrößte Teil der in diesem Abschnitt aufgeführten Bn 
wurde bereits früher genannt. Für eine Besprechung in ,der Zeit
schriftenliteratur bleibt daher nur die große Abhandlung von Aquilin 
Cäsar (39) übrig, welche die episkopalistischen Zn 37 (40), 47 (41) 
und 50 (42) ausführlich besprechen, um natürlich zu einem ablehnen
den Resultat zu gelangen. Cäsars B muß jedoch den Febronianern 
sehr ungelegen gewesen sein. Dies beweist das Urteil des Kritikers 
der erstgenannten Z (43): „Bedauern muß man den Mann, der so 
sehr mit Blindheit beschlagen ist, ·daß die meisterhaften Schriften, 
die . für die Rechte der Bischöfe in Betreff der Nuntien erschienen 
sind; und von welchen er doch die meisten . kannte, nicht imstande 
waren, ihm seine Vorurteile zu benehmen und richtigere Grundsätze 
beizubringen, der bei allen seinen ultramontanen Behauptungen 
,s,ich noch zu sagen getraut, er sei kein Verteidiger der römisch ·~!'! 
Kurie und der unechten Rechte des Papstes. Rez. hielt es daher 
für vergebl1che Mühe, zur Widerlegung dieses abgedroschenen 
Zeuges, dieser übertriebenen Sätze, deren Unrichtigkeit bei allen 
nicht Ultramontanen so aHgemein anerkannt ist, ein' Wort zu reden. 
Der guten Sache der Bischöfe hat der Verf. durch seine Schrift 
nicht geschadet - kann ihr nicht schaden -, aber als einen 
unpatriotischen Mann hat er sich seinen deutschen Mitbürgern ge
zeigt, und ,das mag genug sein, den deutschen Biedermännern zu
zurufen: Ne nominetur in vobis." Eine temperamentvolle Ableh
nung, die aber auf die sicher nicht geringe Werbekraft der Schrift 
des Vorauer Chorherrn schließen läßt. 

Der ganze Fragenkomplex, den der publizistische Streit um den 
juristischen Sinn des Art. 14 der kaiserlichen Wahlkapitulation und 
der damit eng verbundenen Nebenfragen aufwarf, wupde von den 
streitenden Parteien in dieser Weise für ihre Zwecke ausgewertet. 
Für die Ultramontanen war der genanqte Kapitulationsartikel, wie 
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schon gesagt, sehr günstig. Für die Episkopalisten dagegen boten 
das Monitum Palatinum und die literae co!legiales von 1764, sowie 
das kaiserliche Schreiben an die vier deutschen Erzbischöfe vom 
12. Oktober 1786 erwünschtes Werbematerial, um die Wahlkapitu
lation für ihre Zwecke propagandistisch auszunützen. Recht erhiel
ten die letzteren durch die Kapitulation Leopolds II., die sicher nicht 
bedeutungslos geworden wäre, wenn nicht andere Ereignisse. ein
getreten wären. Wie sehr man in Rom die Gefahr, welche für die 
Nuntiaturgerichtsbarkeit darin .Jag, erkannte, beweist der Protest 
des zum Wahltag entsandten Wiener Nuntius Caprara (44) gegen die 
Neufassung des Art. 14 § 5. Den be1handelten Fragen, die in der 
Publizistik des Nuntiaturstreites als Rechtsgrundlagen eine große 
Rolle spielen, wäre kirchenpolitisch starke Bedeutung zugekommen 
und sie hätten eine Neuordnung des Verhältnisses zwischen der 
Kurie und Deutschland zur Folge haben müssen, wenn nicht die 
weltpolitischen Vorgänge eine Weiterentwicklung der kirchlichen 
Fragen verhindert hätten. 

§ 8. 

Die Dekrete der Sess. 24 c. 20 d'e ref. und der Sess. 25 c. 10 de ref. 
des Konzils von Trient. 

Die bisher behandelten Rechtsgrundlagen gingen sämtlich von 
den deutschen Konkordaten der Jahre 1447 und 1448 aus, stützten 
sich also auf das Reichsrecht. Das Kirchenrecht bot den streitenden 
Parteien des Nuntiaturstreites durch die Reformdekrete der 
Sess. 24 c. 20 und der Sess. 25 c. 10 des Tridentinums, welche sich 
beide ebenso wie das Basler Dekret, ,de causis ' mit den Appella
tionswesen befassen, zwei rechtliche Grundlagen. 

Die Bestimmungen der Sess. 24 c. ZO. de ref. (1) besagen, daß 
sämtliche ,causae ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes' 
in erster Instanz von dem Bischof abgeurteilt werden müssen. Als 
zweite Instanz soll an .die ,iudices superiores alias tarnen compe
tentes' appelliert werden. Ausdrücklich nimmt aber das genannte 
Reformdekret die ,causae, quae juxta canonicas sanctiones apud 
sedem apostolicam sunt tractandae, vel quas ex urgenti rationa
bilique causa judicaverit summus Romanus pontifex per speciale 
rescriptum signaturae sanctitatis suae manu propria subscribendum 
committere aut avocare' aus (2). Damit ist das Recht des Papstes, 
bestimmte Sachen vor seinen Richterstuhl zu zitieren, anerkannt. 
Doch verordnet das Dekret, daß kein päpstlicher Gesandter sich in 
die bischöfliche Gerichtsbarkeit einmischen dürfe. 

Das zweite Dekret der Sess. 25 c. 10 de ref. (3) bestimmt, daß 
die Provinzial- und Diözesansynoden geeignete Personen aufstellen 
sollen, die das Amt der ,iudices in partibus' zu übernehmen imstande 
seien. Jede Diözese soll wenigstens deren vier besitzen, ,quibus 
hujusmodi causae a quolibet legato vel Nuntio, atque etiam a sede 
apostolica, committantur' (4). Die Designation eines solchen Rich
ters muß sofort dem apostolischen Stuhle angezeigt werden. 
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An diese beiden Schlüsse des Tridentinums; von denen nament
lich der letztere das Basler Dekret der 31. Sitzung zu bestätigen 
scheint, schloß sich eine neue publizistische Polemik an, bei welcher 
die Episkopalisten die beiden Dekrete a.Js willkommene Rechts
grundlagen gegen die Nuntiaturgerichtshöfe auswerteten, wenngleich 
sie sich nicht verhehlen konnten, daß das Tridentinum dem Papste 
doch größere Rechte ausdrücklich zugestand als das Basler Konzil. 
Unangenehm war für sie vor allem die Verordnung des zweiten 
Dekrets, daß ein päpstlicher Nuntius die ,iudices in partibus' dele
gieren könne. Die febron ianische Publizistik (5) führt zu den ge
nannten Dekrete·n aus, daß man zur Zeit des Konzils von Trient 
noch nicht daran dachte, päpstliche Nuntien die Stelle der ,judices 
in partibus' vertreten zu lassen. Sonst hätte man nicht den Vor
schlag gemacht, es sollten die Provinzial- oder Diözesansynoden 
dem Papste geeignete Persönlichkeiten für dieses Amt vorschlagen. 
„Der Sinn der Konkordaten und des tridentischen Kirchenrats ging 
offenbar dahin, daß alle Sachen durch Na tionalrichter so llten ge
schlichtet werden" (6) . Das Tridentinum gibt also den deutschen 
Erzbischöfen recht, wenn sie auf dem EK die Abschaffung der 
Nuntiaturgerichtsbarkeit forderten, denn es bestimmt in der 
Sess. 24 c. 20 de ref. ausdrücklich, daß Nuntien nicht der bischöf
lichen Gerichtsbarkeit vorgreifen dürfen (7). Die Zugeständnisse 
aber, die das Konzil dem Papste macht, indem der apostolische 
Stuhl berechtigt sein soll, aus besonders wichtigen Gründen eine 
Sache nach Rom zu ziehen, erklären die Episkopalisten für konkor
clatenwidrig. Das Triclentinum, das sonst den deutschen Verträgen 
mit Rom vollauf gerecht wird, vermag nichts dagegen. Daher hat 
auch diese Verordnung in Dei1tschland keine Gesetzeskraft, denn 
zu ihrer Annahme gehört die Zustimmung der ganzen Nation (8). 
Aus dem Dekret der Sess. 25 c. 10 de ref.: ,liabeat unaquaeque 
dioecesis quatuor saltem, vel etiam plures probatas personas, quibus 
hujusmodi causae .a quolibet lega to vel nuntio, vel etiam .a Sede 
apostolica committantur' kann nach den Episkopalisten keinerlei 
Jurisdiktion für die Nuntiaturen gefolgert werden. Die Nuntien 
müssen delegieren und auch dann und in denj enigen fällen, wo 
dem römischen Iiofe vermöge des Primates, der Konzilienschlüsse 
und Konkordate die Gerichtsbarkeit zukommt (9). Dies ist der 
Inhalt der episkopalistischen Ausführungen. Daß die genannten 
tridentinischen Dekrete eine gewisse rechtliche Grundlage für die 
publizistischen Vertreter des EK boten, kann nicht geleugnet 
werden. Es darf aber auch nicht verkannt werden, daß die 
,iudices superiores alias tarnen competentes' nicht näher bestimmt 
wurden, daß also eine direkte Appellation nach Rom schon in der 
zweiten Instanz möglich war. Außerdem konnte der Papst . ,ex 
urgenti rationabilique causa' Streitfälle nach Rom abberufen und 
den Nuntien wurde das Recht gegeben, die ,iudices in partibus' zu 
kommittieren, so daß schließlich doch wieder ihre eigene Jurisdik
tion in Erscheinung trat. Die beiden Dekrete waren demnach wohl 
rechtliche Grundlagen für die Episkopalisten, aber mit sehr vielen 
Einschränkungen zugunsten Roms und seiner Nuntien. Den publi-
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zistischen Verteidigern der Nuntiaturiurisdiktion war daher bei ihrer 
Polemik gegen diie fobronianischen Ansichten in Betreff der ge
nannten Dekrete gkichfalls eine tragfähige Basis gegeben. 

Von kurialistischer Seite beschäftigt sich die offizielle päpst
liche ,Responsio' im 6. Kap. mit ,den tridentinischen Verordnun
gen, und zwar mit der ausgesprochenen Tendenz, zwischen den 
Schlüssen von Basel und Trient einen Gegensatz zu konstruieren. 
„Data vero opera Tridenbini Patres abstinuerunt a Decretis 
Basileensibus nominandis, non quod illa ignorarent, aut illorum 
rationem nullam habuerint. sed quod illa indigna prorsus putarunt, 
quae nominarentur, exemplum in eo secuti turn Apostolicae Sedis, 
turn Nationis, quae in Concordatis Decreta haec numquam nomina
runt utpote quae a Concilio prodiernnt in schisma prolapso; ita ut 
ju.re ac merito ille in reprehensionem inciderit, qui semel eorum 
auctoritate uti se posse in eodem Concilio putavit" (10). Die Be
stimmungen des Tridentinums, namentlich „quoad causas", unter
scheiden sich stark von den diesbezüglichen Verfügungen der 
Basler Synode auf der 31'. Sitzung. Da nun aber Eugen IV. sich die 
Klausel reservierte : „Donec per legatum - concordatum fuerit, 
vel per Concilium - aliter fuerit ordinatum" (11), so haben nach 
der „Responsio" die Basl'er Dekrete in diesem Punkte ihre Rechts
kraft verloren, selbst wenn dies nicht schon durch die Aschaffen
burger Verträge von 1448 geschehen wäre (12). Ein Vergleich 
zwischen den Bestimmungen von Basel und Trient im Appellations
wesen zeigt nach dem apostolischen Breve die Unterschiede, welche 
zwischen beiden klaffen. Rom sieht also in den Verordnungen der 
Sess. 24 c. 20 und der Sess. 25 c. 10 de ref. keineswegs Bestim
mungen, die seinen Anspr'üchen auf die Nuntiaturgerichtsbarkeit 
zuwiderlaufen, sondern eine Billigung der päpstlichen Forderungen, 
welche allen etwaigen Deutungen der Basler Dekrete kirchenrecht
lich ein Ende bereiteten. Daß die genannten tridentinischen Reform
dekrete dem P apste große Rechte reservierten, wurd·e schon ge
sagt. Doch dürfte es übertrieben sein, darin eine völlige Ablehnung 
des Basler Dekrets „de causis" zu sehen, welches zu Trient doch 
eine gewisse Anerkennung erlangte. 

Von bayerischer Seite nahm zu den Bestimmungen des Triden
tinums in ausführlichster Weise Aschenbrenner (13) Stellung. Die 
Verordnung der Sess. 24 c. 20 de ref. glossiert er folgendermaßen: 
Die Episkopalinstanz wird so, wie es recht und billig ist, geschützt; 
die Zwischeninstanzen werden in dem Zustand g elassen, wie sie 
zur Zeit des Trienter Konzils sich befanden. Die apostolischen 
Nuntien sollen innerhalb der Grenzen bleiben, welche ihnen recht
lich zukommen. Sie dürfen ihre Befugnisse nur dann überschreiten, 
wenn die Bischöfe. sich Versäumnisse zuschulden kommen lassen, 
oder wenn dieselben rdie Nuntien besonders begünstigen wollen (14). 
Von diesen Beschränkungen sind alle dem römischen Stuhle zu
gehörigen Rechtsfälle frei. Außerdem noch jene, welche der Papst 
aus erheblichen Ursachen eigenhändig kommittieren oder abberufen 
lassen will (15). Bei dieser seiner Ansicht über das genannte 
Reformdekret beruft sich der Oberaltaicher Benediktiner auf den 
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Protestanten liausen, der, obwohl ein entschiedener Gegner der 
Nuntien, trotzdem die Ansicht vertrat, daß das Tridentinum keine 
Stütze gegen dieselben bot. liausen nun schreibt über das Konzil 
und die Reformbestrebungen der deutschen Reichsstände auf dem
selben (16): „Die deutschen Reichsstände hatten gehofft, daß die 
Kirchenversammlung zu Trient ihre Beschwerden endlich beheben 
würde. Allein die Päpste wußten die Versammlung mit Religions
sachen derges talt zu beschäftigen, daß die Kirchenreformation zu
letzt vorgenommen, die Reformation aber des römischen liofes 
ganz ausgeschlossen wurde. Bei dem ersteren blieben die meisten 
Mißbräuch e und Beschwerden, und wenn man auch eine Verände
rung mit 'dieser oder jener Beschwerde vornahm, so zernichtete 
eine beigefügte Einschränkung immer a ll e Wirkung und allen Er
folg. Gleiches Schicksal hatten die Beschwerden über die Appel
la tionen an den apos tolischen Stuhl. Man darf mit einiger Aufmerk
samkeit die Verordnungen überlesen, so wird man sich bald über
zeugen, daß zwa r, in einigen dem äußerlichen Ansehen nach, die 
Beschwerde gehoben wurde, bei näherer Untersuchung aber 
selbige nach wie vor blieb." Das Tridentinum dachte - so schließt 
Aschenbrenner aus diesen Ausführungen des protestantischen Publi
zisten - gar r.icht daran, Reformen im Appellationswesen zu 
schaffen und 1 noch viel weniger, den Beschlüssen des Basler Kon
zils Nachdruck zu ver leihen. Besonders wendet sich der bayerische 
Publizist gegen die episkopalistische Behauptung (17), daß nur jene 
Schlüsse für Deutschland Gültigkeit haben, die der Nation vorteil
haft sind. Rechtlich ist - so sagt der spätere Ingolstädter Kano
nist - eine solche These unhaltbar (1 8). Doch erklärt er selbst 
die Ausnahmen der Sess. 24 c. 20 de ref. (19) zugunsten des apo
stolischen Stuhles noch mit dem Dekret „de causis" für vereinbar, 
denn der Papst „ließ die echt befundenen Appellationen kommit
tieren; die mit besonderen Umständen begleiteten Fälle nach Rom 
abiordern" (20). Da nun zu Trient die deutschen Bischöfe als 
Reichsfürsten und der anwesende Kaiser die deutsche Nation reprä
sentierten und da der Papst durch seine Gesandten vertreten war, 
so war es wohl mög.Jich, daß die Nachfolger derjenigen, die einst 
die Konkordate errichteten, dieselben aus der gleichen Gewalt be
schränkten oder in einigen Punkten abänderten (21). 

Die Bestimmungen der Sess. 25 c. 20 de ref. sind nach Aschen
brenner nur bedingungsweise auf.gestellt. „Weil wegen falschem 
Anbringen, wegen Entlegenheit der Oerter, - vielmals untüchtige 
I~ichte r delegiert werden, so fand man · sich gezwun,gen, auf ein 
passendes Gegenmittel zu sinnen" (22). Den Episkopalisten dient 
dieses Dekret in keiner Weise, denn es befiehlt ausdrücklich, daß 
die delegierten Richter zu Diensten der apostolischen Nuntien 
stehen müßten, di e sich ihrer bei der Erledigung ·der Streitfälle 
bedienen sollen. Besser kann nach Aschenbrenner für die Gerichts
barkeit der Nuntien nicht gesp rochen werden. Aber nun ste llt er 
auch die für die Episkopalisten unangenehme Frag e: ;,Wo sind 
die Synoden, wo die Anzeigen der gewählten Subjekte? Wie setzte 
Benedikt XIV. (23) daran, daß größere Genauigkeit für beide Punkte 
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beobachtet würde! War deswegen ·das System der Ordinarien ge
lenkiger?" (24). Dagegen entschuldigt kein Einwand, daß ·durch die 
andauernden Religionsunruhen die Ernennung dieser Diözesan
richter nicht mögHch war. Die Bischöfe selbst haben schwer ihre 
Pflicht verletzt, da sie nie Diözesan- oder Provinzialsynoden ab
hielten. Aufgabe ·des apostolischen Stuhles dagegen war es, Sorge 
zu trngen, daß die 3. Instanz überhaupt gebildet würde. Diese über
trug er seinen Nuntien, deren Gerichtsbarkeit daher in Deutsch
land mit vollem Rechte besteht. Durch den Hinweis, daß die Be
stimmungen des 2. Reformdekrets von ·den deutschen Bischöfen 
nicht durchgeführt wurden, machte der bayerische Publizist den
selben einen schweren, aber gerechtfertigten Vorwurf. Denn tat
sächlich war die Nachlässigkeit der Bischöfe mit ein Grund der 
ausgeb reiteten Appellationsgerichtsbarkeit der päpstlichen Nuntien 
und im Nuntiaturstreit für deren Verteidiger ein wirksames Pro
pogandamitteL Auch die EP hat diese Nachlässigkeit gefühlt, denn 
sie verordnet im Art. 22 Abs. d, daß die Wahl „der judices in par
tibus" gemäß den Vorschriften des Konzils von Trient geschehen 
müsse (25). 

Da die Bestimmungen der genannten Synode über das Appel
lationswesen praktisch ohne Erfolg blieben, so kommt ihnen in der 
publizistischen Literatur nur eine untergeordnete Bedeutung zu. 
Lediglich in den größeren Abhandlungen werden sie als rechtliche 
Grundlagen herangezogen. Für eine Besprechung in der Zeit
schriftenliteratur und in den Reichstagsberichten der Grafen Seins
heim und Lerchenfeld bleiben hier keine neuen Bn übrig. Obwohl 
ihrem Inhalte nach für die Nuntiaturgegner nicht ungünstiges 
kanonistisches Material, blieben •die Dekrete der Sess. 24 c. 20 de ref. 
und der Sess. 25 c. 10 de ref. gegenüber den anderen Rechtsgrund
l<l'gen an propagantistischem Werte für die Bestrebungen des EK 
zurück, da der deutsche Episkopat nie den Versuch ihrer prakti
schen Durchführung gemacht hatte und da sie auch für den apostoli
schen Stuhl viele günstige Klauseln enthielten, welche von ·den 
Nuntiaturverteidigern geschickt ausgenützt werden konnten. 

§ 9. 

Der Reichstag, und die deutschen Nuntiatur.en. 

Durch das kaiserliche Hofdekret vom 9. August 1788 (1) war 
der Nuntiaturstreit dem I~eichstag zur Entscheidung überwiesen 
worden, um eine Rechtsgrundlage entweder für oder gegen die 
Nuntiaturgerichtsbarkeit zu schaffen. Fundament dieser neuzuschaf
fenden Rechtsbasis waren naturgemäß die alten juristischen Grund
lagen des Nuntiaturstreites, die Konkordate der deutschen Nation 
mit dem römischen Stuhle, die kaiserliche Wahlkapitulation und 
aus dem Kirchenrecht die Reformdekrete der Sess. 24 c. 20 und der 
Sess. 25 c. 10 des Tridentinums. Da wegen der französischen Revo
lution, die von 1790 ab den Reichstag völlig beschäftigte, niemals 
eine Entscheidung über diese fragen getroffen wurde, so wurde sie 
nur publizistisch erörtert; in allen Parteilagern mit der Tendenz, 
für ihre rechtlichen Anschauungen Propaganda zu machen und die 
öffentliche Meinung politisch zu beeinflussen. 
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Wie wichtig man in München die neue Wendung der Dinge 
auffaßte, beweist das kurfürstliche Schreiben vom 27. August 1788 
an die pfalzbayerische Reichstagsgesandtschaft zu Regensburg (2), 
worin Karl Theodor seinen in der Antwort an den Kaiser vom 
4. AprH 1787 (3) bereits bekanntgewordenen Standpunkt wiederum 
vertritt, daß die Münchener Nuntiatur keine gesetzes•widrige Neue
rung ist, ·daß die beiden Subdelegaten des Nuntius für die Pfalz 
und für Jülich-Ber·g keinerlei Jurisdiktion besitzen und daß Zoglio 
nur die Gerichtsbarkeit ausübt, die dem apostolischen Stuhle seit 
Jahrhunderten gebührt. Die Lösung der schwebenden Streitig
keiten soll gemäß Art. 14 § 5 der kaiserlichen Wahlkapitulation (4) 
durch gütliche Uebereinkunft .mit der l(urie geschehen, weshalb der 
Kaiser nach dieser Hinsicht beim römischen liofe sondieren möge. 
Nach diesen Gesichtspunkten soll, so schließt der Kurfürst sein 
Schreiben, Graf Lerchenfeld di.e übrigen Vertreter der Stände in
formieren, um ein für die Münchener Nuntiatur günstiges Reichs
g,utachten zu erzielen (5). 

liauptgegenstand der publizistischen Erörterung der etwaigen 
Reichstagsentscheidung über die Nuntiaturen bildete die Frage: Ist 
der Reichstag berechtigt, die Nuntiaturgerichtsbarkeit aufzuheben 
oder nicht? Wenn ja, welches wird sein Urteil sein? Je nach ihrem 
prinzipiellen Standpunkt beantworteten die Publizisten diese Frage 
auf verschiedene Weise. 

Die febronianischen Autoren (6) gehen von der Anschauung 
aus, daß d'er Reichstag bei der Abfassung eines Beschlusses über 
das Nuntiaturwesen den Lehrsatz vom unmittelbaren göttlichen 
Ursprung der bischöflichen Jurisdiktion zugrunde legen soll (7). 
Dies ist .der erste Grundsatz. Als zweiter muß noch hinzukommen, 
daß die Regierungsgewalt deutscher Bischöfe. eine unumschränkte 
ist, die nur den allgemeinen Kirchengesetzen, worunter die in der 
EP dem Papste noch belassenen Rechte verstanden werden, sowie 
dem Reichstag unterworfen bleibt. Sind diese beiden Grundsätze 
in Anwendung gebracht, dann ergibt sich von selbst, daß eine Ge
richtsbarkeit päpstlicher Gesandter in Deutschland nicht möglich 
ist. Die Durchführung eines solchen Reichstagsbeschlusses muß 
nach den Episkopalisten auf die Weise geschehen, daß keine päpst
liche Bulle im !~eiche publiziert werden darf, die nicht vom Kaiser 
angenommen wurde, sowie daß kein Nuntius das Reich betreten 
so ll , dessen Kreditiv nicht vom Reichsoberhaupt als verfassungs
mäßig anerk·annt wur.de. Zur Sicherung soll dasselbe noch dem 
Reichstag mitgeteilt werden, der die Befähigung erhält, dagegen 
etwaige Aussetzungen vorzubringen. Solange nun die Beratungen 
am Reichstag dauern, i 1s1: ·dem Nuntius der Zutritt ins Reich unter
sagt. Verfehlt sich ein Reichsstand gegen diese Vorschriften, so 
muß gegen denselben gesetzlich vorgegangen werden. Desglei
chen müssen dem römischen liofe, falls er trotz des Reichsgesetzes 
wieder erneute Eingriffe wagt, seine ihm aus Deutschland noch zu
fließenden Einkünfte gesperrt werden (8). Gegen die Forderung 
des Münchener liofes (9), der Kaiser solle sich gemäß Art. 14 § 5 
seiner Kapitulation (IO) mit dem apostolischen Stuhle zur Hebung 
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der Nuntiaturwirren ins Benehmen setzen, wird aus zwe i Gründen 
polemisiert (11): 1. Weil Rom solche Vergleichsverhandlungen 
immer zu verzögern pflegt, um für seine Zwecke Vorteil daraus zu 
schlagen. 2. Weil die K·urie diese Verträge nicht hält. Das beste 
Beispiel .hierfür ist den Episkopalisten das Salvatorium Eugens IV. 
zu den Fürstenkonkordaten von 1447 (1 2) , worin der genannte Papst 
alles da1sjenige, was .den kurialen Ansprüchen unter Umständen 
ungünstig war, widerrief. Solche Grundsätze, so sagen die Anhänger 
des EK, vertreten die Kurialisten auch heute noch, indem sie be
haupten, daß der apostolische Stuhl in allen jenen Punkten, die ihm 
nachteilig sind, nicht durch die concordata principum gebunden ist 
(13). Diese Anischau.ungen würde Rom nach den Verhandlungen wie
der zur Geltung bringen; daher muß vor einem solchen \Vege, der 
den Interessen der deutschen Kirche nur schädlich sein kann, ein
dringlich gewarnt werden. Wohl legen sich auch die Episkopalisten 
die Frage vor, ob der Reichstag das geeignete Forum für eine Ent
scheidung über die Nuntiaturgerichtisbarkeit sei. Sie widerlegen alle 
etwaigen Einwföfe mit dem Iiinwei!s', daß es s·ich um juristische 
und politische Dinge, nicht aber um Dogmen handelt. Da die Ver
fassung der deutschen Kirche in Mitleidenschaft gezogen ist, so sind 
~aiser und Reich, die protestantischen Stände miteingeschlossen, 
sehr wohl zur Erkenntnirs des Falles geeignet (14). Damit schließt 
die febronianische Publizistik ihre Ausführungen über die etwaige 
Reichstagsentscheidung im Nuntiaturstreit. Ausgehend von ihrem 
prinzipiellen febronianischen Standpunkt, ges tützt durch ihre An
sichten über die anderen Rechtsgrundlagen des Nuntia turstreites, 
mußten die literarischen Verteidiger des EK zu einem solchen 
Resultat ge lang~n. Auffällig ist auch hier wieder die starke Position, 
welche die 1Episkopalisten unter vö lli'ger Verkennung der Tatsachen 
dem Kaiser in Kirchensachen einräumen wollen (s. § 4). 

Die gegen eine Aufhebung der Nuntiaturgerichtsbarkeit durc:1 
den Reichstag ge richtete ultramontane Polemik (15) - die baye
rischen Publizisten schweigen auffallenderweiise zu ·der Frage -
geht von dem Wesen der katholischen Kirchenverfassung aus, die 
ein Oberhaupt voraussetzt. Mit dieser Grundverfassung der Ge
samtkirche muß auch die deutsche übereinstimmen; daher kann dem 
deutschen ·Episkopate nicht die höchste Gewalt in der deutschen 
Kirche z,uges tanden werden. Nach diesen prinzipiellen Ausführun
gen polemisieren die Ultramontanen - wenigstens zum Teil - gegen 
die Kompetenz des Reichstags in dieser für rsie rein geistlichen An
gelegenheit. Nach den Gegnern des EK greift der ganze Nuntiatur
streit so tief in das kanonische Recht ein, daß sich der Reichstag 
mit der ihm vorgelegten Materie nicht befassen kann, weil er hierzu 
nicht die nötige geirstliche Eigenschaft besitzt. Nur für die Erledigung 
weltlicher Geschäfte bestimmt, kann er darüber kein Urteil fällen, 
welche Macht dem römischen Stuhle in Deutschland zukommen SQ ll, 
ob man ihn von ·der geistlichen Gewalt im Reiche ausschließen da rf 
oder nicht. Dies sind aber die .Punkte, auf deren Entscheidung es 
hauptsächlich ankommt, falls der Reichstagsbeschluß den erzbischöf-

77 



liehen Wünschen gemäß erfolgt (16). Der protestantische Reichsteil 
kann überdies nicht in Dingen, welche die Verfassung der katho
lischen Kirche zu tiefst berühren und ,die päpstlichen und bischöf
lichen Kompetenzen abgrenzen sollen, sich einmischen, da man hier
für von ihm weder gründliche Kenntnisse fordern noch auch ver
muten kann. Gemäß dem Westfälischen Frieden soll auch ein jeder 
Religionsteil seine Kirchenangelegenheiten selbständig besorgen (17). 
Als .allenfallsiger Richter kann ,daher eigentlich nur das corpus 
catholicorum in Frage kommen. Da aber nun einmal die Nu:ntiatu!"
sache an den Reichstag gebracht ist, so muß sich derselbe bei seinem 
Urteil auch nach den bestehenden Gesetzen und Verträgen richten, 
welche in dieser Materie vorhanden sind. Als solche bieten sich ihm 
die zwischen Rom und der deutschen Nation abgeschlossenen con
cordata principum dar . Diese fordern dadurch, daß in ihnen das 
Basler Dekret „de causi1s" enthalten ist, die Ernennung von „iudices 
in partibus". Doch liegt die Schuld, daß keine Richter für die dritte 
Appellationsinstanz ernannt w;urden, beim deutschen Episkopate und 
nicht bei der Kurie. Da nun aber Rom sein Recht auf die dritte 
Instanz behaupten wollte, so ließ es diese durch seine Nuntien bilden. 
So geschah es bis jetzt ununterbrochen, und auf diese Weise be
kamen die Nuntiaturgerichtshöfe einen langjährigen Besitzstand, 
nicht durch päpstliche Anmaßung, sondern durch die Nachlässigkeit 
der deutschen Bischöfe (18). Die sämtlichen übrigen Grundlagen 
sind nach den Ultramontanen zugunsten des apostolischen Stuhles. 
Der letzte Reichsabschied von 1654 verpflichtet im § 164 (19) die 
Nuntien, bloß in weltlichen Rechtsstreitigkeiten von den bischöf
lichen Gerichten keine Appellationen .anzunehmen, und der 14. Art. 
der Wahlkapitulation (20), der den künftigen Kaiser zur Handhabung 
der Konkordate verpflichtet, kann nicht für die erzbischöflichen Be
strebungen herangezogen werden, da .auch die Konkordate dem 
Papste die dritte Instanz zubilligen. Ob nun diese durch römische 
oder durch deutsche Richter gebildet wird, ist - so sagen die Geg
ner des I'.:K - nebensächlich. Für die Aufrechterhaltung ihrer Rechte 
mußte die .deutsche Nation, nicht aber der apostolische Stuhl, Rech
nung tragen (21). Das Monitum Palatinum und das kaiserliche 
Reskript vom 12. Oktober 1785 können überhaupt nicht gegen die 
Nuntiaturgerichtsbarkeit ausgewertet werden, denn sie besitzen 
keine gesetzliche Kraft (22). Der Reichstag befindet sich daher in 
einer sehr mißlichen Lage, nachdem erst seit dem EK gegen die 
Nuntiaturjurisdiktion geklagt wurde. Für eine Entscheidung bleiben 
ihm drei Wege: 1. Er hebt die dritte Instanz für. geistliche Streitfälle 
gänzlich auf, wozu er aber nicht berechtigt ist. 2. Er verbietet jede 
Appellation an die Nuntien und weist die Appellanten direkt nach 
Rom, was für dieiselben mit großen Unkosten verbunden ist. 3. Er 
kündigt die Konkordate mit Rom, was rechtswidrig wäre, da ein 
öffentlicher Vertrag nicht anders als durch Zustimmung beider Teile 
außer Kraft gesetzt werden kann (23). Sämtliche Wege, die der 
Reichstag zugunsten der Erzbischöfe beschreiten kann, sind daher 
ungangbar, außer der einzigen Möglichkeit, daß er die Bildung der 
dritten Instanz durch „iudices in part.ibus" vorschreibt. Selbst wenn 
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aber dieser Punkt im Sinne des EK bereinigt wird, bleiben dem 
Papste noch immer so viele Rechte übrig, welche ihm die EP 1strei
tig macht, und worüber nur eine geistliche Versammlung, etwa ein 
deutsches Nationalkonzil, sprechen kann (24). Von einer Entscheidung 
dieses Forums in der Nuntiaturfrage dürften daher die Erzbi schöfe in 
keiner Weise befriedigt sein (25) . Die ultramontane Polemik, die 
sich auf die bereits in den Abschnitten übe·r ·die anderen Rechts
grundlagen vorgetragenen kurialistischen Thesen stützt, ist insofern 
von Interesse, als 1sie die concordata principum von 1447 als Rechts
gr.undlage anerkennt und die Ernennung von „judices in partibus" 
im Sinne der EP Art. 22 Abs. d konzediert. Wenn sie dem Reichs
tag prinzipiell das Recht abspricht, über die Nuntiaturjurisdiktion als 
einer rein geistlichen Angelegenheit zu urteilen, sio ist dies krrchen
rechtlich gesehen richtig-. Doch wird dabei die große politische Be
deutung des Nuntiaturstreiteis völlig außer acht gelassen. Und diese 
war es doch schließlich, welche die Angelegenheit an den Reichstag 
brachte, denn der Münchener und die erzbischöflichen tiöfe waren 
an einer Reichstagsentscheidung gleichermaßen interessiert, da die
selbe eine Basis für ihre weiteren kirchenpolitischen Schritte werden 
sollte. Insofern war die Anrufung des Reichstags wohl berechtigt. 

Die Verteidiger der Nuntiaturen unterstützte in ihrer publizisti
schen Polemik der protestantische Jurist B. P. Mohl (26), der von 
einem :streng sachlichen Standpunkt aus zur etwaigen Reichstags
entscheidung Stellung nahm. Man kann - so führt er aus -- dem 
apostolischen Stuhle im allgemeinen das Recht, Nuntien mit Fakul
täten abzusenden, nicht streitig machen, da gemäß dem katholischen 
Kirchensystem dierses Recht im Primate begründet liegt. Lediglich 
in einem Punkte sind die Nuntiaturfakultäten anfechtbar, insofern 
die Nuntien die facultas judicandi besitzen, da dieser das Basler 
Dekret „de causis·" entgegensteht (27) . Doch nicht einmal dieses 
hat dem Papste alle Gerichtsfälle entzogen und auch diejenigen, 
welche die „iudices in partibus" aburteilen sollen, werden im päpst
lichen Namen gerichtet. Obendrein kann man nach Mohl den Be
griff der „judices in partibus" doppelt auffasisen: 1. Es sind Personen 
von belie.biger Nationalität, die der Papst an den betreffenden Ort 
schickt, um in seinem Namen ·den Streitfall zu entscheiden, oder 
2. es sind Personen aus der betreffenden Nation, die im päpstlichen 
Auftrag zur Erledigung der Appellationssachen von Rom delegiert 
werden. Letztere dürften wohl im Basler Dekret gemeint gewersen 
sein, doch widerspricht auch der erste Begriff nicht der Natur der 
Sache (28). Die Basis für ein Einschreiten gegen die Nuntiaturjuris
diktion am Reichstag ist also :sehr schmal. Daß die geistliche Nun
tiaturgerichtsbarkeit immer in Deutschland anerkannt wrurde, be
weist nach Mohl unter anderem der Reichsabschied von 1654 § 164 
(29) und die kaiserlichen Wahlkapitulationen von Karl V. bis Josef II. 
Zu alledem kommt noch, daß die deutrschen Bischöfe von dem ihnen 
durch das Tridentinum Sess. 25 c. 10 de ref. neuerdings gegebenen 
Rechte, Synodalrichter für die dritte Instanz zu ernennen, nicht Ge
brauch gemacht haben. Da aber doch eine dritte Appellationsinstanz 
existieren mußte, so war man gezwungen, die Gerichtsbarkeit des 
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Papstes und der Nuntien in der Kapitulation anzuerkennen (30). Ob
wohl die drei geistlichen Kurfürsten ständig an derselben mitwirk
ten, so taten sie dennoch nichts, um diesem Zustande ein Ende zu 
bereiten. Gegen die Nuntiaturiurisdiktion am Reichstag vorzu
gehen, 1so schließt Mohl seine Ausführungen, dürfte also rechtlich 
sehr schwer fallen, und die protestantischen Stände werden gut 
daran tun, sich an dieser juristisch sehr heiklen Sache nicht zu be
teiligen (31). Wie stark die Ausführungen des Stuttgarter Rechts
lehrers sich an die ultramontanen Ansichten anlehnen, liegt auf der 
tiand. Seine Argumente, ruhig und sachlich vorgetragen, waren aber 
wohl in vielen Stücken berechtigt. 

In der Zeitschriftenliteratur fand von den episkopa!istischen Ab
handlungen die B 67 (32) wegen ihrer äußers t radika len Anschau
ungen mehrere größere Rezensionen. Von den febroniani·s•chen Blät
tern besprechen sie ·die Zn 34 (33), 47 (34) und 50 (35), welche die 
Grundtendenz der Schrift zwar billigen, aber eine völlige Loslösung 
der deutschen Kirche von Rom - wie Rothammer sie wünscht -
doch für unmöglich erklären. Die B 90 (36) wurde von der schon 
genannten Z 50 (37) besprochen. Der Kritiker wei:st auf die allge
meine Müdigkeit hin, welche der Nuntiaturstreit bereits erzeugt hat. 
Von der Abhandlung gibt er eine sehr genaue Inhaltsangabe und 
empfiehlt sie seinen Lesern. Von den ultramontanen Schriften wur
den die Bn 129 (38) und 137 (39) in den febronianischen Zn 34 (40) 
und 50 (41) rezensiert. Das Endergebni1s der Besprechungen war 
wegen der Tendenz der beiden Abhandlungen natürlich ablehnend. 
Die meisten Rezensionen fand Mahls B 150 (42). Die episkopalisfi
iS chen Zn 39 (43) und 79 (44) geben von der Abhandlung kurze, neu
tral gehaltene Auszüge. Gegen die mit ruhiger Sachlichkeit vorge
tragenen juristischen Argumente konnte man auf der febronianische11 
Seite nicht gut . polemisieren. Wohlwollend dagegen wurde die B 
von den protestantischen Kritikern der Zn 152 (45) und 159 (46) 
rezensiert. Die beiden rühmen die gründlichen Rechtskenntnisse des 
Verfassers. Die Auswirkung der hier neu verwendeten Schriften in 
den zeitgenössischen Blättern wa r keine geringe, wenn auch nicht 
mehr allzu :stark. Dies darf nicht verwundern, da die Abhandlungen 
vielfach 1789 erschienen, wo in den Zn bereits das Interesse am Nun
tiaturstreit merklich abflaute. 

In den Berichten Seinsheims wird von den ultramontanen Ab
handlungen die B 136 (47) am 2. J anuar 1789 (48) erwähnt, doch 
äußert der Gesandte keine persönliche Meinung. Von den pro
testantischen Schriften bespricht er am 30. September 1788 (49) 
Mahls rühmlichst bekannte Abhandlung (50) , aber wieder ohne per
sönlich zu ihr Stellung zu nehmen. Graf Lerchenfeld berichtet arr.1 
13. Mai 1789 (51) von der Schrift Rothammers (52) nach München. 
Ueber ihren Inhalt äußert er lebhafte Entrüstung, w ährend die am 
16. Januar des gleichen Jahres (53) besprochene kurialistisch einge
stellte B 129 (54) 1seine Billigung findet. Die Schriften, die sich mit 
der f~eichstagsentscheidung über die deutschen Nuntiaturen befaß
ten, waren sicher für die bayerische Kirchenpolitik von größerer Be
deutung als die Berichte der beiden Gesandten erkennen lassen. 
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Die .Entscheidung des Reichtstags über die Nuntiatur]urisdiktion 
in Deutschland sollte nach dem Wunsche und Willen der erzbischöf
lichen Iiöfe und Bayerns dem ganzen Streite ein .Ende bereiten. 
Trotzdem di~ser Beschluß unter dem Drucke der französischen Revo
lution nicht erfolgte, hatte er doch in der Broschürenliteratur schon 
seine Schatten vorausgeworfen. Bei der allgemeinen Müdigkeit, die 
infolge der langen Dauer des Nuntiaturstreites herrschte, ist es nicht 
verwunderlich, daß der Widerhall in den Zn nicht mehr a llzu stark 
war. Doch zeigt sich bei der Behandlung der publizistischen Litera
tur über die etwaige Reichstagsentscheidung klar und deutlich, wie 
hartnäckig und :scharf um die neu zu schaffende Rechtsgrundlage 
gegen bzw. für die Nunüaturjurisdiktion gekämpft wurde, die im 
Iiinblick auf die Kirchenpolitik Karl Theodors für Pfalzbayern größ
tes Interesse beanspruchte. Bei der Erörterung dieser rechtlichen 
Frage gilt, was schon früher gesag t wurde: Sie muß vom jeweiligen 
prinzipieUen Standpunkt au!S betrachtet 1und gewertet werden. Die 
episkopalistische Publizistik geht von Febronius aus. Im .EK, einem 
politischen Iiöhepunkt des deutschen .Episkopalismus fand sie die 
Plattform, von der aus sie gegen ihre Gegner, die Ultramontanen 
und die bayerischen Territorialisten, zu Felde ziehen konnte. Inso
fern bildet die Publizistik über den Münchener Nuntiaturstreit einen 
Teil ·des Kampfes, der sich einerseits um da1s Wesen und den Inhalt 
des päpstlichen Primates, anderseits um das Verhältnis von Kirche 
und Territorialstaat in der Zeit zwischen Tridentinum und Vatikanum 
bzw. der großen Säkularisation entspann . 
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P.S li 469 i. HB 1 2. 26; Meu·sel 8. 390: Klüber 568. 10. GM K. i.JI. 374/5 I 
BS li 453 k. liB 1 2, 54; Meusel 8, 390 f. 11. Meusel 8, 457 f. 12. Univ.
Bibl. Kiel. HIJ3I 1 3, 318: Münch 375~379; Meusel 8, 457 f. 13. Meusel 3, 
624!.: 16, 283 : 21. 7112f.; ADB 44 252f. 14. OM. K.bl. 374/5 lt! BS li 453w; 
BSt. IiB 11, 171 ; Me usel 8, 624; ADB 44 253. 15. Gli 444; O M K. ~chw . 
214/7 II u. K. bi. 374/5 1 BSii 512; BSt. HB 1 1. '212'; Meusel 8, 624; ADB 
44 25.3. 16. OH 490; OM K. bl. 3-74 /5 F BS!i 506; OB. HB 1 2, 110; Meu~el 
8, 624; ADB 44, 253. Einen terminru s ad qu,em für die Entstehungszeit der 
B liefe'rt der Vermerk auf dem Titelbla tt des Exemplars zu RS: Lit. A ad 
Re!. v. 8. J än ner 1789, so daß die Schrift gegen Ende des J a hres 1788 
wtstanden se in dürfte. Ihr vermufücher Druckort ist Bonn. (GM K bl. 
374/5 1 BS H 506.) 17. GtM K. bl. 374/4 BS li 469 m; BSt; UB. HB 1 2, 188; 
Ruef 245; Meusel 8, 624; ADB 44, 253. 18. IBISt. Vgl. Münch 293-299. 
19. G!M K. hl. 374 /5 II BS li 453 x: BSt. 20 . GM K. bl. 374/5 I BSH 453; BA . 
21. OM K. schw. 214/7 H u. K. bl. 374 /5 I BS.Ji1 46'3· s; BSt. 22 . GM K. bl. 
374/3 BS li 486 : BISt. 23. OM K. bl. 3·74 /5 I; BSt. 24 . Sommervogel 4, 
875----.s81; Hurter 5, 370-372: Schu lte 2, 236; ADB 14. 695. 25. GM' K. bl. 
374/2 BS Ii 476; BSt. Ii,ß 1 4, 204; Schu lte 2, 236. Die Schrift wird auch 
Peter Adolf Winkopp (~. i.:.) zugeschri eben. Doch ist Jun gs Verfassersclrnft 
wahrscheinlicher, da Winkopp zu dieser Zeit mit der Mainze r Regierunig -
auf deren Insp irat ion hin die B vwe ife!los verfaßt wurde - noch in sehr 
gespanntem Verh ältnis lebte. Vgl. AiDB 43, 456 f.; Sommervoge.l 880. 
26. ADB 16, 467'; Meusel 4, 220: 11 , 450; 18, 408. 27. IBIS t. HB 1 3, '217; 
Jvleu!seT 4, !220; ·vg'I. A1CiB .16, 467. 28. Meusel 4', 465: 14, 442; 18, 546; 
Schulte 2, 165. 29. OiM K. bl. 374/5 1 BS li 453 g: BSt. Meusel 14, 442. 
30. Meusel 6. 455'-458: 10, 516 ; 11. 652; 15, 220 f.: 19, 446; AIDB 129, 315f. 
31. Un:iv.-Bibl. Halle, ßonn, Münster. Göttingen. Meusel 6, 45·7. 32. BSt. 
Meusel 6, 457. 33. O H 446: 1136 t. 34 . Univ.-Bi'bl. Halle, Breslau, Göttingen. 
Meusel 6, 457. 35. Meusel 8, 551 f.; 10. 832': 21, 62·5 f.; ADB 43, 456 f. 
36. BSt; B B: IiB 1 1, 72: MJeusel 8, 552. 37·. G!ii 442; OIM K. schw. 214/7 
ll (ebendort b ef indet s ich auch eine handsch riftliche Kopie des Zirkulars) 
i:. K bl. 374/4 BS li 453 t. 38. BSt. HB 1 4, 245: ·Biaader 3 2, 1; 36; 
Meusel 2, 43. 39. M.euse l 7, 61 f.; 10, 551: 15. e71. 40. BSt. Meusel 7, 61; 
IiB 1 2, 133. 41. GM1 K. bl. 3.74 /3 BS li 469 g; BSt. 42. Vgl. 0 . H. P e rtz: 
Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein 11, Berlin 1850, 46. 
43. Diesch 29. 44. Btriick 73 . 45. Salomon 243 f. 46. S. B 3•1 u. Anm. 39 
u. 40. 47. S. Anm. 46. 48. ß.St. 00 l, 377; Baader 1 Nr. 499·. 49. Meu•sel 
7, 606-60&; 10, 699; Baader 3 2, 2: 172-176; Schulte 2, 2"26 f.; ADB 414 f. 
.50. BSt. Baader 1 Nr. 737; HB 1 2, 154; Meusel 7, 608; lßlaader 3 2, .Z: 175. 
51. MieLI'sel 8, 671'--673; 10. 850 : 11, 752; 16, 301; 21. 758 f.; Baader 3 1, 
2: 349-3-54: Wurzbach 59', 207-209. 52. Als lforausgebe r des „Resu'ltats" 
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wird Zauner angegeben bei Meusel 8. 671 u. aus dieser Quelle bei liB 
1 3, 380. Dagegen verneint Baader 3 1. 2: 351 die Urheberschaft Zauners . 
Bei dessen amtlichen Stellwrng besitzt jedoch die Angabe Meusels die 
v.rößere Wahrscheinlichkeit. 53. OM1 K. bl. 37412 BS Hi 469; B B: B A; 
BSt; VB. 54. OM K. bl. 374 /4 BS li 4531. 55. liöhler 53 65. 56. O"H 488; 
GM BS li 506 a. 57. Vgl. friderike Stein'bacher; Karl 0. Wagner: Die 
Oberdeutsche Allgemeine Littera !ur-Zeitung (Mitteilnngen der Gesell
schaft für Salzburger Landeskunde. Salzburg 1908, 93-?15}. 58. S. Anm. 57. 
59. S. Anm. 57; vgl. Stein1bacher 33. 60. S. Anm. 57; vgl. Steinbacher 36f.; 
Diesch 29. 61. Meusel 1, 431-433; 12, 316: Blaader 3 2, 1: 17' f.; liurter 5, 
351 f.; ADB 3', 313" 62. Baader 2 440f. ; Meusel 3,, 58: 9, 498; 11, 313f.; 
Gradmann 206 f. 63. Oli 438 ; GM K. bl. 374 /6 BS HI 469 p; UB. Baader 1 
Nr. 725; IiB 1 2, 148; Baader 2 441; Mwsel 9, 498. Die Schrift W'U'rde durch . 
Dekret v. 117. Dez. 1792 a uf den Index gesetzt (Index libr. prohih. Romae 
1877 128). 64. liurter 5, 508. 65. OM K. bl. 374 /e BSH 469 e; 8' ß.. Blaader 1. 
Nr. 215; liß 1 l , 169. 66. BSt. UBI. Als Druckort gibt das auf der BSt 
liegende Exemplar frankfurt u. Leipzdg an, liB 1 1. 171 dagegen Salzburg. 
Vgl. liurter 5, 508. 67. Oli 443,; OB ; BSt. 68. Vgl. Bndres Einführumg. 
69. OM K. schw. 214 /7 II u. K. bl. 374 /5 II ES li 516; ßiSt. 70. 01ii 487 b; 
GM K. bL 374 /4 136 Ii1 453 hi. 711. OM K. schw. 2114 / N u. K. bl. 374 /5 I BIS 
li 509; Oii 4&5; BSt. 72. GMI K. bl. 37'4 /3 BS H 453 c; BSt. Vgl. Meusel 1 
1 f. 73. Nach Schulte ADB 625 f. gehörte er zu den gründlichsten Kanonisten 
seiner Zeit. 74. O:M K. scl)w. 393/3 l u. K. bl. 374 /5 I BS tt 453 i. 75'. Meusel 3, 
115 f.; felder 3, 19'7-199'. 76. Baader 2 596 f.; Prantl 676. 77. GM K. bl. 
374/2: BSt. 78. OM K. schw. 214 /7 H u. K. bl. 374 /5 BS Ii 513. 79. Bio
grap hie universelle 3, 360; Deinhardt 36 f.. 84 ff„ 197. 80. BSt. 0. Barbier: 
Dictionnaire des ouvrages anonymes. Paris 1879, 4 225. Die B ist stark 
von der B 56 (s. o.) abhängig. 81. GIM K. bl. 3174/4 BIS li 469 eb.; BSt. 
82. Ott 439' ; OM K. schw. 393/4 ; iBS li 453 y. Vgl. Z 38 1789 3124-331. 
83. OM K. bl. 416/9; BSt. 84. GM K. bl. 374/5 II BS Hi 469 ma ; BSt. 85 . Gli 
4SO; GM: K. bl. 374/4 BS Ii 469 ea. 86. Die Z wl~rde se it 1775 unter ver
schiedenen Titeln herausgegeben: „Literatur des katholischen Deutsch
landes", Coburg l 775'-1783, „Neue Litera tur des ka thol ischen Deutsch
lands", Nürnberg 1785--1787, Z 79 1788-1790, „fortgesetzte auserlesene 
Literatur des katholischen Deutschlands", Nürnberg 1791-1'792, „Literari
sches Magazin für Katholiken und deren Freunde", Coburg 1792-1798. 
Deinhiardt 9'3; vgl. Brück 20. 87. Deinhardt 82 ff.; Brück 13<. 88. Diesch 30. 
89. Meusel 7, 292; 10. 620; tforter 5, 532'; ADB 32', 404. 90. OM K. bl. 3'74 /2 
BS Ii 469 c; B B; BSt. Meusel, 72', 92 gibt als Erscheinungsjahr 1789 an. 
Vgl. liiß 1 1, 176; Schulte ,z, 28'3; ADB 232 404. 91. Baader 3 J, 2: 8-12; 
Meusel 5, 81~84; Schulte 2, 336; AUB 52 273- 275. Vgl. Wöhrmüller 16 f. 
92. OIM K. bl. 374 /2 BS li 469 a; B Bl; B A; 'BSt. liB' 2 306; HiB l' 1, 182; 
Baader 3 1. 2: 10 ; Meusel 5, 83'. 9'3. BSt. liß 1 1, 184 ; Baader 3 1, 2: 10; 
Meusel 5, 8'3" 94. OM K. bl. 374 /4 BS li 499; Gli 455; OB. 95. Oli 457; 
iBSt. liB 2 95. 96. OM K. schw. 214 /7 I u. K. bl. 374/5 l BS Ii 506 c ; BSt. 
Baader 1 Nr. 237; Baader 3 1. 12: 111. 97. QM K. bl. 374 /4 BS li 453g; BSt. 
Baader 11 Nr. 297; IiB 1 1, 2122; Meusel 5„ 83; ADB 52 2'74. 98. OM K. schw. 
214/7 1 u. K. 'bi. 374 /5 I BS li 453 e; OB BSt. Baader 1 Nr. 610; Ii!B 1 2, 55; 
Meusel 5, 83 f.; Baader 3 l, 2·: 11. 99. OM K. schw. 2'14 / II u'. K. bl. 374/5· I 
BS Ii 469 o; BA BiSt. Baader 1 Nr. 773; Baader 3 1, 2': 11; liiß; 1 1, 1791; 

Meusel 5, 83. 100. OHi 462; OMi K. schw. 214/71 I u. K. bl. 374 /4 BS li 505. 
liB 1 3, 1561

; Meusel 7, 211. 101. Sommervogel 7, 808~8'11; liurter 5, 
771 775; Schulte 2, 248-250; AD!B 312 12 f. 102. BSt; Uiß. Rößler 10; 
Sommervogel 7, 811. 1031

• OM K. sch1w. 507/3 u. K. bl. 3714/4 BS li 469 k. 
Der R'ezensent der Z 79 1788 l, 567 schreibt über de n: Verfasser der B: 
„Daß der :tterr Verfasser einer unserer ersten Kan1onisten u. daß a uch 
diese Schrift ein neuer Beweis dav•on sei, gesteht Rezensent mit Ver
gnügen; daß aber auch sein ehemaliges Institu't noch hie und da Einfluß 
auf seine Denkungsart, und daß er die rechte ·Mittelstraß e zwischen den 
streitenden p ,arteien nicht getroffen hat, kann er ebensawenig bergen." 
Damit ist Schmidt als Autor der BI festgele g t. 104. !Baader 31 2, 1: 6-8; 
Meusel l, 98; 11, 123 f.; 13, 38 f. Baader 2, 42'f.; Felder l, 11-15; Lindner 
127f.; Schulte 2, 299f. Vgl. Wöhrmüller 21; Prantl 676. 105. OiJiJ 449; GM 
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K schw. 393/20. Baader 1 Nr. 716; HB 1 2, 154; Schulte 2, 300. 106. Meusel 
2, 146-151; 11 , 185-188; 13, 307; Blaadcr 2, 266-277; ADB 5, 608 f. 
t07. Oli 456 (fragmentarisch}; BSt. Ba2.der 1 Nr. 1823; Baader 2, 1272; 
Meusel 2, 148 f. Vgl. Pfeilschiiter 96 Anm. 7. ms. BSt. HB l 3, 334; 
Bz.ader 1 Nr. 1377 u. Baader 3 l, 2: 11 geben als Verfasser A. U. Mayer 
(s. -o.) an, womit derselbe dann seine eigene Schrift (8' 8'7 s. o.) widerlegen 
würde. 109. Oli 458; BSt. Meusel 5, 84 schreibt diese B wohl nt<r des
\Vegen N. U. Mayer zu, weil die Bezug!>Qt!elle von Meusel. Baader 2· 272 
sehr ungenau ist. 110.. BSt. Vgl. zu den Bn 97-100 Pfleischifter 96 Anm. 7. 
11:1. Meusel 3, 519; 10, 18; 14, 228; 18, 258. 112. E6t. HB 1 l , 86; Meusel 
W, 18. 113-. GM, K. bl. 374 /e ßS. Ii 469 e; BSt. Hßt 1 l, 86; Meu·sel 10, 18. 
114. Baader 3 2, 1: 176-182; Prantl 584, 624 f .. 657, 661. 115. ß.St . KM 
GR 630. 116. Karl Theodor voJ11 Iieigel: Lorenz Westenrieder („Neue ge
schichtliche Essays", Münche11 1902, 222-238); AU'gust Kluckhohn: Lorenz 
von Westenrieders Leben u. Schriften („Bayerischie Bibliothek" 12, Bam
berg 1890); ADtB 42 173--181; Felder 2, 510-516; Meuscl 8, 467-470: 
10, 820'; 16, 203; 121, 514 f. Vgl. Max Koch: Ueber Lorenz· von Westen
rieders schönwissenschaftliche Tätigkeit (Jahrbuch für München~r Ge
~chichte 4, Bamberg 1890). 117. Oli 453; OM K. bl. 374 /2 BS Ii 4i9; BSt. 
Die B wurde im Märzi 1787 geschrieben : August Kluckhtohn: Aus dem hand
sc.hriftlichen Nachlasse Lorenz \Vestenrieders, Miünchen 1882, 1. 41. 1118. GM 
K.lbl. 3'74 /2· BS. lt 482; BSt. Meusel 8, 469; 10, 820; liB 1 2. 179. 119. OB. 
Meu-sel 8, 495·; ttß l 2, 296 . 120. Oli 436: OM K. schw. 393 /4; BSt. 
121. Berthold Otto Cernik : Die Sch•riftste ller der noch bestehenden 
A'ugus tiner-Cho·rhterrnstifte Oesterreichs von Sechzehnhundert 'bis .auf den 
heutigen Tag. Wien W05, 3W-3123·; Wurzb2.ch 2, 228 f.; Schulte 2-, 335. 
122. BSt; OB. Als mutmaßlichen Druckort gib t Cernik a. a. 0. 321 Leipzig 
~. n. Nach dem Aufsatz: München im Rahmen der Nuntiaturen Deutschlarnds 
(liistorisch-politische Blätter 164 München 1919 534) ist die B auf Ver
anlassung der bayerischer. Regierungi entstanden. Ueber Cäsar als Ver
fasser: Z 47 1790 1, 740; HB 1 2, 192: Cernik 321: Ii•istorisch-politische 
Riätter 164 534. 123. GM K. schw. 214 /7 H u. K. bl. 374 /5 1 BS Ii 453 ea : 
B!St. 1214. OM K. schw. 214/7 I• u. K. bl. 374 /5 1 BS H 453 a; BSt. 125. GM 
K. schw. 214/7 1 u. K. bl. 374 /5 1 BS Ii 507 b; BSt. 126. BA: BSt. 127. Gli 
440: BSt. 128. OiM K. schw. 214/7· 1 u. K. bl. 374/5 1' BSt. 129. Franz 
X. Münch: Der Kölner Stadtpfar rer Peter Antht (Annalen des historischen 
Vereins für den Niederrhein 82, 92'---'118; 84. 181-208. Köln 1907). 130. BSt. 
IiB 2 75. Meusel 2, 194 f. ndmmt das Pseudonym Theodulf Joseph van den 
Elsken nuch für den richtigen Namen an. lß l. Bliographie nationale de 
Belgique 7, 3-8; ADB 6, 614; Sommervogel 3, 606-631; Hiurter 5, 594-599; 
Schulte 2, 709• f. 132. OM K. schw. 214/7 I u. K. bl. 374 /5' I•; 8'A'; B'St. 
Originaltext u. italienische Ue1bersetzung: Sommervogel 3, 624 Nr. 35. Das 
franz. Original befindet sich au'f der BSt. Vgl. Meusel 2, 308 : HB 1 3·. 348; 
Schulte 2, 710. 133. Originaltext: Sommervogel 3. 620 Nr. 27. Das franz. 
Original befindet sich auf der BSt. Vgl. Baader l Nr. 620: HB! 1 2, 67; 
Hurter 5-, 598; Schulte 2, 710; Meusel 9, 333. 134. ß.St; UB. Originaltext 
u. italienische Uebersetzung : Sommervo.gel 3, 621 f. Nr. 29. Das Original 
befindet sich auf der BSt. Vgl. IiB 1 L 353: Mei.:sel 2, 308; Hurter 5, 598 f. 
135. BSt. Originaltext: Sommervogel 3, 621 Nr. 28 . Das Original befindet 
sich auf der BSt. Vgl. HlB 1 7, 414. 136. BSt. Originaltext: Sommerv·ogel 
;;. 620 Nr. 27. Das Original befindet sich at:f der BSt. Vgl. IiB 1 3, 109. 
13'7. BS t. Originaltext: Sommervogel 3, 624 Nr. 36. Das Original befindet 
sich auf der BS t. Vgl. Iiß 1 l, 388; Hurter 5, 599; Schulte 2, 710; Meusel 
2, 308. Die Bn 118, 119. 120, 121, 123 sin'd sämtliche auch irn der B 120 
enth1alten. 138. tBlaad'er 2, 354-356; Moeusel 2, 445f.; 9, 384; 11, 245; 13, 
421; 16, 345; 17, 638; Hiurter 5. 640-642; Lindner 67 f.; iPrantl 6, 64 f. 
139. BSt. Baader 1 Nr. 1295; IiB 1 3, 326; B<>.ader 2, 355'; ·Meusel 2. 446. 
Vgl. Lindner 68; Iiurter 5, 641; Meusel 11, 245. 140. Sommervogel 4, 1019 
bestreitet seine Zugehörigkeit zur Gesellschaft Jesu. 141. Sommervogel 
8, 1445-1448; liurter 5. 774f.: WufZ'b'.lch 59, 114f.; AUB. 44, 676f.; Grad
mann 800 f.; Mensel 8, 660 : 16, 296 . Vgl. Schulte 2, 250. 142'. BB; BSt. 
Ii.ßll 182; Sommervogel 8, 1447; Klüber 4, 558 f.: Mensel 8, 660' : Oradmann 
801; Iiurter 5,775. 143·. BSt. Sommervogel 8, 11447: Ii'B 2 283. Vgl. Schulte 
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2, 250; liurter 5, 775 . 144 . BSt; UB .1il3 1 Nachträge 7, 24 1. 145. GM 
J(. schw. 214 /7 I u. K. b l. 374 /5 I BS tt 507; BSt. 146. OM K. schw. 393 /3 H 
u. K. bl. 3·74 /5 J.I BS Jii 4531 r. 147. OM K. bl. 374/4 136 1i 453 u. 469 m; BSt; 
UB. 148. GM K. bl. 3•74 /4 BS 1i 469 e: OB; BSt. 149. OM K. schw . 393 /3 I 
u. K. bl. 374/5 I BS Ii 453 i; BSt. 150. GIM K. bl. 376 /21 BS Ii 62'5; BIS t. 
1'51. OM K. bl. 3f74 /3 BS tt 469 f.; BA. 152. GIM K. bl. 374 /J IBS Ii 487; BSt. 
t53. Meier III 71. 154. Nouve lle Bio.graphie universelle 5, 447-449. 
155. fBIS t. liB 1 6, 209. Doch wird die auf Orund einer Mitteilung voh 
Kustos Dr. Eich1er-Graz erhaltene Name111sangabe als fraglich bezeichnet. 
156. Sommervo-gel 8, 1381-1435 ; Iiurter 5, 484-489; Schulte 2, 519-522. 
157. GM K. schw. 214 /7 I ; ßS t. Sommervogel 8, 14125 ; liurter 5, 498 : 
Schulte 2, 52li. Der .praenobilis et clariss inn:s :::. micus' dürfte wohl Feiler 
sein, den man auch für den Verfasser ·der B hielt, der aber die Urheber
schaft verneinte, sondem nur zugab . ,!es problemata' geliefert zu haben. 
Vg l. Sommervogel 3, 624. 158. Ueber die Entstehung der ,Responsio.' vgl. 
Pacca 91 f. Ueber die Ausgaben des Breves und ihre Geschichte: ß. 31 VIJI. 
t:xemp·lare der ,Respom io' befinden sich in München: OM K. bl. 3·74 /6 BS 
tI 453 aa (Römische Ausgabe); BSt. (Florentin er-M a inze r Ausgabe) : Biblio
thek des kirchenhist. Seminars der Uni vers ität München (Liitticher Aus
gabe). Der Lütticher Ausgabe sinld 2 päpstl. Breven beigebun<len, die auch 
einzeln im Druck erschdenen: 1. Sanctissimi D. N. Pii Papae VI. Litterae in 
forma Birev is ad Archiepiscopum Colo 111iensem 4 (OM K. b l. 3f74 /6 BS li 
453 a:b). 21

• Sanctissimi D. N. Pii VI >. Litterae in form a Brevis ad Capitulum 
Coloniense. 4 (GIMt K. bl. 37'4 /6 BS Ii 453 ab). 159. OM• K. bl. 375/4 BS Ii 
469 h; AOB 3, 74; Meusel 1, 351. Vg l. Z 154. 160. GM K. bl. 374/3 BS Ii 
45'3 b; BA; B.St. Meu·se l 2, 497; 9, 404: 11 , 257-2591

: Gradmann 167-169; 
I'lB 11 3, 46. 161. OM K. bl. 374 /1 BS tt 453; BSt. Meu sel 3, 1123--127; 
9. 528f.; 11, 335: A!DIB! 11 , 87; liB 1 1, 217. 162. Meusel 5, 271 f.; ADB 22, 
54 f. 163. OM BS Ii 503 a. 164. OM K. 'bl. 374 /4 BS Ii 503. 165. Meusel 
6, 82- 84. 166'. Diesch M. Seit 1802 hi eß d ie Z „Oöttingische gelehrte An
zeigen". 167. Salomo·n 235 f. 168. Diesch 31. 1691

• Sa lomon 224-230. 
no. Diesch 28 . 171. Salomon 196-2021

• 172. Salomon 24 1-243. 

2. Kap i t e 1. 

§ 3. 

1. liöhler 172; Stigloher 267. 2. B 11 3-5 : B 29 4 ff. 12 ff.; Bi 45 37; 
H 51 1 ff. 54 ff. 127 ff.; B 56 10- 12. S. § 2. 3. ß 29 12. Das Sch'feiben 
fährt fort: „Bloß die freie ungehemmte Erflilltrmg a ller bischöflich en Amts
!lnd Berufspflichten, bloß die ungeteilte eigene Wachtsamkeit u. Vorsor ge 
der Erz- u. Bischöfe für ihre Diöz,esanuntergebenen kann erstere instand 
setzen, nicht 111u•r den' Hauptzweck des Se l'lenheils mit fru chtbarem Erfolge 
zu erzielen, sondern auch! den bi lligen Erwartungen des Landesregenten 
zu entsprechen, den Staat durch die Religi on zu bilden und zu bessern, 
mithin das zeitliche W ohl der Vö lker in genauer Verbindung mit dem geist
iichen durch das wirksame Mittel der Mo ralität und der Sitten zu be
fördern." 12. 4. B 45 37 s. Anm. 2„ 5. B 1~ 56 f.: B 6 50 f.: B n 4'f. 40 ff. ; 
B 52 9 ff.; 1131 26 19 ff. 34 ff. 42 ff. s. Anm. 2. S. ~ 2. 6. B 26 19-2fl 412 ~-Anm. 5. 
7. B lt 6 ff . .s. Anm. 2; B 7 1391 ff. 1517• ff.; B 11 72·: B 89 103. S. ~ 2. Vgl. 
fünschius 498 ff.; liieronymus Karl Luxardo•: Das päpstliche Vo rdekretale n
Gesandtschaftsrecht Innsb ruick 1878: Arthur Wynen: Die Päpstlichle Diplo·
matie. Geschichtlich und rech tlich dargestellt („Das Völkerrecht" 10 Frei
burg i. Br. 1922 45--64): Mergentheim 227-231. 8. B 1 7 s. Anm. 7. 9. B t 
9 f. s. Anm. 8. 10. IBI 7 15rT s. Anm. 7. Vgl. Franz liinschius : Decreta les 
Pseudo-Jisidoriana et Capitn.Ja Angilramni 2 Tle. Leipzig 1863. 11. B 1 22 ff. 
s. Anm. 9; B rr 249 ff. 345 ff. 367 ff. 383 ff. s. Anm. 10. 12. B 1 25 s. Anm. 111. 
13. B 1 26-28 s. Anm. 112. 14. B 1 31 s. Anm. 13. Vgl. Bruno Oebh~r·d: 
Die gravamina der deutschen Natio 111 gegen den römischen Hof. Ein Beitrag 
zur Vorgeschichte der Reformation. Breslauer Diss. 1884. 15. B li 31 
s. Anm. 14. 16. iß 1 34 f. s. Anm. 15. Vgl. Zeumer 243-247. 17. B 1 35 
s. Anm. 16. 18. B 1 312 s. Anm. 1(7. 19. B 143 1225>---426: B 118 18 ff. BI 134 
22. S. § 2. 20. B 1431 2·26 s. Anm. 19. ,Sed cavendum vcbis est di ligenter 
a fraudibus eoru'ITI, qui quem prima tum amplissimis verbis profitentur, cum 
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factis negant, et adeo illum elevandum depr imend umqu e curant, ut fere 
ad nihilum rediga tur. Cavete ab iis. Qui dum vobis non solum callide eos 
fontes occwltant, ex Qui bu;; suas doctrinas hause runt, •sed exitiales etia rn 
e!fectus celandos vos curant, Qui ex hisce doctrinarum portentis conse~ 
quuntur. ·226 f. 21. B 143 233· s. Anm. 20. 22. B 143· 234 f. s. Anm. 21. ,Si 
de -vobis res est. sufficit, ut an ima dve rtatis ad foe dus. quod adversus 
Ma trem iniistis, sufficiwn1t celebres .Emsensis Conventus deliberationes, qu o 
confestim intelliga tis , esse ves tros errores tarn graves et extraordinarios, 
quam grav ia et extraordinaria sunt ea rerum Capita. qu ae in Emsensi 
Conventu fuerunt examini subiecta, qu aeque vergunt ad dominatum a·u·cu
pandum super juribus tarn episcoporum quam Apostolicae Sed is, ad novitates 
Dcctrinae awt Disciplinae invehendas, ad Schisma moliendum'. 2'3'5 . 23. ß. 143 
236f. s. Anm. 22. Vgl. .EP Art. 123': liöhler 182 f. ; Stigloher 277. 24. B 143 
255~257 s. Anm. Z.3. 25. B 143 259-262• s. Anm. 24 . 26. B 143• 261 s. Anm. 25 . 
27. B 143 263 ff. s. Anm. 26. 28'. B 143 331-355 s. Anm. 27. 29. iBI 1143 342 s. Anm. 28 . 30. l3J 96 153 ff.; B 1'12 10: B 110 7 ff. s. § 2. 31. B 96 154 f. 
s. Anm. 30. 312. B 1 lV 15 f. s. Anm. 30. 33. B 96 161 ff. 186 ff. 269 ft s . Anm. 31. 
34. B 96 280 s. Anm. 33. 35 . B 96 271-280 s. Anm. 34. 36. B 1' s. Anm. 18. 
37. B 7' s. A1111m. 11. 38. 1787 2 4i8-483 . 39. 17'8>7 38 f. 40. 1789 31

, 2 72-92. 
41. 1788 3 934-%3 und 1026-1042 s. Anm. 38. 42. 1788 2 1697-171'5 . In 
lebhafte Klagen über das gegnerisch e Schrifttum ·bricht der Rezen sen1 in 
der Einleitung S. 1697 aus : „Es ist sehr trauri g, sehen zu müssen. daß man 
die patriotischen und pflichtmäßigen Sch ritte der deutschen .Erzbischöfe zur 
Emanzipierung der deutschen Kirche von der usurpierten O'ewa lt der römi
schen Kwrie nicht bloß gegen päpstlichle Kuria listen, sondern auch gege·n 
deutsche Fürsten und Bürger rechtfertigen muß. Es ist t ra uri g, es immer 
durch neue .Erfahrun1gen bes tätigt zu sehen, daß Priva tinteresse . das fr e i
lich immer ei ni g.en Bürge rn a uch a us mangelhaften .Einrichtungen und 
schädlichen Verhältnissen des Staates urnd aus fortwährenden Streitigkeiten 
desselben mit a uswä rti gen zuwächst und a ndere Leidenschaften so· viel
fältig den Vers tand benebeln, di e Erkenntni s des Oemei111nütZiigen lüntdern 
und gegen di e besseren Vmschläge und Bemühun1gen einsichtsvoller, . rechi
schaffener wnd unei ge nnützig-patriotischer Männer Widersprüche un di liin
<lemisse aufbringen. Trös ten kann .man s ich· hierbei nur dadurch, daß eben 
solche Widersprüche und Hindernisse Gelege nheit geben, das Verworrer:e 
mehr auseinander z.u setzen, man1ches andere nicht Oesuchte zu entdecken, 
i;lie Wahrheit ·besser zu beleuchten und dem endlichen, für sie gewiß ni e 
a usbleibenden Sieg näher zu bringe n." 43. 178S 2 1825-1834. 44. s. Anm. 6. 
4!'>. 1789 3, 1 1 •83~1 89 s. Anm. 40. 46. 1789 9-13 . 47. 1788 3 963-967 
s. Anm. 411, 966 f. : „Der warme pa triotische .Eifer für di e de·utsche Reichs
und Kirchenfreih ei t, die sich in der ga·nizen Ausführung zeigt, die · dem 
lir. Verf. ganz: eigene und schon öfters bewiesene Oabe eines bestimmten, 
deutlichen, g ründlichen und sys tem a tischen Vo·rtr.ags, und die Art von 
Streitschrift, wo nich1t ein Wort von der Person, die anders denkt, nur 
allein von der Sache gesprochen w ird, undl die getreue Iiinstellung ullld 
Auflösurng der wechselse itig.en Oründe für die Kurpfal z und den römi schen 
Iiof, und sod ann für den Kaise r. für die .Erz- und Bischöfe, für die katho
lisch-deutsche Kirch e und iür das gesamte deutsche Reichl, macht diese 
kleine Schrift des allgeme inen Bleifalls und vielleicht selbst der Erwägung 
des Reichsta gs w ürdi g, welchen diese Frage nach dem allerhöc hten kaiserl. 
HO"fdek rete vermutlich bald beschäftigen w ird." 48'. 1788' 783 f . . 49. 1789 
1 447 f. 50. 1789 1 129-136 s. Anm. 42. 51. 11788 180 f. 52. 1789 1 496 
s. Anm. 49. 53. s, Anm. 2. 54. 1789 3, 1 246-25~ s. Anm. 45. 55. 1787 
J. 300-316 s. Anm. 47. 56. 1787 25 f. s. Anm. 51. Vgl. Z 1159 1787 4 199 f. 
s. Anm. 52. 5'7. Z 38 1790 1 3'49'--3612; 21 4'34-442 511-51212' 1522-527 
597-602 602- 607 607-613 679-687 687-694; 3· 7·59-771 771- 780 843.,--855 
855'--865 931-944; 17911 1 184-194 265-276 s. Anm. 55. Nach Kat! Sig
mund Bonifa zi Schalk (s. § 2') stammen die Bri efe von dem Löwener Prn
fe.ssoT Le Plat : Z 40 1 1792 34. 581.- 5 13 17891 74-1112 s. § 2. 59. 1792 
1 2•27-{288 s. Anm. 57. 60. 1790 6it f. s. Anm. 56. 61. 1790 1• 820-826 
s. Anm. 43. 62. 1790 3 825~835 s. Anm' 56. 63. s. Anm. 35. 64. s. Ä'll\Im 32. 
65 . .B 96 s. Anm. 63 u. 35. 66 . 1789 3, 1 92'--98 s. Anm. 54. 67. 1789 1 
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J07-134 s. Anm. 57. 68. 1789 1 39ü-392 s. Anm. 50. 69. H789 1 800 
s. Anm. 62. 70. RS GM K. bl. 374/2. 71. S s. Anm. 36. 72. RS OM K. bl. 
374/4. 13 45 s. Anm. 49 u. 4. 73. S. Anm. 32. RS OM K. bl. 374/5 I. 74. RL 
OM K. schw. 214/7 !. 75. B. 96 s. Anm . 65. 

§ 4. 

1. B 7 1227' s. § 3 Anm. 43 u1. 10; B 26 53 ff. s. § 3 Anm. 44 u. 6; BI 77 
23 ff. s . § 3 Anm. 5. 2. B 7 227 s. Anm. 1. „Tun dies die Könige von Frank
reich, Spanien, Sizilien, Sardinien und sogar Republiken~ ita lienische Re
publiken\ wie könnte 'es der römische li'Of dem Kaiser als Oberhaupt des 
Reichs, Schutzhierrn der deutschen Kirche, und Garant unserer Konkordate 
we.jgern?" 227. 3,_ B 77 27 s . Anm. 1. 4. B 26 53 ff. s . Anm. 1. 5. S. § 3 
Anm. 6. 6. B 26 53 f. s. Anm. 4. 7. B 26 57 s. Anm. 6. 8. B 26 67 s . A;1m. 7 
9. IB 26 67-7'1 s . Anm. 8. 10. BI 96 1175 ff. s. § 3 Anm. 75 u. 65; B 109 
s. § 2·; B 114 s. § 2; B 107 s. § 2. 11. B 96 175 s. Anm. 10. 12. B 96 
182 f. s. Anm. ill. 1'3. ß: 96 202 s. A:nrm. 12, mit Berufung auf Artike l 8 
§ 2 des westfälischen Friedens. Vgl. Zewmer 416 . 14. B 96 203 s. Anm. 13. 
15. S. Anm. 10. 16. 17891 105---'109 s. § 3 Anm. 46. 17'. 11789 1 570 s. § 3 
Anm. 68 . 18. 1789 105 f. s. Anm . 16. 19. B 107 s. Anm. W. 20. 1790 1 
77-9·3 s . § 3 Anm. 67. 21. 1790 3 72 s. § 3 Anm. 69. 2'2. RS OM K. b l. 
374/5 1. 23. S. Anm. 18 u. 10. e4. ' RS OM K. bl. 374/5. I. 25 . S. Anm. 10. 
26. S. Anm. 21 u. 10. 27. RS OM K. bl. 374/4. 28. RL OM K. schw. 214 /7 !. 

§ 5. 

1. S. § 1 Anm. 60. 2. Das Schreibeni der preußischen Regieru1111; vom 
14. Mai 1787: rB 120 H H. Vgl. Lehmann 53 Nr. ltr7 S. 118. 3. B 8 48 f. 
64-68 s. § e; B 5 §§ 58-64; vgl. B 2 s. § 2; B 17' 74 ff. s. § 2; Z 38 1787 
909-920 s. § 4 Anm. 20. Die Quellenbelege konnten wegen der Ungenauig
keit der Zit ierung in der Publizistik nicht verifiziert werden. 4. B 8 48 t 
64-68 s. Anm. 3. 5. B 17 74 ff.; vgl. B 5 §§ 58~64 s. Anm. 3. 6. Bulle 
l:'ugens JiV . v . 5. Febr. 1447; Mercati 170 f. 7. B 17' 75- 17 s. A:nm. 5. 
8. B' 143 64-74 s. ~ 3 Anm. 19'. 9. Stigloher 313-3·15. 10. B 143• 64 f. s. 
Anm. 8. 11. B 5 §§ 58_:_64 s. Anm. 5. 12. B 143 71 s . Anm. 10. 13. B 14.1 
71 s . Anm. 12. 14. B 143 73 s. Anm. H3. 15. B 143 72 s. Anm. 14. 16. B 118 
1'311 ff. s. § 3 Anm. 19. 17. B 110 81-88 s. § 3 Anm. 32 ,,,, 73; B 113 16-,-19 
s . § 2. 18. S. § 7. 19. S. Anm. l i u. § 1 Anm. 60. 20. ß' 113 16~19 s. Anm. 17. 
21. B 110 81 f. u. 84 s. Anm. 17. 22. B 8 s. Anm. 4. 23 . 1789 3, 1 163--167 
s § 3 A'nm. 66. 24. 1789 60--03 s. § 4 Anm. 16. 25. 1789 II 159 f, s. § 4 
Anm'. 17. 26 . 1788 3 36-43 s. § 2. 27. 11789 1 84 s. § 3 Anm. 61. 28. 1789 
1 799. 29. S. Anm. 7. 30. 1789 3, 1 104 ....... 107 s. A!nm. 23. 31. li89 1 
235-238 s. Anm. 3. 32. 1789 1 465-469 s. Anm. 25. 33. 1788 4 3120 s. Anm. 28. 
34. 17r88 667-669 s. § 2. 35. 1ßl 5 s. Anm. 11. 36. B 118 s. Anm. 16. 37. 1789 
3 1015 s. Anm' 31. 38. 11788 2 3'392-3·396 s. A'llm. 3121• 39. 1789 1 276-279 
s . Anm. 127. 40. Z 140 1789 3. Jahrg. 1. Semest. 73-78 s. § 2. 4'1. B 5 
s. Anm. 3'5. 42. RS GM K. bl. 374/4. 43. RS GM K. bl. 374/5 !. 44. RS 
QM K. bl. 374/5 L 45. BL OIM K. schw. 2'14/7 II. 

§ 6. 

t. EP Art. 6: Stigloher 270; liöhler 175. 2. Mercati 169 f. 3. Mansi 29 
159. 4. Mercati 185. 5. Mercati 144-168. Vgl. Albert Wierminghoff: Natio
na lkirchliche Bestrebungen im deutschen MittelaHer (U. StutZI, kirchen
rechtliche Abhandlungen 61 Stuttgart 1910 22• ff.). 6. IBI 56 104- 108 s. § 3 
Anm. 2 u. 53; B 5 §§ 4~8 s . § 5 Anm. 111; B 6 1121 ff. s. § 3 Anm. 5; B 7 
489 ff. 359 ff. s. § 4 Anm. 1; ißt 17 24 f. s. § 5 Anm. 7'; B 23 6'5 ff. s. § 2·; 
B 62 97-106 s. § 2; B 65 26 ff. s. § 12. 7. B 7 301 f. s. Anm. 6. 8. B 5 
§§ 4- 8. Vgl. B 16 41- 56'; B 15 95 ff. s . § 2. 9. B 6 112'1 s. Anm. 6. 10. B 65 
26 ff. s. Anm. 6'. 11. B 65 32-36 s. Anm. 10. 12. B 65 60 s. Anm. 11. Ue·ber 
cas Wesen des A·schaffenburger Konkordats sagt Klocker 72: DU'O obiecta 
continentur in concordatis Aschaffenburgensibus seil. Imo Recornpensatio 
Romano Pont ifici praes t ita: et 2d·J Bu-!Ja Ei1geniana Decretorum Bastle
cnsium confirmatoria. 13. BI 145 86-121 s. ~ 2. Vgl. Z 154 1'793 2, 1 

89 



86-121, B 148 28' ff.: B 149• 311 ff. s. § 2. 14. B 149 31 fi. s. Anm. 13. 
15. Professor. Horix zu Mainl' entdeckte 1763 im Archiv des Mainzer Kol
Jcgiatstifts St. Ma rien ad grndus wieder ein Stück der Fürstenkonkordate 
v-0n 1447. Vgl. B 149 23 s. Anm. 14. 16. I:P Art. 22 Abs. d: St igloh:er 277: 
Höhler 182. 17. Vgl. Sligloher 194 f. 18. S. o. Anm. 4. 19. B 118 25 ff 
s. § 5 Anm. 16: B 120 156-161 s. § 2·: B 124 4J13f. s. § 2; iBl 127 118 f: 
s. § 2; B 128 6 s. § 2: B 143 107-182 s. § 5 Anm. 15. 20. B 118 25 ff. 
s. Anm. 19. 21. B 5 s. Anm. 6. e2. B 118 26 s. Anm. 20. 23. :B 118 26 
s. Anm. 22. 24. Mit Berufungi auf Spittler: Gleschichte der Fu·ndamental
gesetze der Deutsch-katholischen Kirche im Verhältnis zum römischen 
Stuhle: Z 153 1787 l, 2 347-384 U'. l, 3 474-499. Vgl. Z 153 1789• 4, 1 
1 51~169 s. § 2. 25. B 120 157 f. s. Anm. 19. 26. B 96 1184-186 243-257 
s. § 4 Anm. 14. 27. B 96 253 s. Anm. ,26 mit Berufung auf die Speierer Bn 
93 54-58 u. 94 51 s. § 2. 28. S. Anm. 16. 29. Vgl. das Schreiben Pius V'I. 
an den Bischof von freisrn1g v. 18. Okt. 1786, wo rin der Papst das Recht, 
Nuntien abzusenden, sogar aus den deutschen Konkordaten herleitet: Si ad 
conoordatum germanicum respiciamus, fieri in ipso expressam mentionem 
invenimus Nuntiorum auctoritatis, eamque adprobari. Stigloher 29'5 . 30. B 96 
s. Anm. '2J7 mit Berufun1g auf B1 150 2'2 (s. A1. § 12). 31. B 96 248 s. Anm. 30. 
32. S. Anim. 6. 33. 11789 3, 1 50-56 s. § 5 Anm. 30. 34. 1789 33-56 s. § 5 
Anm. 24. 35. 1789 Z 427-4312 s. § 5 Anm. 37. 36. B 65 s. Anm. ':12. 
37. 1790 1 105-107 s. § 2. 3'8. B 148 u. 149 s. Anm. 13 u. 14. 39. S. Anm. 38. 
40. 1788 l 385-398 s. Anm. 37. 41. 11788 1 1196-1200 s. § 5 Anm. 38. 
42. 1788 1 347-350 s. § 5 Anm. 39. 43. S. Anm. 38. 44. 1789 331-335 
s. Anm. 34. 45. 1789 2 4·38-440 s. Anm. 41. 46. 1789 2 695 f. s. Anm. 40. 
47. S. Anm. 19. 48. 1787 51 s. § 3 Anm. 60. 49. 11787 1. Jahrg. J. Semest. 
145-148 s. § 5 Anm. 40. 50. RS OM' K. bl. 374/5 I u. 374/5 H. 5'1. B 23 
s. A'Ilm. 6; B 149 s. Anm. 14. 

§ 7. 

1. E.in Original der Wahlkap-itulation Josefs II. befindet sich im GM 
K. schw. 137/6. 2. Stigloher 295-. 3. B 118 (B 1'20 Bd. 3 1;25-1128) s. § 6 
Anm. 23. 4. '8 5 §§ 9 u. 10 s. § 5 A1111m. 11. 5. B 118 (B 1120 a. a . 0. 26) 
s. Anm. 3. 6. B 11 8 (B 120 a. a. 0. 27) s. Anm. 5„ 7. B 1:10 56-61 ~. § 5 
Anm. 21; B 113 22 s. § 5 Anm. 20; B 96 197 ff. 291 ff. s. § 6 Anm. 30. 
8. B li 38 f. s. § 3 Anm. 36; iBl 5 §§ 9 ·u" 10 s. Anm. 4; B 56 115-199 s. § 6 
Anm. 6; B 77 15 ff.; B 7 363 f. 367---'389 399-4012 s. § 6 Anm. 7. 9. B 56 
118 f. s. Anm. 8. 10. B 7 399 f. s. Anm. 8. 11. Ueber den Streit vgl. die 
von Stirum inspirierte Schrift: Hiistoria processus apologetica ex parte et 
in causa S. R. I. Comitis de Limburg-Styrum Decani Cathietralis Spirensis 
contra Reverent. Capitulum Cathetrale Spirense: OM K. schw. 214/S Fol. 
Vgl. Meier 3 33-35: Rößler 116 f. 12. Das Schriftstück befindet sich in 
der B 56 Beil Lit. Ff s. Anm. 9. 13. Eine Abschrift des ·Monitum Palati
lllum ad § 4 Art. 14 befindet sich im OM' K. schw. ; 137/6. 114. Schon 1764 
wandte sich .a lso Karl Theodor gegen die Gewalt der Bischöfe, denn 
Stirums Unterstützung bedeutete nichrts anderes als eine Opposition gegen 
den Speierer B'ischof, KardinaI Franzi Christoph v. Hutten, der ja, wie 
Stirum in seinem Schreiben an die Wahltagsgesandteru v . 16. febr. 1764 
bemerkt, der Urheber der Appellation des Domkapitels an die Kurie war 
(s. Anm. 12). Treffend charakterisiert R:ößler 117 die lialturng Karl Theo
dors u:nd Stirums 1764: „Streitbare Kämpen gegen Rom und Nuntius. weil 
es ihr Interesse gerade erheischte." 15. Die beiden Umfragen wegen des 
Monitum Palatinum: OM K. schrw. 137/6 gedruckt in der B 56 Beil. Lit. 00 
s. Anm. 12. 16. ttöhler 175; Stigloher 270. 11'7. Die literae Gollegii electo. 
ralis ad Augustissimum d. dato 19. Mia rtii 1764 ad Art. 14 § 4 Capitul. 
Caesar: B 56 Beil. Lit. GO s. Anm. 15; Stigloher 289 f. 18. Der weitere 
Verlauf des Stirum'schen Streites endete durch das Eingreifen Karl Theo
dors zugunsten des Domdekans, indem ~am schließlich den Fall an das 
Mainzer Metropolitangerichit als die 1. Instanz zurückverwies. Vgl. B 56 
Beil. Lit. lilli s. Anm. 17. 19. B 7 389• ff. 4211 ff. s. A1nm. tk); B 56 91~101 
s. Anm. 18. 20. ll3I 56 94-98 s. Antrn. 19'. Vgl. B 1 39'-42 s. Anm. 8. 21. B 7 
39'3 s. Anm. 19. 2•2. B 108 12D-1)27 s. § 2; B 110 62 s. Anm. 7. 23. B 94 
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43 54 s. § 6 Anm. 27. 24. B 94 4·;J s . Anm. 23. 25. B 94 54 s. Anm. 24. 
86. B 94 54 s. Anm. 25. 27. S. § 1:. Das Schreibeni selbst bei Sti gloher 
263'--265 ui. Ii!öhler 277- 279. W. Bi 22 27-30 5'2-54 83'----85 s. § 2: B 56 
54-59 s. Anm. 20; B 8 13'----16 s. § 5 Anm. 112; B 77 16 ff. s. Anm. 8. 29. BI 22 
27----"30 5'2'-54 83-85 s. Anm. 28. 30. B 22 70 s. Anm. 29. 31. B 120 2. Bd. 
7-11 s. § 6 A'nm. 2'3. 312. B 120 a. a. 0. 8' s. Anm. 31~ 33. B 120 a. a. 0. 
s. A11m1. 3'2. 34. B 118 (B 120 3. Bd. 138 ff.) s. Anm. 6. 35. Der neue Zu
satz; zum§ 5 Art. 14 der Wah'lkapitulation Leopolds IL lautet: „Da es aber 
Gege11stände gibt, die ohne Zweifel zur geistlichen Gerich tsbarkeit gehören, 
so wollen Wir, wenn über SO'lche geistliche Sachen ein Prozeß entsteh1t, 
die Bischöfe niach Maßgabe der Fürstenkonkordate bei der ersten, die 
Erzbischöfe bei der zweiten l'Ilstanz. und! diejenig.en Erz- und Bischöfe, 
welche dem Papste nach der Wahl des PrnvinzJal- oder Diözesansynods 
oder mH Beirat ihrer Domkapitel für die dritte Instanz tüchtige Richter 
vorgeschlagen haben oder vorschlagen werden, kräftigst schützen, daß 
jeder geistlich'e Streitsache in dritter hlstanz; V'O'r keine andere, als die 
vmgeschlagenen und vom Papste genehmigten Richter unmittelbar ge
bracht, und von Ihnen ccUegialiter im Namen Sr. päpstlichen Heiligkeit 
abge urteilt werde. Jedoch sind die causae majores ini iwre expresse 
enumeratae ausgenommen": Die Wahlkapitulation Seiner Römisch Kaiser
lichen Majestät Leop<old des Zweyten. Frankfurt am Mayn 1790, 52 f. 
(GM BS li 637 a). Vgl. die Schrift : A!bänderungen und Zusätze zu der 
Wahfäapitulation Josephs II. bei Gelegenheit der Wahl Leopold II. Den 
9. October 1790 22 f. (GM K. bl. 3,76/2 BS tt 635). 36. S § 8. 37. S. § 8. 
38. B 120 123 ff. s. § 2. Vgl. Z 38 1790 3 899-921 1014-1036 1791 1 41-66 
115-177 21~265 314-357 1791 2 409-448 520'-5'312 s. § 6 Anm. 35'; Z 40 
l 1792 165-1172 s. § 3 Anm. 59. 39. B 108 s. Anm. 22. 40. 1790 209-2'15 
s. § 6 Anm. 44. 41. 1790 1 737-743 s. § 6 Anm. 45. 42. 11790 38 f. s. § 6 
Anm. 48. 43. 1790 2'15 s. Anm. 40. 44. Vgl. die B: Aller Awfmerksam
keit würdige Reflexionen über die Protestation Sr. Hochwürden Ecellenz 
des außerordentlichen päbstlichen Nuintius an das zur neue5ten Kaiserwahl 
im Jahre 1792 in Frankfurt versammelte Kurfürstliche Kollegium und aus 
deren Veranlassung auch, über mehrere gegen die feyerliche Verwahrung 
einiger hch'en Wahlgesandten in die Wahlkapitulation Leopo'1ds J1I. ein
geschaltete die geist liche Kirchenhierarchie SO'WOI, als die deutsche 
Kirchenfreyheit betreffende Kapitulationspunkte. Frankfurt u. Leipzig 1793 
4. 58 S. BSt. 

§ 8. 

1. Schulte 1 388 f. 2. Schulte 1 388. 3. Schulte 1 457. 4. Schulte 1 457. 
5. B 7 31\3ff_ s. § 7 Anm. 21: B 3' 5,z s. § 2; B 77 48 ff. s. § 7 krnm. 28; 
B 6 29 s. § 6 Anm. 9; B 26 3,3, s. § 4 Anm. 9. 6. B 3 5·2 s. !Anm. 5. 
7. Schulte 1 388. 8. B 7 320 3·212 s. Anm. 5. 9. B 6 29 s. Anm. 5. 10. B 143 
158 s. § 6 Anm. 19. 11. 2. Bulle färgens IV. v. 5. Febr. 1447: Mercati 169 f. 
12. B 143 158 s. Anm. 10. B. B 96 257-269 s. § 7 Anm. 7. 14. Schulte 
1 388. 15. B 96 262 s. Anm. 13. H5. B 147 28 30 s. § 2. Vgl. B 96 ß62 f. 
s. Anm. 15. 17. B 96 320-3'2'2 s. Anm. 16. 18. iB 96 264 f. s. 1Anm. 17. 
19. Schulte 1 3·8·8. 20. B 96 264 s. Anm. 18. 21. BI 96 26'5 s. Anm. 20. 
22 . B 96 267 s. Anm. 21. 23'. Bulle „Quamvis paternae vigilantiae" vom 
26 . Aug. 1!'741, wodurch den Bischöfen\ gestattet wurde, anstatt der auf 
den Provinz- und Diözesansynoden ernannten „ju·dices in partibus", solche 
dem Papste lediglich nach Befragen ihrer Domkapitel VOfZ'uschlagen: 
Benedicti XIV. Pont. Opt Max. olim Prosperi Cardinalis de Lambertinis 
Bullarium 1 Prati 1845 94-96. 24. :EI % 2u8 s. Anm. 22. 25. Stigloher 277'; 
liöhler 182. 

§ 9. 

1. S. § 1 Anm. 70. 2. OM! K. schw. 623/66. 3. S. § 1 Anm. 60. 4. S. § 7. 
5. „Ihr wisset demnach solches den Comitialgesandtschaften bei Ziubringen, 
und zu günstiger Einberichtun.11: an ihre liöfe und Prinzipalen bester Maßen 
zu empfehlen, sohin euch möglichst zu verwenden, daß das Reichsgut
achten nach unserm Wunsch und Verlangen ausfallen möchte." GM 
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K. schw. 623,/66 . 6. B 67 s. § 2; B 90 6 ff. 13 ff. s. § 2'; B 20 232 ff. s. § 7 
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